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Aufgaben und Inhalt G 1
Leitfunktion
Die Raumentwicklung sorgt dafür, dass die verschiedenen raumwirksamen Tätigkeiten 
aufeinander und auf die angestrebte Entwicklung abgestimmt werden. Dies kann durch 
die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen an geeigneten Orten und durch die 
gezielte Koordination im Einzelfall erreicht werden. Der Richtplan legt die übergeordne-
ten räumlichen Zielsetzungen und die Planungsgrundsätze für die einzelnen Sachbereiche 
im Sinne von Leitplanken fest. Raumwirksame Vorhaben haben grundsätzlich diesen über-
geordneten Zielsetzungen zu entsprechen. Im Richtplan legen der Grosse Rat und der 
Regierungsrat die Grundsätze der Raumordnungspolitik behördenverbindlich fest.

Hauptaufgaben
Der Richtplan dient dem Kanton hauptsächlich dazu,
– �die Raumentwicklung als Instrument einer nachhaltigen Entwicklung zu stärken,
– �einen klaren übergeordneten Orientierungsrahmen für raumwirksame Vorhaben zu 

schaffen,
– �die kantonalen Interessen offenzulegen und damit die Voraussetzung für das sorg-

fältige Abwägen verschiedener Interessen und ihre Abstimmung auf die angestrebte 
räumliche Entwicklung des Kantons zu schaffen,

– �den haushälterischen Umgang mit dem Boden und die weitsichtige Besiedlung des 
Kantonsgebiets zu steuern,

– �Räume zu sichern, welche für die weitere Entwicklung des Kantons wichtig sind,
– �den Stand der Abstimmung der wesentlichen raumwirksamen Tätigkeiten von Bund, 

Kanton, Nachbarkantonen, Regionalplanungsverbänden und Gemeinden aufzuzeigen,
– �die wesentlichen Elemente der vom Kanton angestrebten räumlichen Ordnung für die 

Nutzungsplanung der Gemeinden aufzuzeigen,
– �die zur Problemlösung erforderlichen Verfahren durch eine aktive und zielgerichtete 

Koordination zu beschleunigen und unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden,
– �für die erforderlichen Handlungsspielräume zu sorgen und eine möglichst hohe Flexi-

bilität für künftige Entwicklungen und Bedürfnisse an geeigneten Orten zu schaffen.



2 |  G 1    Richtplan Kanton Aargau

Inhalt
Der Richtplan ist thematisch breit angelegt, beschränkt sich aber auf das Wesentliche. 
Eingang in den Richtplan gefunden haben daher insbesondere jene raumwirksamen 
Tätigkeiten,
– �die eine starke Veränderung der Bodennutzung, der Besiedlung oder der Umwelt mit 

sich bringen,
– �die eine intensive Zusammenarbeit verschiedener Planungsträger erfordern,
– �die im Interesse des Kantons liegen,
– �bei denen erhebliche Nutzungskonflikte bestehen,
– �die Bundesinteressen oder die Interessen benachbarter Kantone oder des angrenzen-

den Auslands berühren.

Inhalte, die anderweitig gesetzlich geregelt sind sowie Sachverhalte, die über andere 
Verfahren geregelt werden (zum Beispiel regionale Sachpläne) finden keinen Eingang in 
die kantonale Richtplanung.

Verbindlichkeit
Der Richtplan bindet die Behörden des Kantons, der Regionalplanungsverbände und der 
Gemeinden sowie andere Träger öffentlicher Aufgaben, soweit sie sich mit raumwirk-
samen Aufgaben befassen, mit Beschluss des Grossen Rats. Die Behörden des Bun-
des und der Nachbarkantone werden erst mit der Genehmigung durch den Bundesrat 
gebunden.

Den nachgeordneten Behörden muss der Richtplan den zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nötigen Ermessensspielraum belassen. Der Bund hat insbesondere bei seinen Bauvor-
haben und Sachplanungen den kantonalen Richtplan zu berücksichtigen.

Die Gemeinden und die Regionalplanungsverbände sind in doppelter Hinsicht in die kan-
tonale Richtplanung eingebunden: Sie sind einerseits für die räumliche Entwicklung des 
Kantons mitverantwortlich und können andererseits durch den kantonalen Richtplan in 
ihrem Planungsermessen eingeschränkt werden. Gemeinsam müssen die betroffenen 
Partner nach einem Interessenausgleich suchen und die vereinbarten Lösungen behör-
denverbindlich festhalten. Die Umsetzung der kantonalen Richtplanung erfordert eine 
effiziente und wirksame Zusammenarbeit mit den nachgeordneten und übergeordneten 
Planungsbehörden.

Den Privaten und der Wirtschaft dient der Richtplan als Orientierungshilfe. Er schafft mit 
seiner Auslegeordnung Transparenz und vermittelt so Stabilität und langfristige Sicher-
heit, wie sie zum Beispiel für private Investitionen erforderlich sind.

Richtplan und regionaler Sachplan
Grundsätzlich erfolgt die Abstimmung von Planungen durch den Richtplan. Die Aufnahme 
von “Teilplanungen auf Sachebene” (zum Beispiel Agglomerationsprogramme Verkehr 
und Siedlung) würden den kantonalen Richtplan jedoch unnötig belasten. Im Baugesetz 
werden daher den Gemeinden die regionalen Sachpläne als Koordinationsinstrument 
zur Verfügung gestellt. Sie sind mit der Genehmigung durch den Regierungsrat behör-
denverbindlich.

Art. 9 Abs. 1 RPG
Art. 11 RPG
§ 9 Abs. 4 BauG

Art. 2 Abs. 3 RPG
Art. 13 Abs. 2 RPG

§ 12a BauG
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Instrumente der Raumplanung
(kantonaler Richtplan, regionaler Sachplan, kantonaler Nutzungsplan, kommunaler Ge-
samtplan Verkehr, allgemeiner Nutzungsplan, Sondernutzungsplan)

BESCHLUSS

Planungsgrundsatz
A.	� Der Richtplan hat Leitfunktion als Koordinations- und Führungsinstrument für die 

räumliche Entwicklung. Er bestimmt die angestrebte langfristige räumliche Entwick-
lung und beauftragt die zuständigen Behörden mit der operativen Umsetzung.

Art Inhalt Zuständigkeit Verbindlichkeit

Kantonaler Richtplan
kantonale  

Sachbereiche
Kanton

behörden- 
verbindlich

Regionaler  
Sachplan

regionale und  
überkommunale 

Sachbereiche

mehrere  
Gemeinden

behörden- 
verbindlich

Kommunaler 
Gesamtplan Verkehr

kommunale 
Sachbereiche

Gemeinde behörden-
verbindlich

Allgemeiner Nutzungsplan 
(Zonenplan,  

Nutzungsordnung)
kommunale  

Sachbereiche
Gemeinde

grundeigentums-
verbindlich

Sondernutzungsplan  
(Erschliessungs- und  

Gestaltungsplan)

Kantonaler Nutzungsplan kantonale  
Sachbereiche

Kanton grundeigentums-
verbindlich

3
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Richtplan
Der Richtplan besteht aus der Richtplan-Gesamtkarte (Massstab 1 :  50’000) und dem 
Richtplantext mit den Richtplan-Teilkarten. Beide Teile sind gleichwertig. Die Richtplan-
Gesamtkarte ist nicht parzellenscharf, selbst wenn sich dies aus der Darstellung ableiten 
liesse.

Richtplan-Gesamtkarte
Die Richtplan-Gesamtkarte enthält Informationen zu verschiedenen, kantonal wichtigen 
raumwirksamen Sachbereichen. Sie zeigt einerseits die Ausgangslage, also den beste-
henden Zustand, andererseits macht sie für diejenigen Koordinationsaufgaben, welche 
sich räumlich lokalisieren lassen, verbindliche standortbezogene Aussagen.

Richtplantext mit Richtplan-Teilkarten
Der Richtplantext mit den Richtplan-Teilkarten besteht aus dem allgemeinen Teil, dem 
kantonalen Raumkonzept, den Erläuterungen (unverbindliche Kommentare) und den Be-
schlüssen zu den einzelnen inhaltlichen Richtplankapiteln. Behördenverbindlich werden 
mit der Genehmigung durch den Grossen Rat die farbig hinterlegten Teile des Richtplan-
textes (Beschlüsse) sowie die in der Legende der Richtplan-Teilkarten als “Richtplan-
aussage” bezeichneten Vorhaben, soweit sie im Text unter der Kategorie “Festsetzung” 
oder “Zwischenergebnis” aufgeführt sind (vgl. Abschnitt “Koordinationsstand”).

Elemente des Richtplans

Konzeptkarte
Die Konzeptkarte ist nicht behördenverbindlich. Als Planungsgrundlage gemäss Art. 6 
des Raumplanungsgesetzes zeigt sie den kantonsübergreifenden Zusammenhang der 
Raum- und Verkehrsentwicklung.

Aufbau und Gliederung G 2
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Richtplan-Gesamtkarte
1 : 50’000

Richtplantext
– Erläuterungen 
– Beschlüsse
Richtplan-Teilkarten R
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Gliederung des Richtplaninhalts
Der Bereich Grundlagen / Allgemeines enthält allgemeine Ausführungen zum Richtplan, 
seine Aufgaben, die Inhalte und die Verbindlichkeit, Aufbau und Gliederung, die ange-
strebte nachhaltige Entwicklung, Anpassungsverfahren, Umsetzung und Wirkung, die 
Zusammenarbeit mit den Nachbarn und Aussagen zum Monitoring und Controlling.

Im kantonalen Raumkonzept werden die Funktionen der einzelnen Räume und Gemein-
detypen dargestellt, die Agglomerationspolitik und die Politik des ländlichen Raums ver-
ankert sowie die Hauptausrichtungen und Strategien der räumlichen Entwicklung des 
Kantons festgelegt.

Den Kern des Richtplantextes bilden das kantonale Raumkonzept und die sechs Sach-
bereiche:
– �Siedlung,
– �Landschaft,
– �Mobilität,
– �Energie,
– �Versorgung,
– �Abwasser und Abfallentsorgung.

Gliederung der Richtplankapitel
Die Richtplankapitel sind in Erläuterungen und Beschlüsse gegliedert:

Erläuterungen
Die behördenverbindlichen Ergebnisse des Richtplans werden häufig erst dann nachvoll-
ziehbar, wenn zusätzliche orientierende Angaben gemacht werden, die die räumlichen 
und sachlichen Zusammenhänge aufzeigen. Die Erläuterungen geben Aufschluss über 
die Ausgangslage, die gesetzlichen Grundlagen, den Auftrag, die Herausforderung so-
wie den Stand der Planung.

BESCHLÜSSE
Die Beschlüsse sind in Planungsgrundsätze, Planungsanweisungen und örtliche Festle-
gungen gegliedert:
– �Planungsgrundsätze sind konzeptionelle Vorgaben, die Leitplanken bilden und den 

Handlungsspielraum für die räumliche Entwicklung definieren, der bei der Ausübung 
raumwirksamer Tätigkeiten von Bund, Kanton und Gemeinden zu beachten ist. Unter 
diese Kategorie fallen auch Definitionen, Kriterien und kantonale Interessen / Interes-
sengebiete.

– �Planungsanweisungen sind Aufträge und Anweisungen an Gemeinden oder an den 
Kanton selbst (zum Beispiel ein Richtplanbeschluss als Basis für einen späteren Finanz-
beschluss des Grossen Rats).

– �Örtliche Festlegungen zeigen den Stand der räumlichen Abstimmung. Je nach Stand 
der Abstimmung werden verschiedene Koordinationsstände unterschieden.

raumentwicklungAARGAU, 
2006, Teil A, B.1 und B.2



Koordinationsstand
Zur Gliederung definiert der Bund in der Raumplanungsverordnung die drei Koordinations-
stände Festsetzung, Zwischenergebnis und Vororientierung. Diese unterscheiden sich 
in einem unterschiedlichen Stand der Abstimmung.

In der Anwendung im kantonalen Richtplan unterscheiden sich die Koordinationsstände 
folgendermassen: 
– �Festsetzungen: Festsetzungen zeigen gemäss RPV, “wie die raumwirksamen Tätig-

keiten aufeinander abgestimmt sind”. Über Festsetzungen entscheidet der Grosse Rat 
abschliessend. Festsetzungen sind behördenverbindlich und sind in allen Planungen zu 
berücksichtigen. 

– �Zwischenergebnisse: Zwischenergebnisse zeigen gemäss RPV, “welche raumwirk-
samen Tätigkeiten noch nicht aufeinander abgestimmt sind und was vorzukehren ist, 
damit eine zeitgerechte Abstimmung erreicht werden kann”. Der Grosse Rat fällt mit 
seinem Beschluss über ein Zwischenergebnis einen Vorentscheid für dieses Vorha-
ben. Zwischenergebnisse sind behördenverbindlich und sind in allen Planungen zu 
berücksichtigen. 

– �Vororientierungen: Vororientierungen zeigen gemäss RPV, “welche raumwirksamen 
Tätigkeiten sich noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass umschrei-
ben lassen, aber erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben können”. 
Es handelt sich um Ideen von Vorhaben, die eine Raumrelevanz haben können und die 
weiter entwickelt werden, sofern sich ihre Erfordernis bestätigt. Vororientierungen wer-
den vom Regierungsrat in den Richtplan eingebracht. Vororientierungen sind insofern 
behördenverbindlich, als sich die Behörden zu informieren haben, wenn sie an gleicher 
Stelle eine Planung beabsichtigen (Informations- und Koordinationspflicht).

Die Abstimmungsergebnisse raumwirksamer Tätigkeiten, die in den Konzepten und 
Sachplänen des Bundes oder in den Nutzungsplänen von Kanton und Gemeinden fest-
gelegt sind, können nicht Gegenstand von Beschlüssen des Richtplans sein. Sie werden 
als Ausgangslage dargestellt.

Art. 5 Abs. 1, 2 RPV
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Nachhaltige Entwicklung, 
nachhaltiges Wachstum G 3
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Nachhaltige Entwicklung 
Eine nachhaltige Entwicklung beachtet die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und um-
weltrelevanten Ansprüche gleichwertig, langfristig und vernetzt. Damit werden den heu-
tigen und künftigen Generationen Lebensqualität und Handlungsspielräume erhalten. 

Diese heute allgemein anerkannte Auslegung von nachhaltiger Entwicklung geht auf die 
so genannte “Brundtland-Definition” der Vereinten Nationen von 1987 zurück: “Eine 
nachhaltige Entwicklung vermag die Bedürfnisse der heutigen Generation zu decken, 
ohne den künftigen Generationen die Möglichkeiten zu nehmen, ihre eigenen Bedürf-
nisse zu decken.”

Zeitliche, räumliche und inhaltliche Dimension einer nachhaltigen Entwicklung

international

heutige  
Generationen

lokal

Gesellschaft zukünftige  
Generationen

Wirtschaft

Umwelt



Nachhaltiges Wachstum
Eine besondere Herausforderung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit stellt der Um-
gang mit dem zukünftigen Wachstum der Bevölkerung dar. Aufgrund der Prognosen 
ist davon auszugehen, dass im Kanton Aargau auch in den nächsten Jahren ein be-
trächtliches Bevölkerungswachstum erfolgen wird. Damit dieses Wachstum nachhaltig 
verläuft, ist eine kantonale Strategie zum raumverträglichen Umgang mit dem erwar-
teten Bevölkerungswachstum unerlässlich, dies unter Berücksichtigung aller Aspekte, 
insbesondere auch der Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit dem Verkehr. Dazu 
erfolgt in Kapitel S 1.2 Bestimmung des Siedlungsgebiets ein Antrag zur Erarbeitung 
einer Gesamtlösung. Mit der Gesamtlösung zum Siedlungsgebiet ist aufzuzeigen, wie 
und wo das erwartete Bevölkerungswachstum raumverträglich und nachhaltig sowie 
unter Wahrung einer hohen Siedlungs- und Wohnqualität aufgenommen werden kann. 
Mit dem vorliegenden Richtplanentwurf wird die zukünftige Siedlungsentwicklung noch 
nicht abgedeckt.

Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bei der Richtplanerarbeitung
Die nachhaltige Entwicklung ist ein Grundsatz der kantonalen Aufgabenerfüllung. Neue 
Aufgaben sind nach Massgabe ihrer Wichtigkeit, Dringlichkeit und unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung und Anforderungen 
anzugehen. Wichtige Botschaften des Regierungsrats an den Grossen Rat beinhalten 
Angaben zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt. 
Dementsprechend wurden für den kantonalen Richtplan sowohl das kantonale Raum-
konzept als auch die Beschlüsse in den Sachbereichen des Richtplans einer stufenge-
rechten Nachhaltigkeitsbeurteilung unterzogen. Dabei wurden die Auswirkungen der 
Beschlüsse unter den Aspekten Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt geprüft und 
soweit erforderlich verbessert.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsatz
A.	� Anpassungen des Richtplans werden auf die Förderung der nachhaltigen Entwick-

lung ausgerichtet. Vor Anpassungen von räumlichen Entwicklungsstrategien oder 
Beschlüssen sind nachvollziehbare Wirkungsabschätzungen auf die drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit durchzuführen und bei Bedarf Optimierungen im Hinblick auf die 
Stärkung der nachhaltigen Entwicklung vorzunehmen.

B.	� Mit einer kantonalen Strategie wird aufgezeigt, wie das Bevölkerungswachstum in 
den Regionen nachhaltig gestaltet und raumverträglich umgesetzt werden kann.

§ 2 Abs. 2 GAF
§ 50 Abs. 4 lit. f – h GVG
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Anpassungen des Richtplans G 4
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Anpassungen des Richtplans
Der Richtplan muss einerseits beständig und anderseits flexibel sein. Wenn er die Dy- 
namik der räumlichen Entwicklung auffangen soll, muss er gewisse Handlungsspiel-
räume bewahren und bei veränderten Verhältnissen oder neuen Aufgaben angepasst 
werden können. Das Raumplanungsrecht sieht drei Formen der Richtplanänderung vor: 
die gesamthafte Überprüfung und nötigenfalls Überarbeitung, die Anpassung und die 
Fortschreibung.

Eine gesamthafte Überprüfung und nötigenfalls Überarbeitung des Richtplans 
wird in der Regel alle zehn Jahre vorgenommen. Bei der Überarbeitung des Richtplans
wird der gesamte Inhalt überprüft und im gleichen Verfahren wie beim Erlass geändert.
Die Revision wird in Zusammenarbeit mit den Regionalplanungsverbänden und den Ge-
meinden sowie den Nachbarkantonen vorgenommen.

Anpassungen des Richtplans erfolgen, wenn sich die Verhältnisse wesentlich geändert
haben, sich bedeutende neue Aufgaben stellen oder eine gesamthaft bessere Lösung
möglich ist. Anpassungen sind das Hauptinstrument des Grossen Rats zur Einfluss-
nahme auf raumwirksame Planungen und Vorhaben im Kanton. Diese setzen immer 
eine Gesamtbeurteilung, ein Vernehmlassungs- und Mitwirkungsverfahren und einen 
Beschluss des Grossen Rats voraus.

Anpassungen werden meist vom Regierungsrat beantragt oder vom Grossen Rat über
parlamentarische Vorstösse, können aber auch von Gemeinden, Regionalplanungsver-
bänden, Bundesstellen und via Regierungsrat von Nachbarkantonen, beschwerdebe-
rechtigten Organisationen, natürlichen und juristischen Personen kommen. Die Eintre-
tensvoraussetzungen für Richtplananpassungen können im Interesse der Beständigkeit
und damit der Rechts- und Investitionssicherheit eingeschränkt werden. Dies wird in 
den entsprechenden Richtplankapiteln festgelegt. Aktuell besteht die einzige Einschrän-
kung im Richtplankapitel S 1.2, Beschluss 5.1 für einzelfallweise Anpassungen. Dies 
aufgrund der verbindlichen, neuen Anforderungen gemäss RPG Art. 8a.

Fortschreibungen  des Richtplans werden ohne formelle Anpassungen bei Abwei-
chungen oder Änderungen von geringfügiger räumlicher und sachlicher Bedeutung vor-
genommen. Sie liegen in der Kompetenz des Regierungsrats, weil es sich um blosse 
Informationsinhalte handelt. Als Fortschreibung gilt beispielsweise die Aufnahme neuer
Vorhaben als Vororientierung sowie die Streichung von Vorhaben, die realisiert oder auf-
grund übergeordneter Entscheide veraltet sind. Die Fortschreibung untersteht keinem
Mitwirkungs-, Beschluss- oder Genehmigungsverfahren.

Art. 9 Abs. 3 RPG

Art. 9 Abs. 2 RPG

1
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Ablauf und Verfahren zur Anpassung des Richtplans
Eine Anpassung erfolgt in folgenden Schritten:
– �Antrag an den Regierungsrat auf Überprüfung und allenfalls Anpassung des Richtplans,
– �Erarbeitung der Vorlage,
– �Durchführung des Vernehmlassungs- und Mitwirkungsverfahrens,
– �Verabschiedung der Botschaft zuhanden des Grossen Rats durch den Regierungsrat,
– �Beschluss des Grossen Rats,
– �Genehmigung durch den Bund.

Rechtliche Grundlage Verfahrensschritte  
(für Festsetzungen und Zwischenergebnisse)

Art. 12 Abs. 1 RPV
Art. 9 Abs. 2 und 3 RPG

Begehren um Anpassung des Richtplans durch 
Gemeinden, Replas, Grossen Rat usw.

§ 9 Abs. 1 BauG Erstellung Entwürfe durch Regierungsrat

Art. 4 RPG
§ 66 KV, § 3 BauG

Vernehmlassung, Anhörung / Mitwirkung

Bereinigung

Botschaft des Regierungsrats 
an den Grossen Rat

§ 9 Abs. 4 BauG Beschluss durch Grossen Rat

Art. 11 Abs. 1 RPG
Art. 11 RPV

Genehmigung durch Bund
oder Mitteilung an Bund

§ 9 BauG
Art. 11 RPG
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BESCHLÜSSE

Planungsanweisungen
1.	 Zuständigkeiten für Anpassungen des Richtplans
1.1	� Anpassungen des Richtplans bezüglich Zwischenergebnis und Festsetzung liegen 

in der Zuständigkeit des Grossen Rats. Sie umfassen:
	 – �Änderungen am kantonalen Raumkonzept, an den Planungsgrundsätzen, Planungs-

anweisungen und örtlichen Festlegungen,
	 – �die Aufnahme von örtlichen Festlegungen in die Kategorien Festsetzung oder 

Zwischenergebnis.

1.2	� Fortschreibungen des Richtplans liegen in der Zuständigkeit des Regierungsrats. 
Sie umfassen:

	 – �die Aufnahme von Planungsanweisungen und örtlichen Festlegungen in die 
Kategorie Vororientierung,

	 – �Abweichungen oder Änderungen von geringfügiger sachlicher und räumlicher 
Bedeutung,

	 – �die Streichung von Planungsanweisungen und Vorhaben, die umgesetzt beziehungs-
weise realisiert sind und zur Ausgangslage werden,

	 – �die Streichung von überholten Planungsanweisungen und Vorhaben mit Einver-
ständnis der betroffenen Gemeinden und Replas (zum Beispiel aufgrund überge-
ordneter Entscheide oder Verzicht durch Initianten).

2.	 Einleitung von Richtplananpassungen
2.1	� Die Einleitung eines Verfahrens auf Überprüfung und allenfalls Anpassung des 

Richtplans können verlangen:
	 – �Gemeinderäte,
	 – �Vorstände von Regionalplanungsverbänden mit Zustimmung der Mehrheit der 

betroffenen Gemeinden,
	 – �Grosser Rat und Regierungsrat,
	 – �Bundesstellen über das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu-

nikation (UVEK).

	� Nachbarkantone, beschwerdeberechtigte Organisationen, natürliche und juristische 
Personen können den Regierungsrat um Richtplananpassung ersuchen (Antrags-
recht).

2.2	 Vorbehalten bleiben einschränkende Regelungen in anderen Richtplanbeschlüssen.

2.3	� Der Regierungsrat führt das Verfahren durch und leitet eine entsprechende Vorlage 
an den Grossen Rat weiter.

2.4	� Als Regel gilt, dass das Anpassungsverfahren mit einer Anhörungsfrist von einem 
Monat beschleunigt durchzuführen ist. Vernehmlassungs- und Mitwirkungsverfahren 
werden zusammengelegt.
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Verbindlichkeit und Umsetzung G 5
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Verbindlichkeit der Beschlüsse
Die Richtplanbeschlüsse sind für Behörden verbindlich. Grundlage bilden die Bundes-
vorgaben (vgl. G 1 Aufgaben und Inhalt und G 2 Aufbau und Gliederung). 

Aufgabe des Regierungsrats
Der Regierungsrat sorgt für die aufgrund des Richtplans notwendige Abstimmung der 
raumwirksamen Tätigkeiten.

Der Regierungsrat setzt die Schwerpunkte nach der Beschlussfassung und Genehmigung 
der Richtplanung auf folgende drei Punkte:
– �die Umsetzung der Aufträge im Richtplan,
– �die Umsetzung des kantonalen Raumkonzepts und der Beschlüsse des Richtplans in 

der kantonalen Verwaltung, bei den Gemeinden sowie beim Bund und den Nachbar-
kantonen,

– �die permanente Aktualisierung und Nachführung des Richtplans.

Aufgabe der Regionalplanungsverbände
Die regionalen Planungsverbände erarbeiten die regionalen Grundlagen für die kantonalen 
und kommunalen Planungen und sorgen dafür, dass die Gemeinden ihre Planungen in-
nerhalb der Region aufeinander abstimmen. Sie berücksichtigen dabei die Planungsgrund-
lagen und die kommunalen Planungen, auch der Nachbarregionen.

Die Regionalplanungsverbände vertreten die überkommunale Sicht beim Kanton und 
sichern in Zusammenarbeit mit dem Kanton die regionale Umsetzung der Richtplanaus-
sagen. Sie nehmen die regionalen Gesamtinteressen planerisch auf, setzen sie um und 
wirken bei der Umsetzung verschiedener Richtplanaufträge aktiv mit. 

Regionale Zusammenarbeit der Gemeinden
Die Gemeinden können zur Regelung überkommunaler Sachbereiche der räumlichen 
Entwicklung regionale Sachpläne erlassen und darin die für die Umsetzung erforderli-
chen Massnahmen und Zeiträume bezeichnen. Die regionale Zusammenarbeit bildet 
die Grundlage, um die regionalen Gesamtinteressen planerisch aufzunehmen und um-
zusetzen. Dies kann verschiedene Sachbereiche betreffen (Verkehrsmassnahmen, Sied-
lungsentwicklung, Energieversorgung, usw.). Die grenzüberschreitende Abstimmung 
von Wirtschafts-, Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsentwicklung ist ein zentrales 
Anliegen der Raumentwicklung.

Art. 9 Abs. 1 RPG

§ 9 BauG

§ 11 Abs. 1 BauG

§ 12a Abs. 1 BauG



BESCHLÜSSE

Planungsanweisungen 
1.	 Umsetzung
1.1	� Der Regierungsrat stimmt im Rahmen seiner Zuständigkeiten seine raumwirksamen 

Tätigkeiten mit dem kantonalen Richtplan ab. Nötigenfalls erlässt er vorsorgliche 
Massnahmen (zum Beispiel Planungszonen).

1.2	� Der Regierungsrat zeigt bei raumwirksamen Vorlagen an den Grossen Rat auf, dass 
diese mit dem kantonalen Richtplan übereinstimmen.

1.3	� Die Regionalplanungsverbände und die Gemeinden sorgen für die regionale Koor-
dination bei der Umsetzung der Richtplanbeschlüsse. Der Kanton unterstützt die 
Regionalplanungsverbände dabei mit Leistungsaufträgen.

2.	 Verbindlichkeit und Wirkung der Koordinationsstände
2.1	� Festsetzungen sind für Behörden verbindlich. Neue raumwirksame Tätigkeiten be-

rücksichtigen grundsätzlich alle Festsetzungen. Stehen Vorhaben oder Planungen 
im Widerspruch zu Festsetzungen, besteht Abstimmungspflicht.

2.2	� Zwischenergebnisse sind für Behörden verbindlich. Bei der Planung neuer raumwirk-
samer Tätigkeiten sind Zwischenergebnisse grundsätzlich zu berücksichtigen. Stehen 
Vorhaben oder Planungen im Widerspruch zu Zwischenergebnissen, so besteht eine 
Abstimmungspflicht zwischen den kommunalen und kantonalen Planungsbehörden.

2.3	� Vororientierungen sind für Behörden verbindlich bezüglich der Informationspflicht. 
Werden bei der Ausübung raumwirksamer Tätigkeiten Vororientierungen tangiert, 
so besteht zwischen kommunalen und kantonalen Planungsbehörden eine Informa-
tions- und Abstimmungspflicht.

|  G 5    Richtplan Kanton Aargau2
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Zusammenarbeit mit den Nachbarn G 6
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Steigende Bedeutung der überregionalen Zusammenarbeit
Im schweizerischen und europäischen Umfeld von Wirtschaft und Politik nehmen die 
gegenseitigen Einflüsse und Abhängigkeiten zu. Insbesondere in den Bereichen Sied-
lungsentwicklung, Verkehr, Infrastrukturangebot und Umweltschutz sind Grenzen zu 
überwinden.

Sachliche Bedürfnisse, neue grenzüberschreitende Wirtschaftsräume und auch wirt-
schaftliche Überlegungen erfordern die Zusammenarbeit über die Grenzen. Der Bund 
delegiert vermehrt Aufgaben in den Kompetenzbereich der Kantone. Auf allen Ebenen 
(Bund, Kanton, Regionalplanungsverbände und Gemeinden) ist eine intensive Zusam-
menarbeit notwendig. Der kantonale Richtplan ist das geeignete raumbezogene Koor-
dinationsinstrument für gemeinsame Problemlösungen und verbindliche Absprachen. 
Das erfordert von den Beteiligten eine offene und frühzeitige Information und den Willen 
für eine kooperative Vorgehensweise.

Der Kanton Aargau ist ein unverzichtbarer Partner für die umliegenden Regionen. Seine 
Brückenfunktion zwischen grossen städtischen Zentren und zu Europa sowie die Quali-
tät seines Raums prädestinieren ihn dazu. Die interkantonale und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit stärkt und entlastet den Kanton und führt zu Synergien in allen wichtigen 
politischen Sachbereichen.

Für den Kanton besteht insbesondere in den folgenden Bereichen und Gebieten ein 
Bedarf an vertiefter Zusammenarbeit:
– �bei den grossen Infrastrukturvorhaben und den Sachplänen des Bundes (Entwicklung 

Bahninfrastruktur, Entwicklung der Nationalstrassen, Bundesbauten, Sachplan Ver-
kehr, Sachplan der Infrastruktur der Luftfahrt, Sachplan geologische Tiefenlager),

– �mit den Nordwestschweizer Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn, 
zum Beispiel beim Raumentwicklungskonzept Nordwest+,

– �mit dem AareLand (Netzstadt AarauOltenZofingen), insbesondere beim Agglomera-
tionsprogramm Verkehr und Siedlung,

– �mit dem Metropolitanraum Zürich, insbesondere bei der Entwicklung des grenznahen 
Raums (Limmattal, Furttal, Wehntal, Region Weiach),

– �mit den Agglomerationen Zug und Luzern,
– �im Grenzraum des Hochrheins.

Art. 7 RPG



Stand der Zusammenarbeit
Der Regierungsrat will die interkantonale Zusammenarbeit in der Nordschweiz stärken 
und diesem Raum innerhalb der politischen Schweiz das entsprechende Gewicht ge-
ben. Dabei sucht er flexibel und fallweise die Zusammenarbeit mit den Nord- und 
Zentralschweizer Kantonen, um gemeinsame Lösungen in wichtigen Politikbereichen zu 
erarbeiten. Auch die Zusammenarbeit mit dem Bund und mit dem grenznahen Ausland 
zielt auf die Stärkung der Nordschweiz. Darüber hinaus strebt er die verstärkte Zusam-
menarbeit der bestehenden interkantonalen Organisationen in der Nordschweiz an.

Die interkantonal ausgerichteten Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung 
(festgelegt: AareLand, Aargau-Ost, Basel / Fricktal, im Aufbau 2. Generation mit zu-
sätzlich dem Limmattal) erlauben es dem Kanton, seine verkehrs- und siedlungs-
politischen Anliegen im grenzüberschreitenden Agglomerationsraum konsequent einzu-
bringen. Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit soll gestärkt und systematisch 
ausgebaut werden. Dazu dienen unter anderem die Plattformen der interkantonalen 
Zusammenarbeit. 

Auf der rechtlichen Basis einer Kooperationsvereinbarung nach dem Karlsruher Überein-
kommen verfolgt die Hochrheinkommission das Ziel, die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit am Hochrhein auszuweiten und zu vertiefen.

Der Verein Trinationaler Eurodistrict Basel (TEB) entwickelt und vertieft die Zusammen-
arbeit zwischen den Städten, Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gebietskörper-
schaften sowie kommunalen Zweckverbänden der trinationalen Agglomeration Basel. 
Er hilft mit bei der Planung und Förderung bi- und trinationaler Projekte und unterstützt 
Initiativen von gemeinsamen Interessen. Das Planungsgebiet umfasst im Aargau das 
gesamte Fricktal.

Um die Raumentwicklung Schweiz in nachhaltige Bahnen zu lenken, hat das Bundesamt 
für Raumentwicklung ein “Raumkonzept Schweiz (RKCH)” zur Diskussion gestellt. Die 
dritte Generation der Richtplanung erfordert zudem eine verstärkte kantonsübergreifen-
de Koordination. Dazu braucht es Visionen für den Gesamtraum und ein übergeordnetes 
Konzept. Das RKCH bildet den konzeptionell-strategischen Rahmen (Dach) für die zu-
künftige Entwicklung des Kantons. Es stellt auf dieser Ebene die kantonsübergreifende 
Koordination sicher. 

Funktionale Räume sind entsprechend dem zu bearbeitenden Thema oder Sachbereich 
sehr unterschiedlich begrenzt. Man bezeichnet sie auch als Räume der “variablen Geo-
metrie”, weil sie je nach Funktion eine andere Abgrenzung aufweisen.

Kanton und Gemeinden arbeiten heute in verschiedensten Fachbereichen eng mit ihren 
Nachbarn zusammen. Diese Zusammenarbeit erfolgt je nach Aufgabe in entsprechend 
funktional zweckmässig festgelegten Räumen. Sie ist zu vertiefen und über die politi-
schen Grenzen hinweg auszudehnen.

Entwicklungsleitbild 2009, 
S. 21

Agglomerations-
programme Verkehr  
und Siedlung

Plattformen der interkan-
tonalen Zusammenarbeit

Hochrheinkommission

TEB

Raumkonzept Schweiz

Funktionale Räume

Zusammenarbeit in 
funktionalen Räumen
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Der Regierungsrat arbeitet mit den Regionalplanungsverbänden zusammen und 

strebt über kantonale Grenzen hinweg aktiv die Partnerschaft und Zusammenarbeit 
mit den Behörden der Nachbarkantone, des Bundes und des benachbarten Aus-
lands an.

B.	� Die Regionalplanungsverbände fördern die Zusammenarbeit unter den Gemeinden 
und unterstützen sie bei ihren kommunalen und gemeindeübergreifenden Aufgaben. 
Sie können die Initiative ergreifen und Vorschläge iniziieren (regionale Entwicklungs-
konzepte, regionaler Sachplan). Sie fördern die überregionale Zusammenarbeit. 

C.	� Die Gemeinden stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten zusammen mit ihren 
Regionalplanungsverbänden in funktionalen Räumen ab.

D.	� Planungen und Vorhaben in den Grenzgebieten sind möglichst so vorzunehmen, 
wie wenn die Grenzen nicht existierten. 
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Monitoring und Controlling G 7
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Erläuterungen
Die Richtplanung als steuernde und koordinierende Tätigkeit orientiert sich an Entwick-
lungsprozessen und nimmt diese vorausschauend wahr. Die räumliche Entwicklung 
wird daher laufend beobachtet. Die Beschlüsse werden periodisch überprüft und mit 
der tatsächlichen Entwicklung verglichen.

Monitoring
Der Regierungsrat dokumentiert die räumliche Entwicklung periodisch in einem Moni-
toring. Dieses umfasst insbesondere die Auswertung und Interpretation von wichtigen 
Leitindikatoren für die Umsetzung des kantonalen Raumkonzepts und der Beschlüsse 
in den einzelnen Sachbereichen. Einzelne Leitindikatoren werden bereits heute in ver-
schiedenen Grundlagen, wie dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP), der Raumbeobach-
tung Aargau (RB) und dem zweiten Bericht Nachhaltige Entwicklung im Kanton Aargau 
(NB), erhoben und ausgewertet. Dieses bestehende Indikatorenset gilt es gezielt zu 
ergänzen, so dass die tatsächliche räumliche Entwicklung möglichst effizient erfasst 
werden kann. Speziell trifft dies auf neue Richtplankapitel (wirtschaftliche Entwick-
lungsschwerpunkte, Arealentwicklung, Wildtierkorridore, Wald etc.) zu, wo derzeit 
noch keine geeigneten Indikatoren bestehen.

Als Leitindikatoren werden berücksichtigt:

S 	 Siedlung:
	 – �Einwohnerentwicklung in den Agglomerationen (AFP)
	 – �jährliche Überbauung von nicht überbauter Bauzone (AFP)
	 – �jährliche Zunahme der Bauzone (RB)
	 – �Anteil der unüberbauten Bauzonen am Total der Bauzonen (RB)
	 – �überbaute Bauzone pro Einwohner (AFP)
	 – �Grösse der Bauzone pro Einwohner (RB)
	 – �Grösse der Bauzone pro Beschäftigte (RB)
	 – �Entwicklung der bebauten Flächen in den Entwicklungsschwerpunkten im Ver-

gleich zu den Arbeitsplatzzonen im übrigen Kanton (RB)
	 – �Maschenweite der nicht durch Verkehrsinfrastrukturanlagen zerschnittenen 

Flächen (NB)



L 	 Landschaft:
	 – �Fläche der Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung inklusive Auen, Bewirt-

schaftungsverträge in der Landwirtschaft und Naturschutzflächen im Wald (AFP)
	 – �Biotopschutz-Index (AFP)
	 – �Kesslerindex der Artenvielfalt (AFP)
	 – �Länge der renaturierten und revitalisierten Fliessgewässer (AFP)
	 – �Kieselalgenindex (NB)
	 – �Schwermetallbelastung auf Landwirtschaftsstandorten (NB)
	 – �Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (AFP)
	 – �Entwicklung der Fruchtfolgeflächen (AFP)

M	 Mobilität:
	 – �Anzahl Verkehrstote (AFP)
	 – �Anzahl Verletzte bei Unfällen im Verkehr (AFP)
	 – �Anzahl rapportierte Verkehrsunfälle (AFP)
	 – �Länge des realisierten Radroutennetzes (AFP)
	 – �Anzahl Park+Pool-Anlagen (AFP)
	 – �Anzahl Park+Ride-Anlagen (AFP)

E	 Energie:
	 – �Endenergieverbrauch im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt (NB)

V 	 Versorgung:
	 – �Anteil Nitrat im Grundwasser (NB)
	 – �Anteil der Trinkwasserfassungen über dem Nitrat-Toleranzwert (NB)
	 – �Anteil der Trinkwasserfassungen über dem Nitrat-Qualitätsziel (NB)

A 	 Abwasser und Abfallentsorgung:
	 – �Siedlungsabfallmenge pro Einwohner für Hauskehricht (AFP)
	 – �Siedlungsabfallmenge pro Einwohner für Separatsammlungen (AFP)

Diese Leitindikatoren sowie die genauen Zuständigkeiten sind in einem separat zu er-
stellenden Monitoring- und Controlling-Konzept festzuhalten.

Controlling
Das Controlling dient als Steuerungsinstrument und ermöglicht es, aufgrund des periodi-
schen Vergleichs der Zielsetzungen der Richtplaninhalte mit der tatsächlichen räumlichen 
Entwicklung den Handlungsbedarf für Richtplananpassungen festzustellen. Das Richt-
plancontrolling besteht aus zwei Teilen:

– �einem Zielerreichungscontrolling auf der strategischen Ebene: In einem Soll-Ist-
Vergleich wird die tatsächliche räumliche Entwicklung (gemäss Leitindikatoren des 
Monitorings) den Zielen und Massnahmen des Richtplans gegenübergestellt. Darauf 
wird geprüft, ob die Richtung der tatsächlichen Entwicklung mit der angestrebten Ent-
wicklungsrichtung übereinstimmt oder ob vorgegebene quantifizierte Ziele erreicht 
worden sind.

– �einem Vollzugscontrolling auf der operativen Ebene: Die Beschlüsse werden hin-
sichtlich ihres Umsetzungsstandes untersucht.
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Sind Abweichungen feststellbar, so müssen durch die zuständigen Stellen entsprechen-
de Massnahmen eingeleitet werden.

Ein effizientes Richtplancontrolling setzt voraus, den Richtplan als strategisches Führungs-
instrument zu handhaben und einzusetzen sowie für eine zweckmässige Abstimmung 
und Vernetzung des Richtplans mit den übrigen Führungsinstrumenten (Entwicklungsleit-
bild, Aufgaben- und Finanzplan [AFP], Investitionsprogramme usw.) zu sorgen.
 

Berichterstattung
Der Regierungsrat legt dem Bund und dem Grossen Rat alle vier Jahre einen Control-
lingbericht über den Stand der Richtplanung vor. Dieser Bericht umfasst insbesondere:
– �Monitoring: Aussagen über die tatsächliche räumliche Entwicklung des Kantons,
– �Zielerreichungscontrolling: Soll-Ist-Vergleich der tatsächlichen räumlichen Entwicklung 

(gemäss Monitoring) mit den Zielen und Massnahmen des Richtplans beziehungsweise 
den angestrebten Entwicklungsrichtungen,

– �Vollzugscontrolling: Dokumentation des Umsetzungsstandes der Koordinationsauf-
gaben,

– �Handlungsbedarf: Massnahmen zur Zielerreichung respektive Empfehlungen für An-
passungen der Richtplaninhalte, insbesondere bei wesentlichen Abweichungen in der 
Zielerreichung und im Vollzug.

BESCHLÜSSE

Planungsanweisungen 
1.	 Richtplancontrolling
1.1	� Der Regierungsrat führt zur Überprüfung und Lenkung der räumlichen Entwicklung 

ein Monitoring und Controlling.

1.2	� Der Regierungsrat legt dem Bund und dem Grossen Rat alle vier Jahre einen 
Controllingbericht über den Stand der Richtplanung vor.
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Grosse Rat hat am 5. September 2006 mit dem Planungsbericht raumentwicklung-
AARGAU den Auftrag erteilt, die Raumentwicklung an zukunftsorientierten Raumstruk-
turen auszurichten.

Im Raumkonzept werden funktionale Räume bezeichnet mit unterschiedlichen, ihren 
Potenzialen entsprechenden Nutzungs- und Entwicklungsprioritäten. Diese funktionalen 
Räume orientieren sich einerseits an der bisherigen Siedlungs-, Verkehrs- und Land-
schaftsentwicklung und bilden andererseits die gemeinsame Basis der anzustrebenden 
gesamträumlichen Entwicklung.

Im Rahmen der 3. Generation Richtplanung verlangt der Bund ein kantonales Raumkon-
zept, das integraler Bestandteil des Richtplans ist. Das kantonale Raumkonzept orientiert 
sich am Raumkonzept Schweiz und bildet eine Ergänzung und Präzisierung zu diesem auf 
der kantonalen Ebene.

Herausforderung
Der Kanton Aargau ist geprägt durch die Agglomerationen mit ihren Zentren auf der 
Mittellandachse und dem ländlichen Raum mit seinen Dörfern und Kleinstädten in den 
Talachsen und auf den Hügelzügen, durch eine stark dezentralisierte Siedlungs- und 
Wirtschaftsstruktur in Regionen, aber auch durch dezentral gelegene Wirtschafts-
standorte.

Die Nachfrage nach Wirtschaftsstandorten und Wohnbauflächen hat in den vergange-
nen Jahren gezeigt, dass sich nicht alle Regionen gleich entwickeln können. Aufgrund 
der veränderten Nachfrage, der veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung (beispiels-
weise infolge Alterung) und der knappen öffentlichen Mittel sind Schwerpunkte in der 
Raumnutzung zu setzen. Diese ergeben sich einerseits aus dem regionalen Entwick-
lungspotenzial, andererseits aus der Erreichbarkeit der Standorte und aus der Finanzier-
barkeit der Infrastruktur.

Die aktuellen Aufgaben, die sich aus dem Auftrag einer nachhaltigen Siedlungs-, Ver-
kehrs- und Landschaftsentwicklung ergeben, sind gemeindeübergreifend. Die raumre-
levanten Entscheidungen erfolgen demgegenüber in über zweihundert Gemeinden. Die 
Koordination dieser Entscheide muss vermehrt regional in den funktionalen Räumen er-
folgen. Insbesondere muss in der kommunalen Siedlungsentwicklung der Abstimmung 
der regionalen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie der Erhaltung der landschaft-
lichen Qualitäten mehr Gewicht beigemessen werden.

raumentwicklungAARGAU, 
2006

Raumkonzept Schweiz 
(RKCH), Entwurf

raumentwicklungAARGAU, 
2006, S. 30
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Stand / Übersicht
Das Raumkonzept zeigt die Grundzüge der anzustrebenden künftigen räumlichen Ent-
wicklung des Kantons, bezeichnet Schwerpunkte und formuliert Strategien zu den ein-
zelnen Räumen.

Im Raumkonzept Aargau werden folgende Räume unterschieden:

KERNSTÄDTE sind zusammen mit den Agglomerationen die Motoren der gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf 
eine enge Zusammenarbeit mit ihren Agglomerationsgemeinden angewiesen. Einer-
seits wird die Grösse und Stärke einer Kernstadt von ihrer Region mitbestimmt, ande-
rerseits befruchtet die Kernstadt ihr Umland in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. 
Mit einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit lassen sich Synergien erzielen.

LÄNDLICHE ZENTREN haben Antriebsfunktion für die Regionalentwicklung und Stütz-
punktfunktion bei der Basisinfrastruktur im ländlichen Raum. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines ländlichen Zentrums bestimmt massgeblich die wirtschaftliche Position 
einer ländlichen Region. 

URBANE ENTWICKLUNGSRÄUME sind Standorte für urbanes Wohnen und bieten 
dem umliegenden ländlichen Raum Arbeitsplätze, Absatzmärkte, Dienstleistungen und 
wichtige Infrastrukturen. Ein grosser Teil des Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstums 
findet in diesem gut erschlossenen Raum statt. Die urbanen Entwicklungsräume sind 
stark durch den Verkehr belastet und sollen städtebaulich aufgewertet werden.

LÄNDLICHE ENTWICKLUNGSRÄUME zeichnen sich durch eine hohe Lebensraum-
qualität aus. Sie dienen dem ländlichen Wohnen und Arbeiten, der Freizeit und Erho-
lung. Die Gemeinden sorgen dafür, dass
– �ihr ländlicher, teils semiurbaner Charakter erhalten bleibt und sie sich weiter entwi-

ckeln können,
– �die ländliche Siedlungs- und Wohnqualität und die Ortskerne und Ortsbilder aufgewer-

tet werden,
– �sich die Dörfer von innen heraus mit sorgfältigen Neu- und Umbauten und mit sanfter 

Nachverdichtung erneuern (innere Siedlungsentwicklung),
– �für die Wirtschaft Baulandreserven, vorab für Klein- und Mittelbetriebe, zur Verfügung 

stehen, sofern geeignete Lagen vorhanden sind.

LÄNDLICHE ENTWICKLUNGSACHSEN sind Talachsen, welche verkehrlich gut er-
schlossen sind. Die bauliche Entwicklung soll sich entlang dieser Achsen konzentrieren. 
Dabei sind die Möglichkeiten zur Nutzungsverdichtung in den bestehenden Bauzonen 
in der Nutzungsplanung unter Erhaltung und Verbesserung der Siedlungsqualität auszu-
schöpfen. Diese Achsen sind bevorzugte Standorte für die industrielle und gewerbliche 
Entwicklung im ländlichen Raum.

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE (ESP) sind wichtige Stütz-
punkte der wirtschaftlichen Entwicklung im urbanen Entwicklungsraum und in den 
ländlichen Entwicklungsachsen. Die Standortgemeinden sollen für die frühzeitige Pla-
nungsvorbereitung und die Entwicklung sorgen, die sich durch die Nutzungseignung 
der Areale und die Verkehrserschliessung bestimmt. Die Bildung regionaler Branchen-
schwerpunkte soll unterstützt werden.
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WOHNSCHWERPUNKTE (WSP) sind wichtige Stützpunkte zur raumverträglichen Be-
wältigung des Bevölkerungswachstums in den Kernstädten, den urbanen Entwicklungs- 
räumen, den ländlichen Zentren und den ländlichen Entwicklungsachsen. Die Standort-
gemeinden setzen die WSP mit Unterstützung des Kantons um. Dabei ist die Kombina-
tion hoher baulicher Dichten mit einer hohen Wohnqualität mit attraktiver Freiraumge-
staltung und einer sehr guten Erschliessung (öffentlicher Verkehr, Fuss- und Radverkehr) 
besonders wichtig. 

GEBIETE FÜR AGGLOMERATIONSPÄRKE bieten Naherholungsraum für die Agglome-
rationsbevölkerung. Sie sollen aufgewertet und langfristig gesichert werden. Die Nut-
zungen in diesen Gebieten werden mit den Bedürfnissen der Naherholung und Naturer-
fahrung abgestimmt.

KERNRÄUME LANDSCHAFTSENTWICKLUNG zeichnen sich durch ihre vielfältigen 
Landschaftsräume aus. Im Vordergrund stehen eine multifunktionale Land- und Forst-
wirtschaft für die nachhaltige Produktion von gesunden Nahrungsmitteln und naturnah 
produzierten Rohstoffen, die Förderung und Erhaltung der biologischen Vielfalt und die 
Pflege der Landschaft sowie Erholungsfunktionen.

VORZUGSGEBIETE SPITZENTECHNOLOGIE sind – nebst den urbanen Entwicklungs-
räumen mit ihren Kernstädten als Motoren der Aargauer Wirtschaftsentwicklung – regi-
onale Branchenschwerpunkte und -netzwerke von übergeordneter, speziell kantonaler 
Bedeutung (vgl. Kapitel S 1.3). Diese Räume brauchen optimale Rahmenbedingungen und 
starke Standortfaktoren für Forschung und Entwicklung hochtechnologischer Verfahren 
und Produkte für wertschöpfungsintensive Branchen wie Biotechnologie, Energie, Phar-
ma, Chemie und Medizinaltechnologie. Diese Nutzungen beanspruchen relativ grosse 
freie Flächen. 

Stand: März 2015
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BESCHLÜSSE

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	� Raumkonzept: Festsetzung
1.1	 �Die Grundzüge der räumlichen Entwicklung werden mit dem Raumkonzept Aargau 

festgelegt. Das Raumkonzept Aargau gliedert den Kanton in seine funktionalen 
Räume. Diese werden aufgrund ihrer spezifischen Potenziale entwickelt.

	 �Die Raumentwicklung (Richtplan und Nutzungsplan), die Standortentscheide und 
Investitionen in öffentliche Bauten und Anlagen sowie die Koordination und Zusam-
menarbeit (unter Gemeinwesen, mit dem Bund, mit ausserkantonalen Nachbarn) 
werden mit dem Raumkonzept abgestimmt.

Raumkonzept Aargau

Kernstädte

Ländliche Zentren

Urbane Entwicklungsräume, Kerngebiete Agglomerationen

Ländliche Entwicklungsräume

Ländliche Entwicklungsachsen

Wohnschwerpunkte (WSP)

Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte ESP von kantonaler Bedeutung 

Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte ESP von regionaler Bedeutung
Vorzugsgebiete Spitzentechnologie vgl. S 1.3 (Detailkarte)

Gebiete für Agglomerationspärke

Kernräume Landschaftsentwicklung

|  R 1    Richtplan Kanton Aargau

Stand: März 2015
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KERNSTÄDTE sind die kantonalen Hauptzentren Aarau und Baden-Wettingen sowie 
die Regionalzentren Brugg-Windisch, Lenzburg, Rheinfelden, Wohlen und Zofingen. Sie 
umfassen den funktional zusammenhängenden Siedlungsraum. Sie sind Standorte 
zentraler Einrichtungen und Knotenpunkte des übergeordneten Verkehrsnetzes.

LÄNDLICHE ZENTREN sind Bad Zurzach, Bremgarten, Frick, Klingnau-Döttingen, 
Laufenburg, Muri, Reinach-Menziken, Schöftland, Seon und Sins. Sie bilden Stützpunkte 
regionaler Einrichtungen. Sie arbeiten grenzüberschreitend zusammen und werden mit 
den benachbarten Zentren verkehrlich gut verbunden.

URBANE ENTWICKLUNGSRÄUME umfassen neben den Kernstädten ihre unmittelba-
re, dicht besiedelte Nachbarschaft. Sie sind Teil der Agglomerationen. Ihre Funktions-
fähigkeit ist zu erhalten. Die räumliche Entwicklung der Gemeinden ist von diesen auf 
die angestrebte regionale Gesamtentwicklung abzustimmen. Die Erreichbarkeit und der 
Anschluss an das übergeordnete Verkehrsnetz sind zu gewährleisten. Die Lebensqualität 
und die Standortattraktivität für das urbane Wohnen und Arbeiten sind zu steigern.

LÄNDLICHE ENTWICKLUNGSRÄUME umfassen die Landgemeinden und Agglome-
rationsgemeinden ausserhalb der urbanen Räume. Sie richten ihre Entwicklung auf ihr 
spezifisches Potenzial aus und nehmen ihre Funktionen im zugeordneten grösseren 
Agglomerations- und Wirtschaftsraum wahr. Die Grundversorgung ist sicherzustellen. 
Die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben im ländlichen strukturschwachen Raum wird 
subsidiär durch den Finanz- und Lastenausgleich unterstützt.

LÄNDLICHE ENTWICKLUNGSACHSEN verbinden den ländlichen Raum mit den Zentren 
und Agglomerationen. Die Siedlungsentwicklung wird an gut erreichbaren Standorten 
der wichtigen kantonalen Verkehrsachsen gefördert, namentlich im Talbereich, wo eine 
gute Erschliessung mit öffentlichem Verkehr vorhanden ist. Das Potenzial des öffentli-
chen Verkehrs wird durch den kombinierten Verkehr und die Anbindung an die Zentren 
und Agglomerationen genutzt. Die ländlichen Zentren sind Stützpunkte der Versorgung 
und der regionalen Wirtschaft.

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE (ESP) von kantonaler und 
regionaler Bedeutung sind Arbeitsplatzgebiete an gut erschlossenen Standorten in ur-
banen Entwicklungsräumen und ländlichen Entwicklungsachsen. Die Voraussetzungen 
für wettbewerbsfähige Arbeitsplätze sind durch eine aktive Bewirtschaftung flexibel zu 
gestalten und zu verbessern. Die Nutzungsprioritäten sind auf ihre Lage abzustimmen. 
Die Verfügbarkeit des Baulandes ist zu erhöhen.

WOHNSCHWERPUNKTE (WSP) umfassen Wohngebiete, in denen die Siedlungser-
neuerung und Siedlungsentwicklung in besonderem Masse qualitativ hochstehend 
und dicht erfolgt. Die als WSP bezeichneten Gebiete befinden sich an sehr gut er-
schlossenen und raumplanerisch speziell geeigneten Lagen und leisten einen bedeu-
tenden Zielbeitrag zur raumverträglichen Aufnahme des prognostizierten Bevölke-
rungswachstums. 

GEBIETE FÜR AGGLOMERATIONSPÄRKE schaffen die Möglichkeit, siedlungsnahe 
attraktive Parklandschaften für die Naherholung, Freizeit, Kultur und Natur einzurichten. 
Sie dienen als Ausgleichsräume zur dichten Besiedlung. Die landwirtschaftliche und die 
forstliche Nutzung werden in diesen Gebieten mit der Freizeit- und Erholungsnutzung 
verbunden.

� Richtplan Kanton Aargau    R 1  | 
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KERNRÄUME LANDSCHAFTSENTWICKLUNG sind wertvolle Kulturlandschaften mit 
besonderer Eigenart und hohem Landschafts- sowie Erholungs- und Freizeitwert. Sie 
dienen der zeitgemässen land- und forstwirtschaftlichen Produktion; diese wird mit 
einer zielgerichteten Landschaftsentwicklung abgestimmt. Nichtlandwirtschaftliche 
Bauten ausserhalb Baugebiet und Zerschneidungen durch Infrastrukturanlagen sind zu 
vermeiden.

VORZUGSGEBIETE SPITZENTECHNOLOGIE sind regionale Vernetzungsgebiete der 
Spitzentechnologie (Cleantech-, Hightech-Regionen) von hohem kantonalem Interesse. 
Siehe dazu auch Kapitel S 1.3
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Agglomerationspolitik und Politik  
für den ländlichen Raum R 2
Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Aargau sorgt für die Funktionsfähigkeit seiner Agglomerationen, seiner Kernstädte 
und des ländlichen Raums. Die Räume ergänzen sich.

Die Agglomerationen werden aufgewertet und wirtschafts-, sozial- und umweltverträg-
lich ausgestaltet. Die Beeinträchtigungen durch Immissionen werden minimiert.

Um die Attraktivität des Kantons zu erhöhen, wird die wirtschaftliche Entwicklung 
schwergewichtig auf gut erreichbare Standorte ausgerichtet und der Wohn- und Le-
bensraum mit naturnahen Erholungsmöglichkeiten verbunden.

Die ländlichen Regionen sollen sowohl ihre Bedeutung als Wohnstandorte erhalten als 
auch ihre regionalen Arbeitsplatzstandorte in den ländlichen Entwicklungsachsen wei-
terentwickeln. Sie richten ihre wirtschaftliche und räumliche Entwicklung auf ihr eigenes 
Potenzial aus.

In den Agglomerationen werden der Individualverkehr und der öffentliche Verkehr so-
wie der Langsamverkehr gleichwertig gefördert. Die Verkehrsträger ergänzen sich. Im 
ländlichen Raum wird ein Basisangebot des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsangebot: 
mindestens Stand 2007) gesichert und die kombinierte Mobilität mit guten Verbindungen 
zu den Agglomerationen gefördert.

Herausforderung
In den urbanen Entwicklungsräumen ist die Siedlungsqualität durch städtebauliche 
Defizite und ein hohes Verkehrsaufkommen gefährdet. Die Attraktivität dieser Räume 
für verdichtetes urbanes Wohnen und die Erreichbarkeit werden beeinträchtigt.

Die noch ungenügende Koordination bei der öffentlichen Aufgabenerfüllung in der 
Agglomeration behindert zukunftsweisende und regionsübergreifende Lösungen für 
die Probleme der Agglomeration.

Ländliche und periphere Gebiete verlieren wegen des Strukturwandels Arbeitsplätze 
und aufgrund der demographischen Alterung sowie der ungünstigen Erreichbarkeit der 
Zentren auch Einwohnerinnen und Einwohner.

Bestehende und neue Aufgaben müssen tendenziell stärker gemeindeübergreifend 
wahrgenommen werden, was die kleinen Gemeinden in ihren Entscheidungsfreiräumen 
immer mehr einengt. Das führt zunehmend zu Gemeindekooperationen. Die Grenzen 
der Gemeindezusammenarbeit im Rahmen von Gemeindeverträgen und Gemeindever-
bänden sind zum Teil bereits erreicht.

RP, H 2

RP, H 2.1

RP, H 3

RP, H 2.2

RP, H 2.3

raumentwicklungAARGAU, 
2006, Teil B.1

raumentwicklungAARGAU, 
2006, Teil B.2 
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Stand / Übersicht Agglomerationspolitik
Im Kanton Aargau bestehen derzeit gemäss Bundesamt für Statistik (BfS, 2000) folgende 
Agglomerationen und grenzüberschreitende Teil-Agglomerationen:

Gestützt auf Art. 50 Abs. 3 BV hat der Bundesrat in einem Bericht vom 19. Dezember 
2001 die Agglomerationspolitik aus Sicht des Bundes formuliert. Er legt dar, dass ein 
vermehrtes Engagement des Bundes zu Gunsten der Agglomerationen wichtig ist und 
dass die Probleme der städtischen Gebiete und der ländlichen Räume koordiniert be-
rücksichtigt werden müssen. Im Zentrum der Bundesmassnahmen stehen die Unter-
stützung von Modellvorhaben und die Einführung von Agglomerationsprogrammen. 
Damit werden den Agglomerationen Instrumente zur Bewältigung ihrer dringendsten 
Probleme zur Verfügung gestellt.

Die Abgrenzung und Bezeichnung der Agglomerationen kann sich verändern. Zuständig 
für die Definition ist das Bundesamt für Statistik. Gemäss Stand 2000 liegen im Aargau 
folgende (Teile von) Agglomerationen: Aarau, Baden-Brugg, Basel, Lenzburg, Olten-Zofin-
gen, Wohlen und Zürich.

Der Aargau folgt der Agglomerationspolitik des Bundes, die funktionsfähige interkan-
tonale Agglomerationen im Rahmen der Metropolitanräume anstrebt. Die Fricktaler 
Agglomerationsgemeinden werden auf die Agglomeration Basel ausgerichtet, Aargau-
Ost auf das Limmattal und Zürich. Das AareLand profiliert sich als eigenständige Agglo-
meration. Teile des Freiamts werden in die Agglomerationsentwicklung Zürich und Zug 
einbezogen.

Agglomerationen und 
funktionale Räume ge-
mäss den Agglomerations-
programmen Verkehr und 
Siedlung im Kanton Aargau 
(schraffiert) und in den 
angrenzenden Kantonen 
(Karte: Basis BfS 2000)

Agglomerationen 
(raumentwicklungAARGAU, 
2006, Teil B.1)

 



Die Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung im Kanton Aargau sind auf funk-
tionale Räume bezogen. Ziel ist es, heutige und zukünftige Defizite in der Siedlung 
und im Verkehr zu eliminieren und die Stärken der verschiedenen Teilräume durch 
Leitkonzepte und Leitprojekte zu entwickeln. Voraussetzung für die Mitfinanzierung 
von Agglomerationsprogrammen durch den Bund ist der Nachweis von Wirksamkeit 
und Behördenverbindlichkeit der Programme sowie vertiefte, auf eine längerfristige 
Umsetzung ausgerichtete Trägerschaften.

Stand / Übersicht Politik für den ländlichen Raum
In den ländlichen Regionen werden zurzeit regionale Entwicklungskonzepte (REK) erar-
beitet. Durch eine differenzierte Entwicklungsstrategie sind die Stärken dieser Regionen 
zu unterstützen und entsprechende Schwerpunkte zu setzen. Der Kanton strebt regionale 
Strukturen an, welche die Funktionsfähigkeit und die Weiterentwicklung der Regionen im 
Rahmen der kantonalen Strategien sicherstellen.

Mit dem neuen Bundesgesetz über Regionalpolitik hat auch der Kanton Aargau die ent-
sprechenden organisatorischen und planerischen Grundlagen geschaffen, um Anreize, 
welche vom Bund für den ländlichen Raum gesetzt werden, ausschöpfen zu können. 
Die Neue Regionalpolitik (NRP) will die regionale Innovationskraft und die Wettbewerbs-
fähigkeit strukturschwacher Regionen fördern und die Wertschöpfung steigern. Im Kan-
ton Aargau werden Projekte regionaler Akteure im südlichen Aargau, im Aargauer Jura 
und im Zurzibiet gefördert, wenn sie den Projektauswahlkriterien des Bundesgesetzes 
und des kantonalen Umsetzungsprogramms entsprechen. Die Wirkung der Projekte 
muss nachweisbar sein. Die erste Umsetzungsphase findet von 2008 bis 2011 statt. 
Mehrere Projekte wurden vom Regierungsrat bereits genehmigt.

Auch die Agrarpolitik wird mit ihrem politischen Programm 2011 einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung und zum Strukturwandel im ländlichen Raum leisten.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze zur Agglomerationspolitik
A.	� Kanton, Gemeinden und Regionalplanungsverbände schaffen die notwendigen 

rechtlichen und planerischen Grundlagen und Konzepte für eine wirksame Agglo-
merationspolitik im Aargau. Die Anreize, welche der Bund in der Agglomerations-
politik setzt, werden ausgeschöpft.

B.	� Die Aargauer (Teil-)Agglomerationen erarbeiten Agglomerationsprogramme zu 
regional wichtigen Themen (Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, Integration, 
Kultur, Soziales usw.). Diese Programme werden auf die Erhaltung der Funktions-
fähigkeit und die Verbesserung der zukünftigen Entwicklung der Agglomerationen 
ausgerichtet.

	� In einer ersten Phase setzt der Regierungsrat eine Teilstrategie Verkehr und Sied-
lung um. Dies schafft die Voraussetzungen für den Erhalt der Standortattraktivität, 
eine regional abgestimmte Siedlungsentwicklung und die verkehrliche Entlastung 
der Städte. Danach werden nach Bedarf in weiteren politischen Bereichen Teil-
strategien entwickelt.

Ländlicher Raum
(raumentwicklungAARGAU, 
2006; Teil B.2)
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Planungsgrundsatz zur Politik für den ländlichen Raum
C.	� Die Gemeinden und die Regionalplanungsverbände in den ländlichen Räumen zei-

gen in Konzepten auf, wie sich ihr Gebiet räumlich entwickeln soll. Sie berücksichtigen 
die übergeordneten Vorgaben und die regionale Abstimmung. Sie achten dabei auf 
die Erhaltung respektive Weiterentwicklung der Standortqualitäten der Gemeinden.

Planungsanweisungen
1.	 Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung
1.1	� Der Regierungsrat ist Träger der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung. 

Er erstellt in Zusammenarbeit mit den Regionalplanungsverbänden und Gemeinden 
die Programme für die verschiedenen Agglomerationen und reicht sie dem Bund 
ein. Gegenüber dem Bund ist er Partner zur Unterzeichnung der Leistungsverein-
barungen zu den Agglomerationsprogrammen. Im Einvernehmen mit den Agglo-
merationsgemeinden sorgt er für eine koordinierte, verbindliche und zeitgerechte 
Umsetzung dieser Vereinbarungen.

1.2	� Der Richtplan zeigt die räumliche Abstimmung der richtplanrelevanten Verkehrs-
infrastrukturen in den Agglomerationen, die über den Infrastrukturfonds vom Bund 
mitfinanziert werden.

	� Der Richtplan zeigt die mit diesen Verkehrsinfrastrukturen abgestimmten Vorhaben 
zur Siedlungsentwicklung und weitere flankierende Massnahmen auf.

1.3	� Der Mindestinhalt der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung richtet sich 
nach den Weisungen des Bundes über die Prüfung und Finanzierung der Agglome-
rationsprogramme.

1.4	� Die an einem Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung beteiligten Agglo-
merationsgemeinden erarbeiten regional abgestimmte Grundlagen und Konzepte, 
insbesondere in den Sachbereichen Fuss- und Veloverkehr, Mobilitätsmanagement 
und Siedlungsqualität.

1.5	� Die Agglomerationsgemeinden sorgen bei ihren kommunalen Massnahmen für die 
behördenverbindliche Festsetzung und die erforderliche Planungs- und Baureife 
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung mit dem Bund.

2.	 Umsetzungsprogramme Neue Regionalpolitik (NRP)
2.1	� Der Regierungsrat unterstützt die Umsetzungsprogramme der Neuen Regionalpolitik 

(NRP) für die unterstützungsberechtigten Regionen im Aargau.

4 |  R 2    Richtplan Kanton Aargau
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Zukunftsorientierte Raumstrukturen H 1
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BESCHLÜSSE

Hauptausrichtung
Der Aargau unterstützt die Nutzung der inneren Siedlungsreserven und eine gute Er-
reichbarkeit. Aufbauend auf der topographischen Gliederung werden verschiedene 
Räume bezeichnet, mit unterschiedlichen, ihren Potenzialen entsprechenden Nut-
zungs- und Entwicklungsprioritäten. Diese Räume stärken und ergänzen sich funktional 
gegenseitig.

Strategien
H 1.1	� Für die räumliche Entwicklung werden urbane Entwicklungsräume, ländliche 

Entwicklungsachsen und ländliche Entwicklungsräume unterschieden. Diese 
werden gut miteinander vernetzt. Ergänzend ist die Quervernetzung der Täler 
einzubeziehen. 

H 1.2	� Das Mobilitätsangebot wird auf die angestrebte Wirtschaftsentwicklung, die 
räumlichen Strukturen, die Siedlungsentwicklung und die Erhaltung der Lebens-
raumqualität ausgerichtet. Die Nachfrage wie auch die räumlichen, systembe-
dingt betrieblichen und finanziellen Möglichkeiten sind dabei zu berücksichtigen.

H 1.3	� Der Flächenverbrauch wird durch die Nutzung der inneren Siedlungsreserven 
eingeschränkt. Die Umnutzung von Industrie- und Gewerbearealen wird er-
leichtert und die Verfügbarkeit des eingezonten Baulands erhöht.

H 1.4	� Die Entwicklung der Raumstrukturen wird regional abgestimmt. Die kommu-
nalen und regionalen Bestrebungen im Hinblick auf zukunftsfähige Strukturen 
werden unterstützt.
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Funktionsfähige Agglomerationen – 
integrierter ländlicher Raum H 2
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BESCHLÜSSE

Hauptausrichtung
Der Aargau sorgt für die Funktionsfähigkeit seiner Agglomerationen, seiner Kernstädte 
und des ländlichen Raums. Die Räume ergänzen sich.

Strategien
H 2.1	� Die Agglomerationen werden aufgewertet und wirtschafts-, sozial- und um-

weltverträglich ausgestaltet. Die Beeinträchtigungen durch Immissionen wer-
den minimiert.

H 2.2	� Die ländlichen Entwicklungsräume erhalten ihre Eigenart und richten ihre räum-
liche und wirtschaftliche Entwicklung auf ihr Potenzial aus. Regionale Arbeits-
standorte entwickeln sie vorab in den ländlichen Entwicklungsachsen weiter. 

H 2.3	� In den Agglomerationen werden der motorisierte Individualverkehr, der öffent-
liche Verkehr sowie der Langsamverkehr entsprechend ihrem Potenzial gleich-
wertig und raumverträglich entwickelt. Die Verkehrsträger ergänzen sich. Im 
ländlichen Raum wird ein Basisangebot des öffentlichen Verkehrs gesichert 
und die kombinierte Mobilität wird mit guten Verbindungen zu den Agglomera-
tionen gefördert.

H 2.4�	� Siedlungsnahe Landschaftsräume in den Agglomerationen stehen für die Frei-
zeit- und Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung zur Verfügung und werden 
gleichzeitig vielfältig und naturnah aufgewertet. Gleiches gilt für offene Flächen 
im Siedlungsraum.
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Attraktive Wohn- 
und Wirtschaftsstandorte H 3
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BESCHLÜSSE

Hauptausrichtung
Der Aargau nutzt seine Standortgunst als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum. Er 
steigert die Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsattraktivität und fördert die Bildung starker 
Hauptzentren sowie regionale Entwicklungsschwerpunkte an besonders gut geeigne-
ten Lagen. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Standortattraktivi-
tät werden partnerschaftlich auf die Metropolitanregionen Zürich und Basel abgestimmt 
und berücksichtigen die Agglomerationen Aarau / Olten / Zofingen und Zug / Luzern.

Strategien
H 3.1	� An geeigneten Standorten werden die Voraussetzungen für wettbewerbsfähi-

ge regionale Dienstleistungs-, Industrie- und Gewerbeschwerpunkte mit guter 
Arbeitsplatzstruktur und guter Erreichbarkeit geschaffen. Diese werden auf die 
optimale Nutzung der verschiedenen Mobilitätsangebote abgestimmt.

H 3.2	� Es wird eine nachhaltige Wohnstandortpolitik verfolgt, die zukunftsgerichtetes 
Wohnen in attraktivem Umfeld aufzeigt und dem haushälterischen Umgang mit 
dem Boden sowie dem demographischen Wandel Rechnung trägt. Attraktive 
Naturräume in der Nähe der Wohnstandorte ergänzen das Angebot (Grundsatz: 
In 15 Minuten ist von jedem Wohnort aus der Naherholungsraum zu Fuss er-
reichbar.).

H 3.3	� Es sind attraktive Verbindungen für den Langsamverkehr und den kombinierten 
Verkehr zwischen den Wohn- und Arbeitsgebieten zu entwickeln.

H 3.4	� Die Vernetzung der Siedlungsräume und der Entwicklungsschwerpunkte für die 
Wirtschaft wird gewährleistet durch ein attraktives Angebot des öffentlichen Ver-
kehrs und die Infrastruktur für den Individualverkehr sowie den Langsamverkehr.

H 3.5	� Eine angemessene Verteilung von Versorgungseinrichtungen wird angestrebt. 
Zentren, Ortskerne und Quartierzentren sollen so entwickelt werden, dass sie 
Standorte von Versorgungseinrichtungen für den täglichen und periodischen 
Bedarf ihrer Bevölkerung bleiben.
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Abgestimmte Verkehrs- 
und Siedlungsentwicklung H 4
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BESCHLÜSSE

Hauptausrichtung
Der Aargau koordiniert die Siedlungsentwicklung mit der Verkehrsinfrastrukturentwick-
lung und unterstützt die Entwicklung von flächen-, verkehrs- und energieeffizienten 
Siedlungsstrukturen. Die bestehende Infrastruktur wird effizient genutzt. Die verkehr-
liche Entwicklung wird grenzüberschreitend auf die benachbarten Agglomerationen 
und Zentren wie auch auf das nahe Ausland ausgerichtet.

Strategien
H 4.1	� Siedlungs- und Verkehrsplanung werden regional, kantons- und grenzüber-

schreitend abgestimmt.

H 4.2	� Standorte, Nutzungsstruktur und Verkehrsaufkommen von publikums- und ver-
kehrsintensiven Einrichtungen werden mit den Erschliessungskapazitäten und 
der Verkehrskapazität des übergeordneten Verkehrsnetzes abgestimmt. Dabei 
sind der Individualverkehr, der öffentliche Verkehr und der Langsamverkehr 
gleichwertig zu berücksichtigen.

H 4.3	� Die öffentlichen Räume, Strassen, Plätze und Freiräume werden so aufgewer-
tet, dass sie als multifunktionale Infrastruktur die Attraktivität der Siedlungen 
unterstützen.

H 4.4	� Der Aargau hält die Einbindung seiner Zentren in das nationale Schienen- und 
Strassennetz mit Anbindung an die europäischen Netze und internationalen 
Flughäfen auf einem hohen Standard.
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Aufgewerteter Lebensraum 
für Mensch und Natur H 5
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Hauptausrichtung
Der Aargau stimmt seine Siedlungs- und Landschaftsentwicklung, die Nutzung des Kul-
turlandes und des Waldes nachhaltig aufeinander ab. Wertvolle Landschaftsräume mit 
hohem Natur- und Naherholungspotenzial werden gesichert und aufgewertet.

Strategien
H 5.1	� Das Kulturland und der Naherholungsraum werden durch die Trennung Bau-

gebiet/Kulturland und die innere Siedlungsverdichtung vom Siedlungsdruck 
entlastet. Neue Standorte von Bauten und Anlagen ausserhalb Baugebiet sind 
so abzustimmen, dass sie sich optimal in die Landschaft einfügen und den 
Landschaftsschutz berücksichtigen.

H 5.2	� Die Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Sicherung der Arten-
vielfalt, wie auch die nachhaltige Nutzung der Ressourcen und die Minimierung 
der Ressourcenbelastung werden in die Raumentwicklung integriert.

H 5.3	� Zum dicht besiedelten Agglomerationsraum werden regionale Ausgleichsräume 
(zum Beispiel grossräumige Agrarlandschaften oder Kernräume Landschafts-
entwicklung) geschaffen; der Schutz und die Vernetzung der Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen werden gefördert.

H 5.4	� Neue Infrastrukturanlagen werden nach Möglichkeit mit bestehenden gebündelt, 
um die Zerschneidung wenig belasteter Landschaftsräume zu vermeiden.

H 5.5	� Für die landwirtschaftliche Nutzung sind die Fruchtfolgeflächen zu sichern und 
gut arrondierte Flächen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu erhalten. 
Wichtige Vernetzungen in der landwirtschaftlich genutzten Fläche werden ge-
sichert und so angelegt, dass sie die landwirtschaftliche Nutzung möglichst 
wenig behindern.
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Wirtschaftsraum Nordschweiz H 6
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Funktionale Räume sind je nach Fragestellung zusammenhängende Gebiete, deren 
Teile sich gegenseitig ergänzen oder unterstützen (zum Beispiel Kernstadt und Umland), 
in der die einzelnen Teile gewisse Funktionen übernehmen (zum Beispiel Wohn- oder Ar-
beitsplatzfunktion) oder einzelne Aufgaben (zum Beispiel Siedlungsplanung) gemeinsam 
erfüllen, also gegenseitig voneinander profitieren und somit ein Ganzes bilden. Funktio-
nale Räume passen sich in ihren Abgrenzungen im Zeitablauf an die sich verändernden 
funktionalen Beziehungen an. Die funktionalen Räume sind meist nicht in sich abge-
schlossen. Man bezeichnet die funktionalen Räume auch als Regionen der “variablen 
Geometrie”, weil sie je nach Thema oder Aufgabe eine andere Abgrenzung aufweisen.

Kanton und Gemeinden sind in übergeordnete funktionale Räume eingebunden. Diese 
können sowohl urbane als auch ländliche Gebiete umfassen. Sie erfordern ein gemein-
sames Vorgehen mehrerer Gemeinwesen und gebietsübergreifende Planungen. Für die 
Koordination ist ein übergeordnetes Raumkonzept Schweiz zentral.

Der Aargau richtet seine wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Stand-
ortattraktivität auf den Wirtschaftsraum Nordschweiz (Metropolitanräume Zürich und 
Basel sowie angrenzende Teilräume) aus. Er strebt einen einheitlichen Wirtschaftsraum 
Nordschweiz an. Ein Wirtschaftsraum dieser Grössenordnung ist Voraussetzung, um 
im internationalen Standortwettbewerb bestehen zu können und übergeordnete Aufga-
ben in den Bereichen Urbanisierung, Städtenetz und Verkehr, Landschaftsentwicklung, 
Kulturangebote lösen zu können. Als wichtiges Bindeglied unterstützt der Aargau die 
institutionelle Stärkung dieses Raums. Er beteiligt sich an gemeinsamen kantons- und 
länderübergreifenden Organisationen und unterstützt Plattformen für ein gemeinsames 
Lobbying.

Für den Wirtschaftsraum Aargau im Rahmen des Wirtschaftsraums Nordschweiz sind die 
urbanen Entwicklungsräume mit ihren Kerngebieten die Motoren der Wirtschaftsentwick-
lung. Weitere wichtige Elemente sind die wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte 
von kantonaler Bedeutung sowie die Vorzugsgebiete Spitzentechnologie für Forschung 
und Entwicklung. Mit diesen regionalen Vernetzungsgebieten der Spitzentechnologie 
(Cleantech-, Hightech-Regionen) soll die Ansiedlung interessanter Unternehmen im 
Hightech-Bereich gefördert werden. Die Steigerung der Wertschöpfung und der Ausbau 
der Innovationsfähigkeit sind Schlüsselfaktoren der Wirtschaftsentwicklung.



 

AareLand

Metropolitanraum Zürich

Metropolitanraum Basel

Raum Luzern

Raum Zug

Wirtschaftsraum Nordschweiz

Legende

 

Die Konzeptkarte zu den Strategien der räumlichen Entwicklung ist eine Planungsgrund-
lage gemäss Art. 6 des Raumplanungsgesetzes. Sie zeigt den kantonsübergreifenden 
Zusammenhang der Raum- und Verkehrsentwicklung, die zugeordneten Landschafts- 
und Erholungsräume sowie die grossräumigen Agrarlandschaften auf.

Die Karte enthält die Zentrumsstrukturen, die wirtschaftlichen Entwicklungsschwer-
punkte, die funktionalen Entwicklungsräume sowie die für die übergeordnete Vernet-
zung wichtigen Verkehrsinfrastrukturen.

Die Pärke von nationaler Bedeutung nach Art. 23e ff. des Natur- und Heimatschutzge-
setzes und die Agglomerationspärke sind überwiegend grenzüberschreitend angelegt.

Grossräumige Agrarlandschaften sind Landschaftsräume mit zusammenhängenden 
Landwirtschaftsflächen von 500 ha (5 km2) mit einem hohen Anteil hochwertiger Frucht-
folgeflächen. Neue Zerschneidungen durch Infrastrukturbauten und -anlagen und gross-
flächige Flächenbeanspruchungen durch nichtlandwirtschaftliche Nutzungen (zum Bei-
spiel Golfplätze, Einzonungen in die Bauzone) sollen möglichst begrenzt werden.
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BESCHLÜSSE

Hauptausrichtung
Kanton und Gemeinden richten die Entwicklung ihrer Strukturen und Aufgaben an der 
angestrebten funktionsräumlichen Gliederung des Kantons, der Nachbarkantone und des 
angrenzenden Auslands aus. 

Gebietsübergreifende Planungen umfassen mindestens jene Bereiche der Raumentwick-
lung, die aufeinander abgestimmte Massnahmen erfordern (zum Beispiel Siedlungs-, 
Verkehrs- und Landschaftsplanung, Agglomerationspolitik, Pärke). Sie werden durch die 
zuständigen Gebietskörperschaften gemeinsam erarbeitet.

Strategien
H 6.1	� Der Aargau ist Teil des Wirtschaftsraums Nordschweiz. Dieser Raum umfasst 

die Metropolitanräume Zürich und Basel. Er ist funktional und territorial in ver-
schiedenen Bereichen stark verflochten. Aufgrund seiner hohen internationalen 
Bedeutung ist er der Motor der sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklung. Der Aargau vertritt die wichtigen räumlichen Anliegen gemeinsam 
mit den Kantonen dieses Wirtschaftsraums und beteiligt sich aktiv an nachhalti-
gen, interkantonalen und internationalen Projekten.

H 6.2	� Die Städte und Agglomerationen des Kantons sind direkt in das Städtenetz 
Schweiz einzubinden. Die Stärkung des gesamten Raums wird durch eine leis-
tungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleistet.

H 6.3	� Die Gemeinden, speziell die Zentrumsgemeinden im Aargau und ihre Agglome-
rationsgemeinden, verstärken die interkommunale und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit. Gemeindezusammenschlüsse im Interesse starker Zentren 
sind anzustreben.

H 6.4	� Die wirtschaftliche Entwicklung im Aargau strebt eine hohe Wertschöpfung 
an mit guten, zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Flächenintensive Nutzungen mit 
beschränkter Wertschöpfung und beschränkter Zahl an Arbeitsplätzen werden 
nicht angestrebt.

H 6.5	� Die Vorzugsgebiete Spitzentechnologie für Forschung und Entwicklung werden 
auf die aktuellen Bedürfnisse ausgerichtet. Insbesondere sind die Kräfte für 
den Hightech-Kanton zu bündeln, grossflächige Areale für Unternehmen im 
kantonalen Interesse zu sichern und Clusterbildungen im Rahmen des Wirt-
schaftsraums Nordschweiz zu ermöglichen. 
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Konzept der räumlichen Entwicklung im Kanton Aargau
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Siedlungsqualität 
und innere Siedlungsentwicklung S 1.1
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Boden ist haushälterisch zu nutzen. Wohnliche Siedlungen sind zu schaffen und 
zu erhalten. Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten.

Die Siedlungen sollen viele Grünflächen und Bäume enthalten.

In intensiv genutzten Gebieten inner- und ausserhalb von Siedlungen sorgen Kanton und 
Gemeinden für ökologischen Ausgleich mit Feldgehölzen, Hecken, Uferbestockungen 
oder mit anderer naturnaher und standortgemässer Vegetation. Die Natur ist in den 
Siedlungsraum einzubinden.

Der haushälterische Umgang mit dem Boden und eine gute Siedlungsqualität sind nicht 
trennbar, das heisst die verdichtete Bauweise muss mit der Erhaltung und Verbesserung 
der Siedlungsqualität einhergehen.

Der Grad der Verdichtung muss auf die Quartierstrukturen angepasst werden.

Strassenräume sind nicht nur als Verkehrsachsen, sondern auch als verbindende Raum-
elemente der angrenzenden Siedlungsteile zu entwickeln. Um sie in ihrer Funktion als 
Lebens-, Kommunikations- und Bezugsraum aufzuwerten, sollen Massnahmen festgelegt 
werden, welche besondere, auf die örtlichen Bedürfnisse abgestimmte Anforderungen an 
die Strassen und die Bauvorhaben entlang von Strassen stellen.

Gestaltungspläne und die zugehörigen Sondernutzungsvorschriften können erlassen 
werden, wenn ein wesentliches öffentliches Interesse an der Gestaltung einer Über-
bauung besteht.

Die Gemeinde zeigt bei Einzonungen namentlich auf, welche Nutzungsreserven im 
Baugebiet bestehen, wie die Nutzungsreserven in den überbauten und unüberbauten 
Bauzonen ausgeschöpft werden, wie die bestehenden Reserven verfügbar gemacht 
werden, wie die Wohnqualität und die Qualität der Aussen- und Naherholungsräume 
namentlich in Zentren und Agglomerationen verbessert werden. Die Gemeinde stimmt 
bei Ein- und Umzonungen Siedlung und Verkehr aufeinander ab.

Die Ziele der Siedlungsgestaltung sind attraktive, raumsparende und energieeffiziente 
Wohneinheiten in klar strukturierten, verkehrsmässig gut erschlossenen Siedlungen; 
daran anschliessend naturnahe Erholungsgebiete, landwirtschaftliche Nutzflächen und 
landschaftliche Freiräume.

Die öffentlichen Räume, Strassen, Plätze und Freiräume werden aufgewertet.

Art. 1, 3 RPG

Art. 18b NHG
Art. 15 NHV

§ 13 Abs. 2bis BauG

§ 15 Abs. 3 BauG

§ 21 Abs. 1 BauG

§ 1 ABauV

Entwicklungsleitbild 2009, 
S. 17

RP, H 4.3
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Herausforderung
Die Wohn- und Siedlungsqualität zählt zu den wichtigsten gesellschaftlichen Bedürfnissen. 
Ihre Stärkung kommt der Bevölkerung und der Wirtschaft gleichermassen zugute.

Zusammengewachsene Dörfer und die übriggebliebenen Freiflächen ergeben noch 
keine urbane Qualität. Notwendig ist eine Gestaltung, die Raum für vielfältige Nutzungen 
(Wohnen, Arbeit, Freizeit) und Heimat schafft. Die im Durchschnitt relativ geringe Sied-
lungsdichte ermöglicht gestalterische Massnahmen zur Aufwertung des Wohnumfelds. 
“Wohnen im Park” ist auch in den urbanen Räumen möglich. Flächen von untergeord-
neter landwirtschaftlicher Bedeutung in diesen bieten Chancen für Mehrfachnutzungen 
und Durchmischungen. In den städtischen Räumen entlang der Entwicklungsachsen 
muss das Naherholungs- und Freizeitpotenzial besser ausgeschöpft werden (Grundsatz: 
Innerhalb einer Gehdistanz von 15 Minuten ist das Naherholungsgebiet erreichbar).

Die Gemeinden können dank geeigneter Steuerungsinstrumente bei der Gestaltung des 
Wohnumfelds, des Strassenraums und des Freiraums ihren Einfluss geltend machen. 
Gefragt sind kreative Zonenvorschriften zur Aufwertung der Quartiere entlang belasteter 
Verkehrsachsen, zur Gestaltung der Bauten und der Aussenräume, zur Eingliederung 
der Verbindungsachsen in die Siedlungsstruktur, zur Erhaltung und Aufwertung natür-
licher Elemente, zu den ökologischen Mindestanforderungen usw. In den Massnah-
mengebieten mit problematischen Lärm- und Luftbelastungen sind griffige technische 
Anordnungen erforderlich.

Der Strassenraum ist neben seiner Funktion als Verkehrsträger auch als Teil des Sied-
lungsraums zu betrachten. Die Gestaltung ist mit der Baustruktur und der Nutzung der 
angrenzenden Gebäude abzustimmen. Dazu dienen bei Kantonsstrassenvorhaben in der 
Regel Betriebs- und Gestaltungskonzepte (mobilitätAARGAU, Strategie 3.5). Gleichzeitig 
ist bei der (Weiter-) Entwicklung der Siedlungsgebiete entlang von Verkehrsachsen die 
Abstimmung von Baustandards und Nutzungsstrukturen auf die Funktion des Verkehrs-
trägers zu beachten. Je nach örtlichen Verhältnissen wird der Verkehr erfahrungsgemäss 
ab einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von ca. 5‘000 bis 8’000 Motorfahr-
zeugen/Tag innerorts für die Aufenthaltsqualität als störend beurteilt. Bei Strassen mit 
einem DTV ab ca. 8’000 Motorfahrzeugen/Tag in Zonen mit Wohnanteilen wird den Ge-
meinden empfohlen, Aufwertungsmassnahmen im Rahmen der kommunalen Planung 
zu prüfen. Für Strassenabschnitte mit DTV ab ca. 15’000 Motorfahrzeugen/Tag in Zonen 
mit Wohnanteilen ist ein Analyse- und Handlungsbedarf vorgeschrieben. Massnahmen 
zur Strassenraumaufwertung lassen sich unter anderem mit dem Kommunalen Gesamt-
plan Verkehr (§ 54a BauG) behördenverbindlich festlegen. Als Grundlage zur Ermittlung 
der Verkehrsbelastungen dienen die Verkehrsdaten des periodisch aktualisierten kanto-
nalen Verkehrsmodells (KVM-AG). Gemäss Belastungen für das Jahr 2010 sind gemäss 
KVM-AG folgende Gemeinden verpflichtet, an ihren stark belasteten Verkehrsachsen 
Aufwertungsmassnahmen zu beschliessen: Aarau, Aarburg, Baden, Brugg, Ennetba-
den, Fislisbach, Gebenstorf, Gränichen, Lenzburg, Möriken-Wildegg, Obersiggenthal, 
Oftringen, Rothrist, Schinznach-Bad, Seon, Sins, Suhr, Untersiggenthal, Wettingen, 
Windisch, Wohlen, Würenlingen und Zofingen. Aus der Karte ist die prognostizierte Ent-
wicklung der Belastungen von kantonalen Verkehrsachsen im Siedlungsgebiet bis 2025 
ersichtlich.

raumentwicklungAARGAU, 
2006, Teil B.4
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Stand / Übersicht
Anordnungen zur Sicherung und Entwicklung der erforderlichen Siedlungsfreiräume 
sowie Massnahmen zur ökologischen Aufwertung sind bisher selten in Bauordnungen 
eingeflossen. Neuere Ortsplanungen formulieren dazu Bestimmungen, zum Beispiel für 
Erholungsanlagen, zur Ausstattung der Freiräume, zum Grünflächenanteil und zum ökolo-
gischen Ausgleich.

In den weitgehend überbauten Wohn- und Mischzonen im Aargau besteht noch ein 
erhebliches Verdichtungspotenzial, beträgt der Ausbaugrad heute doch lediglich 60 %. 
In den bestehenden Gebäuden ist durch die erweiterte Nutzung der Dach- und Unter-
geschosse ein zusätzliches Nutzungsvolumen von 10 bis 30 % vorhanden. Der Grad der 
Verdichtung muss aber auf die Quartierstrukturen abgestimmt sein.

Bahnhofsgebiete sind potenzielle Verdichtungsgebiete. Nutzungspotenzial liegt auch in 
den brachliegenden oder sich im Umbruch befindenden Industrie- und Gewerbebauten.
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Übersicht belastete Strassenabschnitte innerorts

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Die Siedlungsqualität (Baustruktur, Aussenraum und Umwelt) wird aufgewertet. 

Angestrebt wird eine qualitativ hochwertige Gestaltung und städtebauliche Einbet-
tung von Siedlungselementen in die Landschaft. Ein besonderes Augenmerk gilt 
dabei der Aufwertung der öffentlichen Aussenräume und der Gestaltung der Bau-
zonengrenze.

B.	� Erneuerungen und Veränderungen des Siedlungsraums erfolgen unter Beachtung 
der Baustruktur, des Freiraums, optimaler, auf die Quartierstruktur abgestimmte 
baulicher Dichten, der Verkehrskapazitäten und einer ausgewogenen Sozialstruktur. 
Die Gemeinden legen die Qualitätskriterien in der Nutzungsplanung fest.

Strassenabschnitte mit DTV > 15’000 Mfz./Tag innerorts 2010

Strassenabschnitte mit DTV > 15’000 Mfz./Tag innerorts 2025*

Strassenabschnitte mit DTV >  8’000 Mfz./Tag innerorts 2025*

National- / Kantonsstrassen

Schienennetz

* Prognose 2025 nach KVM-AG 2006
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Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Siedlungsqualität, innere Siedlungsentwicklung und Strassenraumaufwertung
1.1	� Die Gemeinden sorgen vorab mittels geeigneter Zonen- und Bauvorschriften sowie 

Sondernutzungsplänen für eine:
	 – �gute Siedlungsqualität (Ortsbild, Qualität der Architektur, Umgebungs- und Frei-

raumgestaltung, Sicherheit in öffentlichen Räumen, Ökologie, Energieeffizienz),
	 – �den Verhältnissen angepasste Erneuerung sowie Entwicklung und Ausschöpfung 

der Nutzungsreserven im Bestand,
	 – �Ausnützung des Verdichtungspotenzials unter Einhaltung der quartierspezifischen 

Qualitäten,
	 – �Abstimmung von Siedlung und Verkehr,
	 – �auf den Generationenwechsel und Familien ausgerichtete Wohnungsstruktur,
	 – �Ausrichtung der Arbeitsplatzgebiete auf eine gute Standortqualität (gute MIV- 

und öV-Erschliessung, verkehrsverträgliche Lage), eine hohe Wertschöpfung pro 
Arbeitsplatz und eine hohe Arbeitsplatzdichte,

	 – �ökologische Vernetzung im Siedlungsgebiet.

	� Ergänzend sind qualitätssichernde Instrumente und Verfahren anzuwenden, beispiels-
weise Bebauungskonzepte, Wettbewerbe, Testplanungen, Studienaufträge usw.

1.2	 Die Gemeinden formulieren geeignete Bauvorschriften:
	 – �für das zentrumsnahe attraktive Wohnen im nahen Umfeld von (Bahn-)Haltestellen, 
	 – �für eine kinder-, jugend- und altersgerechte Umgebungs- und Freiraumgestaltung,
	 – �für das Verdichten der Quartiere.

1.3	� Entlang von Strassen mit Wohnanteilen und einem durchschnittlichen täglichen 
Verkehr (DTV) von mehr als 8’000 Motorfahrzeugen/Tag und künftig zunehmender 
Verkehrsbelastung wird den Gemeinden empfohlen, für den angrenzenden Sied-
lungsraum Aufwertungsmassnahmen in den kommunalen Planungsinstrumenten 
zu verankern; bei Kantonsstrassen in Zusammenarbeit mit dem Kanton, sofern der 
Kantonsstrassenraum betroffen ist. Die Funktionalität der Strasse muss gewähr-
leistet bleiben.

1.4	� An Strassenabschnitten, die in Zonen mit Wohnanteilen im Siedlungsgebiet liegen 
und einen durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von mehr als 15’000 Motor-
fahrzeugen/Tag aufweisen, sind die Gemeinden verpflichtet, das an die belastete 
Verkehrsachse angrenzende Siedlungsgebiet durch planerische und bauliche Mass-
nahmen aufzuwerten; bei Kantonsstrassen in Zusammenarbeit mit dem Kanton, 
sofern der Kantonsstrassenraum betroffen ist. Die Funktionalität der Strasse muss 
gewährleistet bleiben.

1.5	� Soweit die Massnahmen bauliche Veränderungen am Strassenkörper erfordern, 
sind diese mit den kantonalen oder kommunalen Sanierungs- und Erneuerungspro-
grammen abzustimmen. 

2.	 Hohe Qualität von kantonalen und kommunalen Bauten
2.1	� Kanton und Gemeinden übernehmen ihre Verantwortung durch Beispiele von öffent-

lichen Bauten und Anlagen mit hoher Architektur- und städtebaulicher Qualität.
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Arealentwicklung S 1.4
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Wohnliche Siedlungen und die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft sind zu 
schaffen und zu erhalten.

Die Entwicklung einer hohen Standortqualität des Kantons Aargau und seiner Regionen 
für ansässige und sich ansiedelnde natürliche und juristische Personen wird unterstützt 
und gefördert. Der Kanton sorgt für attraktive und nachhaltige Rahmenbedingungen für 
Unternehmen und Privatpersonen durch Raum- und Arealentwicklung. Für das Standort-
marketing sind Informationen und Grundlagendaten (unter anderem planerische Rahmen-
bedingungen) für Grundstücke bereitzustellen.

Im Bereich der Standortentwicklung gemäss den §§ 4 und 5 SFG obliegt dem Amt 
für Wirtschaft und Arbeit die Federführung für Querschnittsmassnahmen, die mehrere 
oder alle Departemente oder die Staatskanzlei betreffen.

Die Standortpolitik des Aargaus ist auf die Stärkung des Wirtschafts- und Lebensraums 
ausgerichtet. Der Regierungsrat will den Wirtschaftsstandort stärken und den Wohn-
standort gezielt aufwerten.

Neben den wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) enthalten die Agglo-
merationsprogramme Verkehr und Siedlung Aargau-Ost, AareLand und Basel diverse 
Massnahmen zur Siedlungsentwicklung und -aufwertung (Neugestaltung und Aufwer-
tung Ortskerne, Zentrums- und Bahnhofsgebiete, Strassenräume).

Herausforderung
Damit der Kanton Aargau im verschärften Standortwettbewerb bestehen kann, müssen 
dem Markt geeignete, gut erschlossene und verfügbare Flächen als Gewerbebauland 
und für attraktives Wohnen besser zugänglich gemacht werden. Es geht darum, günstige 
Voraussetzungen zu schaffen, damit die bestehenden Flächen für wertschöpfungsinten-
sive Betriebe und bevorzugte Wohnlagen genutzt werden können.

Die eingezonten Flächen müssen bei raschen Standortentscheiden der Unternehmen 
rechtzeitig zur Verfügung stehen. Oft sind sie nicht genügend vorbereitet oder zu teuer 
für Neubetriebe. Auch sind individuelle und übergeordnete, strategische Reserven der 
Wirtschaft als notwendiger Entwicklungsspielraum zu belassen. Die bessere Nutzung von 
unternutzten Flächen wird wegen der Eigentümerstruktur, der Altlastenproblematik, der 
Umnutzungskosten oder den Gemeindestrukturen (bei gemeindeübergreifenden Situa-
tionen) oft verunmöglicht.

Art. 1 Abs. 1 lit. b RPG

§§ 1, 4 lit. d, 7 Abs. 1 
lit. b SFG

§ 4 Abs. 2 SFV

Entwicklungsleitbild 2009, 
S. 6 – 7

Agglomerationsprogramme 
Verkehr und Siedlung

raumentwicklungAARGAU, 
2006, Teil B.7



Auch im Aargau liegen diverse Reserven, insbesondere leerstehende oder unternutzte 
alte Industrie- und Gewerbeanlagen, die umgenutzt werden könnten. Viele Betriebe 
haben an ihrem bisherigen Standort noch erhebliche Baulandreserven für Erweiterungen. 
Durch vorsorgliche Massnahmen (Planung, Umweltverträglichkeit, Baubewilligungsver-
fahren) können ausgewählte Grundstücke rascher verfügbar gemacht werden.

Mit der Zunahme des Anteils von älteren Menschen steigt der Bedarf an altersgerech-
ten Wohnungen. Die Schaffung ansprechender Wohnsituationen für diese Menschen 
wird in Zukunft auch für die Raumentwicklung eine grosse Herausforderung darstellen.

Stand / Übersicht
Die jährliche Erhebung über den Stand der Erschliessung zeigt, dass im Kanton Aargau  
Ende 2009 rund 14 % der Wohn- und Mischzonen und 25 % der Industrie- und Gewerbe-
zonen noch nicht überbaut waren. Die Bauzonenreserve in den Wohn- und Mischzonen 
beträgt in Kernstädten 7 %, in urbanen Gemeinden 13 %, in Gemeinden an Entwicklungs-
achsen 16 % und in ländlichen Gemeinden 17 %. Bei den Industrie- und Gewerbezonen 
gibt es keine signifikanten Unterschiede.

Mit dem neuen Standortförderungsgesetz besteht die rechtliche Grundlage für die 
Standortentwicklung, die Standortpflege und das Standortmarketing. Damit kann eine 
nachhaltige und kohärente Standortförderungspolitik betrieben und das Entwicklungs-
potenzial des Aargaus als Wirtschafts- und Wohnstandort besser ausgeschöpft werden.

raumentwicklungAARGAU, 
2006, Teil B.4

Stand der Erschliessung, 
2009

§ 3 SFG
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Im Kanton Aargau werden innerhalb der Bauzonen verfügbare, bedürfnisgerecht 

nutzbare Areale zur Baureife entwickelt, mit dem Zweck:
	 a)	� die Attraktivität oder Wettbewerbsfähigkeit der Region und Gemeinde zu er-

höhen,
	 b)	� den hochwertigen, den familienfreundlichen und den preisgünstigen Wohnungs-

bau zu fördern,
	 c)	 wertschöpfungsintensive Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen,
	 d)	� eine Kernstadt, ein ländliches Zentrum, ein Bahnhofsgebiet oder einen wirt-

schaftlichen Entwicklungsschwerpunkt zu stärken,
	 e)	 im ländlichen Raum die neue Regionalpolitik des Bundes zu unterstützen.

B.	� Die Umnutzung und Neunutzung von unternutzten eingezonten Flächen ist von 
kantonalem Interesse.

C.	� Arealentwicklungen beziehen sich auf zusammenhängende Gebiete der überbauten 
und unüberbauten Bauzone mit regionaler Bedeutung.

Planungsanweisungen
1.	 Voraussetzungen und Unterstützung von Arealentwicklungen
1.1	� Die Gemeinden und Regionalplanungsverbände fördern Arealentwicklungen für 

wertschöpfungsstarke Nutzungen und stellen in ihren Nutzungsplanungen bezie-
hungsweise ihren regionalen Entwicklungskonzepten fest, welche Areale sich dafür 
besonders eignen.

1.2	� Die Gemeinden können in der Bau- und Nutzungsordnung in den geeigneten Teilge-
bieten befristete Zwischennutzungen ermöglichen, die den Zielen der Arealentwick-
lung nicht entgegenstehen.

1.3	� Der Kanton unterstützt die Gemeinden bei ihren Arealentwicklungen. Areale von 
kantonalem Interesse werden gemeinsam und mit qualitätssichernden Verfahren 
entwickelt.

1.4	� Der Kanton kann herausragende, nachhaltige Arealentwicklungen mit hoher städte-
baulicher Qualität, die die Wohnqualität steigern oder den Wirtschaftsstandort stär-
ken, auszeichnen.

1.5	� Arealentwicklungen erfüllen hohe Qualitätsanforderungen bezüglich städtebaulicher 
Eingliederung, Architektur sowie Umgebungs- und Freiraumgestaltung. Deren 
Planung zeigt räumliche und zeitliche Etappen für die Realisierung auf.

1.6	� Bei der Arealentwicklung ist auf die dem Zweck entsprechende Erschliessung durch 
den motorisierten Individualverkehr, den öffentlichen Verkehr und durch den Lang-
samverkehr sowie auf die Auswirkungen auf die Verkehrskapazitäten zu achten.
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Weiler S 1.6
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen können besondere 
Zonen wie Weiler- oder Erhaltungszonen bezeichnet werden, wenn der kantonale Richt-
plan dies vorsieht.

Die Gemeinden können in den Weilerzonen Bauten und Nutzungen zulassen, die auch in 
Landwirtschaftszonen erlaubt sind oder die im Interesse der Erhaltung und massvollen 
Entwicklung von traditionellen Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen liegen.

Herausforderung
In der Nutzungsplanung werden Weiler wegen ihrer meist landwirtschaftlichen Prägung 
und ihrer geringen Grösse dem Nichtbaugebiet zugeordnet. Diese Rechtslage verhin-
dert oftmals die im Interesse des Ortsbilds oder zur Erhaltung der sozialen Struktur 
sinnvolle Umnutzung landwirtschaftlich nicht mehr benötigter Gebäude. Ebenso wenig 
kann in der Regel ein Weiler mit seinen Besonderheiten erhalten werden, wenn er einer 
Bauzone mit weitergehender Nutzungsmöglichkeit zugeordnet wird.

Die Bestimmungen für die Weilerzonen sind in erster Linie auf die Erhaltung der beste-
henden Bausubstanz und auf eine harmonische Eingliederung in die Landschaft aus-
zurichten. Gut erhaltene Weiler und Kleinstbaugruppen, die mit den entsprechenden 
Schutzbestimmungen erhalten werden, bilden eine Chance für eine identitätsstiftende 
hohe Wohnqualität. Die vorhandenen oder die für die Weiler ohnehin zu erstellenden 
Infrastrukturanlagen müssen für die angestrebte beschränkte Entwicklung genügen.

Stand / Übersicht
Alle Weiler werden im Richtplan festgesetzt. Die Aufnahme weiterer Siedlungen als 
Weiler in den Richtplan basiert auf den Kriterien von 1995 und stützt sich im Wesent-
lichen auf die Ermittlungen der regionalen Planungsverbände. Die Umsetzung in der 
Nutzungsplanung erfolgt über die Musterbauvorschriften für Weiler.

Die Festsetzung von Weilern bezweckt die Erhaltung deren bestehenden Bausubstanz 
und deren harmonische Eingliederung in die Landschaft. Eine massvolle Umnutzung 
(...*) der Bausubstanz von Weilern, die generell dem Nichtbaugebiet zugeordnet sind, 
kann zur Stärkung der Existenzsicherung oder zur Verhinderung der Abwanderung der 
Wohnbevölkerung zugelassen werden.

Art. 18 RPG
Art. 33 RPV
§ 15 Abs. 2 lit. d BauG

§ 45 BauG

Art. 24 RPG

Stand: August 2017



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsatz
A.	� Die Weiler sind ein wichtiger Teil der ländlichen Kulturlandschaft. Sie sollen erhalten 

und ihre Bausubstanz entsprechend ihrer Lage massvoll umgenutzt (...*) werden. 
Dabei ist auf eine harmonische Eingliederung in die Landschaft zu achten.

B.*	� Im Richtplan festgesetze Weiler:
	 – sind historisch gewachsene Siedlungen,
	 – weisen mindestens 5 Wohnbauten auf,
	 – besitzen ein geschlossenes Siedlungsbild,
	 – weisen eine räumliche Zäsur zu anderen Siedlungen auf
	 – und verfügen über eine ausreichende Erschliessung.

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Weiler: Festsetzung
1.1	� Die nachstehenden Weiler werden festgesetzt. Die Gemeinden können Weiler-

zonen ausscheiden. Dabei beachten sie namentlich Folgendes: Der Zonenperi-
meter ist eng um die bestehenden Bauten zu ziehen. Es dürfen keine Flächen für 
Neubauten ausgeschieden werden.*

Gemeinde(n) Lokalbezeichnung (Planquadrat)
Aristau Gizlen (J/K8)
Beinwil Freiamt �Brunnwil (J9), Wallenschwil (K9), Wiggwil (J9),  

Winterschwil (J9)
Bergdietikon �(...*), Gwinden (K6), Herrenberg (K6),  

Oberschönenberg (K6)
Bettwil Königsberg (I8)
Birmenstorf Müslen / Muntwil (I5), Oberhard (I4)
Birrhard Inlauf (I4/5)
(...*) (...*)
(...*) (...*)
Bottenwil Weiermatt (E8)
Brittnau Grood (D9), Mättenwil (D9)
Dietwil Eien (K11)
Effingen Chästel (G3)
Eggenwil Hohfoor (J6)
(...*) (...*)
Erlinsbach Hard (E5)
Fisibach Hägele (K2), Waldhusen (K2)
Gansingen, Sulz Schlatt (G2)
Gebenstorf Petersberg (I4)
Geltwil Isenbergschwil (J9)
Gränichen Refental (G7), Rütihof (F7)
Hägglingen Igelweid (I5), Rüti (I6)
Jonen Litzi (K8), Obschlagen (K8)
Kallern Kallern (I7), Ober Niesenberg (I8), Unter Niesenberg (I8)
Kölliken Ägerten (E7), Hof (E7)

Richtplan-Gesamtkarte
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Lengnau �Degermoos (I/J3), Himmelrich (J3), Husen (J3),  
Vogelsang (J2)

Lenzburg Wildenstein (H6)
Leuggern Etzwil (H2), Fehrental (H2), Hagenfirst (H2), Schlatt (H2)
Leutwil Wampfle (G8)
Merenschwand Hagnau (K9), Unterrüti (K8)
Mettauertal Mettauerberg (G2), Ödenholz (G/H2)
Mühlau Chrejenbüel (K9), Kestenberg (K9), Schoren (K9)
Murgenthal Balzenwil (C9), Hintere Glashütte (C9), Walliswil (B9)
Muri Hasli (J8), Wili (J8), Langenmatt (J8), Türmelen (J8)
Niederrohrdorf Holzrüti (I5), Vogelrüti (J5)
Oberbözberg Überthal (G3)
Oberentfelden Am Berg (F7), Wallenland (E6)
Rottenschwil Werd (K8)
Schmiedrued �Bodenrüti (F/G9), Charre (G9), Chröschthof (G9), Egg-

schwil (F/G8), Hochrüti (F8), I de Schär (G9), Lööre (G8), 
Nutzweid (F8/9), Rechte (G8), Rechterzelg (G8), Rehag 
(G9), Risi (G9), Schiltwald (G9), Schweikhof (G9), Steinig 
(G8), Waltersholz (G8), Winkel (G9)

Schneisingen Widen (J3)
Sins (...*), Reussegg (K10), (...*)
(...*) (...*)
Tägerig Büschikon (I6)
Uerkheim Hinterwil (E8), Neudorf (E8)
(...*) (...*), (...*)
Unterkulm Wannenhof (F7)
Unterlunkhofen Geisshof (J7)
Untersiggenthal Steinenbühl (I3)
Widen Hasenberg (J/K6)
Wiliberg Mosersagi (E8/9), Wiliberg (E8)
Wislikofen Uechmorgen (J2)
Würenlos Ötlikon (K4)
Zeihen Eichwald (F4)

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017

2.	 Weiler: Zwischenergenbis*
1.1	� Die nachstehenden Weiler werden als Zwischenergenbis aufgenommen.

Gemeinde(n) Lokalbezeichnung (Planquadrat)
Bergdietikon Eichholz (K6)
Böbikon Rütihof (J2)
Boswil Wissenbach (J8)
Endingen Loohof (J3)
Sins Holderstock (J10), Wannen (K10)
Spreitenbach Heitersberg (J5)
Unterbözberg Egenwil (G3), Neustalden (G4)

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017
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Umwelteinwirkungen S 1.7
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen 
Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. Er sorgt dafür, dass solche Ein-
wirkungen vermieden werden. Die Kosten der Vermeidung und Beseitigung tragen die 
Verursacher. Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das 
Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehält.

Kanton und Gemeinden sorgen durch ihre Rechtssetzung und bei der Wahrnehmung 
aller ihrer Zuständigkeiten für den grösstmöglichen Schutz des Menschen und seiner 
natürlichen Umwelt gegen schädliche und lästige Einwirkungen. Namentlich sind Luft 
und Wasser rein zu halten und der Lärm einzudämmen.

Neue Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt 
von Personen dienen, dürfen nur in Gebieten vorgesehen werden, in denen die Lärm-
immissionen die Planungswerte nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch 
planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können.

Erleichterungen nach den bundesrechtlichen Vorschriften über den Lärmschutz dürfen 
nur mit Zustimmung der kantonalen Behörde gewährt werden.

Der Regierungsrat bezeichnet die Gebiete, bei denen feststeht oder zu erwarten ist, 
dass übermässige (Luft-)Immissionen auftreten, sofern diese nicht von einer einzelnen 
stationären Anlage verursacht sind. Er erlässt einen Massnahmenplan nach der Bundes-
gesetzgebung.

Beleuchtungsanlagen für Aussenbereiche oder Kulturgüter sollen keine störenden 
Immissionen verursachen. Verboten sind dauerhafte und regelmässige im Freien be-
triebene Licht- oder Lasereffekte oder ähnlich wirkende künstliche Lichtquellen. Der 
vorübergehende Betrieb darf keine für Tiere und Pflanzen schädlichen Immissionen ver-
ursachen und bedarf einer Bewilligung durch die zuständige Gemeindebehörde.

Der Regierungsrat hat im Rahmen des Massnahmenplans Luftreinhaltung 2009 und 
nach Massgabe des weiterentwickelten Luftreinhaltekonzeptes des Bundes Emissions-
ziele für die wichtigsten Luftschadstoffe sowie die zur Zielerreichung nötigen Massnah-
men und Termine festgelegt.

Wohngebiete sollen vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmut-
zung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden.

Art. 74 BV

§ 42 Abs. 1– 2 KV

Art. 24 Abs. 1 USG

§ 25 Abs. 1 EG UWR

§ 24 Abs. 1– 2 EG UWR
Art. 44a USG

§ 27 Abs. 1 EG UWR

Massnahmenplan  
Luftreinhaltung, 2009

Art. 3 Abs. 3 lit. b RPG



Der Bund, der Kanton und die Gemeinden als Anlagenbesitzer haben diejenigen Anla-
gen zu sanieren, die den Vorschriften des Umweltschutzgesetzes oder den Umweltvor-
schriften anderer Bundesgesetze nicht genügen.

Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Lärmsanierung unverhältnis-
mässige Betriebseinschränkungen oder Kosten verursachen würde.

Die Fristen für die Lärmsanierung sind in der Lärmschutz-Verordnung (LSV) verbindlich 
festgelegt und laufen im Jahr 2018 für Kantons- und Gemeindestrassen, und im Jahr 
2015 für Nationalstrassen ab.

Herausforderung
Die räumliche Ordnung von Wohn- und Arbeitsgebieten, Freizeit- und Einkaufszentren, 
Schulen und öffentlichen Dienstleistungszentren bestimmt in wesentlichem Ausmass 
das Verkehrsaufkommen und die zurückgelegten Distanzen. 

Die zunehmenden Verkehrsströme belasten den Siedlungsraum, speziell bezüglich Lärm 
und Luft. Dies gilt insbesondere in den Agglomerationen und entlang der Hochleistungs- 
und Hauptverkehrsstrassen. Um weiterhin die gute Lebensqualität und die sehr gute Er-
reichbarkeit im Kanton Aargau zu gewährleisten, sind mit planerischen Massnahmen die 
zunehmenden Konfliktbereiche möglichst gering zu halten, weite Gebiete zu schonen 
und die bereits belasteten Gebiete zu entlasten.

Überschreitungen der Grenzwerte bei Lärmemissionen gehen im Aargau von rund 25 km 
Nationalstrasse und 200 km Kantonsstrasse aus. Die Hauptlinien der SBB und des Gü-
terverkehrkorridors sind ebenfalls Lärmquellen. Deren Lärmsanierung nach Massgabe 
des Rechts steht kurz vor dem Abschluss. Handlungsbedarf besteht beim internationalen 
Rollmaterial, welches den Erfolg der schweizerischen Rollmaterialsanierung schmälert. 
Hinzu kommen Lärmbelastungen, die vom Flugverkehr und von Schiessanlagen sowie 
von einzelnen Industrie- und Gewerbebetrieben ausgehen.

Die Einhaltung der Planungswerte ist eine Voraussetzung für Einzonungen. Deren Einhal-
tung ist aber bei ständig zunehmendem Verkehrslärm und Verknappung des Bodens prak-
tisch nicht mehr möglich. Der bekannte Zielkonflikt zwischen RPG und USG akzentuiert 
sich. Lösen lässt sich das Problem, wenn die Bauweise mit der kontrollierten und schall-
gedämmten Komfortlüftung – als ergänzende Massnahme – zur Erfüllung der Anforderun-
gen an Bauzonen durch eine Anpassung der Lärmschutzverordnung vorgeschrieben wird.

Das Ziel der Luftreinhaltung ist die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte (IGW) der 
einzelnen Schadstoffe, um Menschen und Umwelt vor schädlichen oder lästigen Luft-
verunreinigungen zu schützen (Art. 14 USG). Bei allen beurteilten Luftschadstoffen, mit 
Ausnahme des SO2, zeigt sich, dass die bisher beschlossenen Massnahmen nicht ge-
nügen, um dieses Ziel zu erreichen. Um die IGW gemäss Luftreinhalte-Verordnung ein-
halten zu können, müssen die Emissionen gegenüber dem Jahr 2000 reduziert werden, 
bei den Stickoxiden um 60 %, bei den flüchtigen organischen Verbindungen um 50 %, 
beim Feinstaub und beim Ammoniak um je 45 %.

Die Lichtverschmutzung führt nicht nur zu einer Minderung der natürlichen Nachtland-
schaft, sondern beeinträchtigt auch die Lebensräume nachtaktiver Tiere. Die negativen 
Wirkungen der heute zu einem gewissen Umfang wohl unvermeidbaren Lichtemissionen 
sind deshalb möglichst zu minimieren.

Art. 16 Abs. 1 USG

Art. 14 Abs. 1 LSV

Art. 17 LSV
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Stand / Übersicht
Die neu per 1. Januar 2010 gültigen Regelungen des Baugesetzes und der Bauverord-
nung zum Thema Abstimmung von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung bezwecken 
eine bessere Verträglichkeit der Umwelteinwirkungen (Abstimmung Siedlung und 
Verkehr [§ 13 BauG; § 1 ABauV], Siedlungs- und Strassenraumgestaltung [§ 15 BauG; 
§ 3a ABauV], Bedingte Einzonung [§ 15a BauG], Baureife [§ 32 BauG; § 26b ABauV], 
Ökologischer Ausgleich [§ 40a BauG], Kommunaler Gesamtplan Verkehr [§ 54a BauG; 
§ 24 ABauV]).

Die Thematik Umwelteinwirkungen wird in mehreren Richtplankapiteln behandelt be-
ziehungsweise  mit entsprechenden Beschlüssen umgesetzt. Im Rahmen der Abstim-
mung von Siedlung und Verkehr betrifft dies im Wesentlichen die Richtplan-Kapitel S 1.1 
Siedlungsqualität und innere Siedlungsverdichtung, S 1.3 Wirtschaftliche Entwicklungs-
schwerpunkte sowie Bahnhofsgebiete, S 3.1 Standorte für Nutzungen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen und für mittelgrosse Verkaufsnutzungen, M 3.4 Busverkehr, M 4.1 Rad- 
und Fussverkehr, M 5.1 Kombinierte Mobilität und M 6.1 Güterverkehr auf Schiene und 
Strasse.

Weitere wichtige Kapitel mit Einfluss auf die Umwelteinwirkungen sind E 3.1 Wärmever-
sorgung, V 3.1 Telekommunikation und A 2.1 Abfallanlagen und Deponien.

Der kantonale Strassenlärmbelastungskataster gibt die örtliche Lärmbelastung wieder. 
Die Entscheide bei Planungen, Baubewilligungen und Sanierungsmassnahmen sind auf 
diese Erkenntnisse auszurichten. Der Kataster erlaubt es, Prioritäten für Sanierungen 
zu setzen und einen straffen Vollzug zu organisieren. Besondere Beachtung erhält die 
integrale Lärmsanierung im Innerortsbereich bei der Strassenraumgestaltung. Die Sa-
nierungsfrist für lärmbelastete Strassenabschnitte wurde vom Bund bis 2018 erstreckt.

Der Bund führt einen Kataster der Lärmbelastungen entlang der Bahnlinien und entlang 
der Nationalstrassen. Es gilt eine besondere Priorität für Lärmschutzmassnahmen an 
den SBB-Linien und an den Nationalstrassen.

Durch Fluglärm kommt es auf dem Kantonsgebiet vereinzelt zu Planungswertüberschrei-
tungen. Die Planungswertüberschreitungen des Flugplatzes Birrfeld tangieren bestehen-
des Siedlungsgebiet nur ganz am Rande. Die Planungswertüberschreitungen durch den 
Flugbetrieb des Flughafens Zürich betreffen den tieferen Grenzwert für die Nachtstunden 
(22.00 bis 06.00 Uhr). Sie werden durch den Nachtbetrieb zwischen 22.00 und 23.30 Uhr 
verursacht. Die raumplanerischen Einschränkungen für die Entwicklung des Siedlungs-
gebiets aufgrund von Planungswertüberschreitungen, die durch wenige Einzelereignis-
se in den frühen Nachtstunden auftreten, müssen überprüft werden. Als Massnahme 
steht im Vordergrund, die technischen Anforderungen an die Bauten in diesen Zonen 
zu erhöhen (Lärmisolation, Komfortlüftung), damit die Lärmauswirkungen im Innern 
der Bauten weiter gemildert werden können. Die Optimierungen durch Massnahmen 
auf dem Ausbreitungsweg sowie durch Anordnung der Räumlichkeiten stehen beim 
Flugverkehr – im Gegensatz zum Strassen- und Schienenverkehr – nicht zur Verfügung.
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Bei der Luftreinhaltung sieht die Immissionssituation im Kanton Aargau 2009 aufgrund 
der Messungen, Modellrechnungen und im Vergleich mit andern Stationen in der 
Schweiz wie folgt aus:
– �Die SO2-Immissionen sind auf einem sehr tiefen Niveau. Der Jahresmittel-Immissions-

grenzwert (IGW) für SO2 wird überall eingehalten.
– �Die NO2-Immissionen sind vor allem an verkehrsexponierten Standorten hoch. In den 

Agglomerationen und entlang von verkehrsreichen Strassen wird der Jahresmittel-
IGW von NO2 überschritten. Der Tagesmittel-IGW wird im Kanton Aargau kaum noch 
überschritten (punktuell 1 × bis 2 × pro Jahr).

– �Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte für Feinstaub (PM10) treten im ganzen 
Kanton auf. In ländlichen Gebieten wird das Jahresmittel in der Regel eingehalten, bei 
winterlichen Inversionslagen wird aber der Tagesmittel-IGW mehr als an einem Tag 
überschritten.

– �Die Ozon-Immissionen sind stark vom Wetter (insbesondere der Sonneneinstrahlung) 
abhängig und von daher ein saisonales Problem. Im Sommer wird der Stundenmittel-
IGW flächendeckend deutlich überschritten.

Die Abteilung für Umwelt erfasst die lufthygienisch problematischen Gebiete. Sie orien-
tiert sich dabei an den Immissionskarten und -daten der Luftschadstoffe NO2 und PM10.
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Modellierte Immissionskarten für das Jahr 2000

PM10-Immissionen im Jahr 2000. Der Jahresmittelgrenzwert liegt bei 20 Mikrogramm/m3.

NO2-Immissionen im Jahr 2000. Der Jahresmittelgrenzwert liegt bei 30 Mikrogramm/m3. 

	
  

PM10-Immissionen 
(Mikrogramm/m3)

NO2-Immissionen 
(Mikrogramm/m3)

15 – 17,5
17,5 – 20
20 – 22,5
22,5 – 25
25 – 27,5
> 27,5

< 15
15 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
> 55
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Die Anliegen des Lärmschutzes, der Luftreinhaltung und der Energieeffizienz sind 

frühzeitig in die Abstimmung von Siedlungs- und Verkehrsplanung einzubeziehen.

B.	� In Wohngebieten sind die Lärm- und Luftschadstoff-Belastung aktiv soweit möglich 
zu reduzieren.

C.	� Die Lichtverschmutzung ist soweit möglich durch zielgerichtetes, den Verhältnissen 
angepasstes und zeitlich begrenztes Beleuchten zu vermeiden.

D.	� Der Regierungsrat legt im Rahmen der kantonalen Abfallplanung wichtige Rahmen-
bedingungen für eine Abstimmung mit anderen Raumnutzungen fest.

Planungsanweisungen
1.	 Lärmschutz
1.1	� Der Regierungsrat legt gestützt auf den Strassenlärmbelastungskataster die Pri-

oritäten für die Lärmsanierungen an Kantonsstrassen fest. Mit den Strassenbau-
programmen sind jährlich Mittel zur Verfügung zu stellen, welche eine möglichst 
kontinuierliche, rasche und effiziente Lärmsanierung erlauben.

1.2	� Sind bei der Lärmsanierung von Kantons- und Gemeindestrassen wegen gewähr-
ten Erleichterungen bei lärmempfindlichen Räumen die Immissionsgrenzwerte der 
Empfindlichkeitsstufe III (65/55 Dezibel Tag/Nacht) nicht eingehalten, können Schall-
schutzmassnahmen an den Gebäuden (in der Regel Schallschutzfenster und Schall-
dämmlüfter) getroffen werden. Die Finanzierung erfolgt nach den kantonalen Vorgaben.

1.3	� Priorität haben Lärmschutzmassnahmen an den SBB-Linien und an den National-
strassen. Der Kanton kann in Einzelfällen (Brücken und dergleichen) finanzielle Bei-
träge leisten.

1.4	� Lärmsanierungen im Innerortsbereich sind unter Berücksichtigung aller Interessen 
und Möglichkeiten (technisch, verkehrlich und städtebaulich/architektonisch) integral 
umzusetzen. Der Kanton unterstützt die Gemeinden bei der Sanierung von Strassen 
in kommunaler Zuständigkeit.

1.5	� Der Regierungsrat setzt sich beim Bund dafür ein, dass bei Planungswertüber-
schreitungen durch Fluglärm in den Nachtstunden die Lärmschutzanforderungen 
an Bauzonen so angepasst werden, dass die bauliche Entwicklung mit verschärften 
Bauvorschriften (unter anderem Lärmisolation, Komfortlüftung) möglich wird.

2.	 Luftreinhaltung
2.1	� In lufthygienisch problematischen Gebieten sind, soweit technisch machbar und 

wirtschaftlich tragbar, emissionsarme Wärmeerzeugungsanlagen einzusetzen.
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Wohnschwerpunkte (WSP) S 1.9
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Art. 1 RPG

Art. 8a RPG

RP, H 3

§ 13 BauG

§ 15 BauG

Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Mit dem Richtplan S 1.2 wird das Siedlungsgebiet insgesamt festgesetzt und geregelt. 
Für Wohnschwerpunkte (WSP) sind gemäss S 1.2 (Planungsgrundsatz B) 44 ha Sied-
lungsgebiet reserviert. Das Wohnraumangebot in den bestehenden Siedlungsgebieten 
und den WSP ergänzen sich. Auch mit der Umsetzung der WSP sind die Bestrebungen 
zur qualitativ hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen in den übrigen Räumen 
wichtig.

Die gesetzlichen Grundlagen sind:
Art. 1 Abs. 3 lit abis und b RPG: Die Siedlungsentwicklung nach innen lenken, unter
Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität; kompakte Siedlungen schaffen.

Art. 8a Abs. 1 lit. b – e RPG: Der Richtplan legt im Bereich Siedlung insbesondere fest, 
wie Siedlungen und Verkehr aufeinander abgestimmt werden, wie eine hochwertige Sied-
lungsentwicklung nach innen bewirkt wird, wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen 
den Anforderungen von Art. 15 RPG entsprechen und wie die Siedlungserneuerung ge-
stärkt wird.

Richtplan H 3: Der Kanton steigert die Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsattraktivität und 
fördert regionale Entwicklungsschwerpunkte an besonders gut geeigneten Lagen.

Richtplan H 3.2: Es wird eine nachhaltige Wohnstandortpolitik verfolgt, die zukunftsge-
richtetes Wohnen in attraktivem Umfeld aufzeigt und dem haushälterischen Umgang 
mit dem Boden sowie dem demografischen Wandel Rechnung trägt.

Richtplan S 1.1: Die Gemeinden sorgen für eine gute Siedlungsqualität (Ortsbild, Qua-
lität der Architektur, Umgebungs- und Freiraumgestaltung, Sicherheit in öffentlichen 
Räumen, Ökologie, Energieeffizienz), für eine Verdichtung unter Einhaltung der quartier-
spezifischen Qualitäten, für auf verschiedene Generationen und Familien ausgerichtete 
Wohnungsstrukturen, für eine ökologische Vernetzung im Siedlungsgebiet, für das zent-
rumsnahe attraktive Wohnen im nahen Umfeld von (Bahn-)Haltestellen, für eine kinder-, 
jugend- und altersgerechte Umgebungs- und Freiraumgestaltung.

§ 13 Abs. 2bis BauG: Die Gemeinden zeigen auf, wie sie die innere Siedlungsentwicklung 
und die Siedlungsqualität fördern und wie die Siedlungsentwicklung auf die vorhande-
nen oder noch zu schaffenden Kapazitäten des Verkehrsnetzes abgestimmt ist.

§ 15a BauG (Bedingte Einzonungen und Umzonungen): Zur Realisierung von Bauvorha-
ben von übergeordnetem Interesse sind bedingte Einzonungen und Umzonungen zuläs-
sig, wenn sie auf die besondere Eignung des Standorts angewiesen sind.
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§ 46 BauG (Verdichtung): Die Gemeinden fördern insbesondere eine verdichtete Bau-
weise, die Schliessung von Baulücken sowie die vollständige Ausnutzung bestehender 
Gebäude. 

Herausforderung
Das Bevölkerungswachstum im Kanton Aargau wiederspiegelt die guten Voraussetzun-
gen als Wohnkanton: Die zentrale Lage im Schweizer Mittelland im Einzugsbereich der 
beiden Metropolitanräume Zürich und Basel, in Verbindung mit einer guten verkehrli-
chen Anbindung entlang zentraler Strassen- und Schienenachsen, attraktiven Natur- und 
Landschaftsräumen und überregional wettbewerbsfähigen Wohnraumpreisen.

Wohnschwerpunkte können einen bedeutenden Zielbeitrag für eine raumverträgliche 
Gesamtbevölkerungsentwicklung leisten. Verdichtetes Bauen in Form von Wohnschwer-
punkten senkt die Erschliessungs- und weiteren Infrastrukturkosten. Die Siedlungsge-
staltung kann ganzheitlich erfolgen. Diese fördert eine ökologische, urbane Bauweise 
und verbessert die soziale Durchmischung. Schliesslich ermöglichen die Reservenflä-
chen für WSP (S 1.2 Planungsgrundsatz B) den jeweiligen Gebieten mehr Flexibilität in 
der ebenfalls notwendigen Verdichtung / Umgestaltung ihrer Bestandesflächen.

Der Kanton Aargau verfügt über verschiedene potenzielle WSP-Standorte an gut er-
schlossenen, zentralen Lagen. Besonders geeignete Flächen befinden sich in Bahnhofs-
nähe.

Die Herausforderung besteht darin, WSP mit möglichst hohen Dichten und gleichzeitig 
hoher Wohnbauqualität und attraktiver Freiraumgestaltung zu realisieren. WSP erfor-
dern Mindestgrössen bezüglich Fläche und Einwohnerzahl, damit sie effizient wirken 
können.

Die Herausforderung bei der Realisierung sind bei Verdichtungsprojekten und heteroge-
ner Eigentümerstruktur grösser als bei Neubauprojekten in unbebauten gut erschlosse-
nen Bauzonen.

Stand / Übersicht
Der kantonale Richtplan hat bisher Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) 
von kantonaler und regionaler Bedeutung definiert (S 1.3), aber noch keine WSP. Dabei 
handelt es sich um entwicklungsfähige Wohn- oder Mischnutzungsgebiete (mit hohen 
Wohnanteilen) an sehr gut erschlossenen Lagen mit breitem Angebot an funktionalen 
Ausstattungen. WSP sollen einen Beitrag leisten zu einem nachhaltigen, urbaneren 
Wohnen im Kanton Aargau. Da eine überdurchschnittliche funktionale Ausstattung vo-
rausgesetzt wird, stehen gemäss Raumkonzept «Kernstädte», «Urbane Entwicklungs-
räume» und «Ländliche Zentren» im Vordergrund.

Die Eignung von Standorten für WSP hängt von den Standortqualitäten und den rechtli-
chen Rahmenbedingungen ab. Ins Raumkonzept werden die festgelegten WSP aufge-
nommen. Die Standortkriterien für WSP sind in den nachfolgenden Planungsgrundsät-
zen definiert.

§ 46 BauG
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Wohnungsschwerpunkte haben höheren Ansprüchen an die Gestaltung zu genügen, als 
dies bei üblichen Wohnstandorten verlangt werden kann. In den WSP sind verschiedene 
Nutzungs- und Gestaltungskriterien nachzuweisen (Planungsanweisung 2.3). Abgese-
hen von einer guten verkehrlichen Erschliessung und nahegelegenen, zentralörtlichen 
Ausstattungen ist die Kombination zwischen hoher Dichte, hoher Wohnqualität und at-
traktiver Freiraumgestaltung entscheidend. Hinzu kommen spezifische Anforderungen 
an die Siedlungsgestaltung (unter anderem kinder- und altersgerecht), an ökologische 
und energieeffiziente, kompakte und dichte Siedlungsformen (Planungsanweisung 2.3) 
sowie an eine nachhaltige Energieversorgung.

Kernstädte

Ländliche Zentren

Wohnschwerpunkte (WSP)

Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) von kantonaler Bedeutung

Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) von regionaler Bedeutung
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Standorte mit Potenzial für eine qualitativ hochwertige, dichte Wohnraumentwicklung 

von überregionaler Bedeutung werden als Wohnschwerpunkte (WSP) festgelegt.

B.	� Mit der Festlegung von Wohnschwerpunkten wird beabsichtigt sowohl eine hoch-
stehende Siedlungserneuerung und -verdichtung im überbauten Bestand als auch 
eine qualitätsvolle Entwicklung unüberbauter Gebiete zu erreichen. Je nach Aus-
gangslage sind unterschiedliche Anforderungen an Dichte, Gestaltung und Bauweise 
zu berücksichtigen (vgl. Planungsanweisung 2.1 bis 2.3).

C.	� Wohnschwerpunkte können Flächen gemäss Kapitel S 1.2, Planungsgrundsatz B, lit. 
b) und Beschluss 1.3, lit. c) beanspruchen.

D.	� Die Standortgemeinden sorgen regional abgestimmt für die planerische, organisato-
rische, infrastrukturelle und zweckmässig etappierte Entwicklung der Wohnschwer-
punkte. Der Kanton fördert die Umsetzung in Form von beratender, koordinierender 
und allenfalls finanzieller Unterstützung.

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	� Wohnschwerpunkte
1.1	 Als Wohnschwerpunkte werden folgende Standorte festgelegt: 

Nr. Standortgemeinde Areal Raumtyp
1 Bad Zurzach Bahnhof Ländliches Zentrum
2 Berikon / Rudolfstetten- 

Friedlisberg / Widen
Mutschellenknoten Urbaner Entwicklungsraum

3 Bremgarten Bremgarten West (Bären-
mattacher / Isenlauf)

Urbaner Entwicklungs-
raum, Ländliches Zentrum

4 Buchs Hunzikermatte Urbaner Entwicklungsraum
5 Döttingen Gewerbestrasse Ländliches Zentrum
6 Gebenstorf Geelig Urbaner Entwicklungsraum
7 Gränichen Bahnhof Oberdorf Landliche Entwicklungs-

achse
8 Lenzburg Bahnhof Kernstadt

Zeughaus Kernstadt
9 Mägenwil Bahnhof / Wolfboden Ländliche Entwicklungs-

achse
10 Mellingen Birrfeldstrasse Ländliche Entwicklungs-

achse
11 Möhlin, Rheinfelden Bahnhof Möhlin Ländliche Entwicklungs-

achse, Kernstadt
12 Muri Bahnhof / Brüel / Zentrum Ländliches Zentrum
13 Spreitenbach Limmattalbahn-Achse Urbaner Entwicklungsraum
14 Turgi Bahnhof Urbaner Entwicklungsraum
15 Wettingen Tägerhard-Ost Kernstadt
16 Zofingen Bahnhof-Süd Kernstadt
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1.2	 Als Zwischenergebnisse werden folgende Wohnschwerpunkte aufgenommen: 

Nr. Standortgemeinde Areal Raumtyp
17 Buchs Steinfeld Urbaner Entwicklungsraum
18 Frick Bahnhof Ländliches Zentrum
19 Oftringen Bahnhof Oftringen Urbaner Entwicklungsraum
20 Stein Breiteloo / Neumatt Ländliche Entwicklungs-

achse
21 Wohlen Bahnhof Süd Kernstadt

1.3	� Die Festlegung weiterer WSP erfordert die Erfüllung folgender Standortkriterien:
	 – �Raumtyp: Standort in Kernstädten, Urbanen Entwicklungsräumen oder Ländlichen 

Zentren; in Ausnahmefällen bei guter öV-Erschliessung (Güteklasse B) und grosser 
Nähe zu Urbanen Entwicklungsräumen auch in Ländlichen Entwicklungsachsen.

	 – �Grösse: Standort mit regional abgestimmtem Potenzial für in der Regel mindestens 
400 bis 1000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner (E)

	 – �Abstimmung Siedlung und Verkehr: Standort mit Potenzial für öV-Erschliessungsgüte-
klasse B.

	 – �Dichte: Standort, der sich potenziell für eine dichte Überbauung (vgl. Beschlusss 2.1) 
eignet.

2.	� Innenentwicklung und Mindestdichten
2.1	 Die Gemeinden sind verpflichtet, in WSP eine hohe bauliche Dichte planerisch vor-	
	 zusehen. Dabei gilt es nach Raumtypen und Überbauungsgraden zu unterscheiden: 

Raumtyp Mindestdichte [E / ha]*

überbaute Wohn- und 
Mischzonen

unüberbaute Wohn- und 
Mischzonen

Kernstädte 120 150

Urbane Entwicklungsräume 120 150

Ländliche Zentren 80 100

Ländliche Entwicklungsräume 80 100

	 *	Die Einwohnerdichte wird wie folgt berechnet: Anzahl Einwohnende (gemäss Re- 
		  gistererhebung) innerhalb der Wohn- und Mischzonen pro Hektar Bruttozonenflä- 
		  che der überbauten Wohn- und Mischzonen (gemäss Erhebung Stand Erschlie- 
		  ssung).

2.2	� Die Gemeinden sorgen für die notwendigen konzeptionellen Planungsarbeiten (Stu-
dienaufträge, Testplanungen, Masterpläne, Wettbewerbe etc.) und setzen die Er-
gebnisse mit den Instrumenten der Nutzungsplanung (Allgemeine Nutzungsplanung, 
Sondernutzungsplanung, qualitätssichernde Verfahren) um.

2.3	� Die Gemeinden weisen insbesondere nach:
	 – �Mindestwohnanteil 70 %
	 – �bauliche Dichte gemäss Beschluss 2.1,
	 – �dass öV-Erschliessungsgüteklasse B im Zeitpunkt der Realisierung besteht,
	 – �Siedlungs- und Freiraumgestaltung gemäss Richtplankapitel S 1.1 Planungsanweisu-

ungen 1.1 und 1.2,
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	 – �dass durch kompakte und dichte Siedlungsformen eine energieeffiziente Struktur und 
eine nachhaltige Energieversorgung gewährleistet sind,

	 – �dass ein Mindestanteil an öffentlichen Freiräumen und die Sicherung und Aufwertung 
von siedlungsinternen Freiraumfunktionen gewährleistet sind,

	 – �eine zweckmässige Etappierung der Realisierung,
	 – �an geeigneten Orten Erdgeschosse für Gewerbe- oder Dienstleistungsnutzungen,
	 – �eine gute Anbindung des Gebiets an die Netze des Fuss- und Radverkehrs im Sinne 

von Richtplankapitel M 4.1 sowie eine gute und direkte Anbindung an die nächste 
Haltestelle des öffentlichen Verkehrs mit dem Fuss- und Radverkehr.

2.4	 Der Kanton fördert die Umsetzung von WSP durch Beratung, Begleitung, vereinfachte  
	 Verfahren (Fortschreibung) und allenfalls finanzielle Unterstützung.

2.5	 Der Kanton überprüft in periodischen Abständen den Vollzug der Strategie WSP. 		
	 Dazu� verfassen die Standortgemeinden bis zum Abschluss der Realisierung periodi-
	 sche Standberichte, mindestens alle vier Jahre.
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Art. 3 Abs. 3 RPG

RP, H 5.1

RP, H 5.4

Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer 
Ausdehnung zu begrenzen.

Das Kulturland und der Naherholungsraum werden durch die Trennung Baugebiet / Kultur-
land und die innere Siedlungsverdichtung vom Siedlungsdruck entlastet.

Neue Infrastrukturen werden nach Möglichkeit mit bestehenden gebündelt, um die 
Zerschneidung wenig belasteter Landschaftsräume zu vermeiden.

Herausforderung
Die verschiedenen Nutzungsansprüche an den Boden führen zu einer stetigen Sied-
lungserweiterung. Mit der Ausdehnung und dem Zusammenwachsen der Siedlungsge-
biete vorab in den Entwicklungsachsen verbunden ist:
– �die visuelle Auflösung der Gemeindegrenzen beziehungsweise  eine Entwicklung hin 

zu ununterbrochenen Siedlungsbändern,
– �die grossräumige ökologische Fragmentierung, indem die Wander- und Ausbreitungs-

möglichkeiten für Tier- und Pflanzenarten quer über die Täler hinweg eingeschränkt 
oder unterbunden werden,

– �eine Erschwerung des Luftaustausches sowie eine Verschlechterung des Bioklimas 
(Hitze und Schwüle).

Übergeordnete Vorstellungen über die wünschbare Siedlungsentwicklung setzen die 
raumplanerischen Leitplanken für künftiges Handeln. Dazu gehören nebst konkreten 
Vorstellungen über qualitätsvolle Siedlungsstrukturen und gestaltete Übergänge zwischen 
Siedlung und Landschaft vor allem konkrete Vorstellungen über Landschaftsräume, die im 
Gesamtinteresse von einer Überbauung freigehalten werden sollen.

Stand / Übersicht
Die Siedlungstrenngürtel werden in den Entwicklungsachsen festgelegt. Sie überlagern 
in der Regel die landwirtschaftliche Grundnutzung. Zusätzliche Freihaltemassnahmen 
der Gemeinden sind nicht gefordert. Allfällige Standorte für landwirtschaftliche Bauten 
sind innerhalb der Trenngürtel einzelfallweise zu prüfen. Bestehende Hochbauten sowie 
allfällige Tiefbauten oder der Materialabbau werden mit den Siedlungstrenngürteln nicht 
in Frage gestellt. Die Festlegung eines Infrastrukturtrassees in einem Siedlungstrenn-
gürtel erfordert in jedem Fall eine Richtplananpassung.



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsatz
A.	� Die Siedlungstrenngürtel dienen der grossräumigen Gliederung der Landschaft 

und der für den Aargau typischen Siedlungsbilder, der langfristigen Sicherung der 
Landwirtschaftsflächen (Fruchtfolgeflächen), der Erholung und Umweltqualität in 
Siedlungsnähe, der ökologischen Vernetzung und der Identität der Gemeinden und 
Agglomerationen.

Planungsanweisungen
1.	 Siedlungstrenngürtel
1.1	 Die Siedlungstrenngürtel werden festgesetzt.

1.2	� Die Gemeinden sichern die Freihaltung der Siedlungstrenngürtel in der Nutzungs-
planung. In der Regel erfolgt die Sicherstellung durch Landwirtschaftszonen mit 
geeigneten Bestimmungen oder andere Zonen, die dem Schutzziel entsprechen.

1.3	� In Siedlungstrenngürteln sind Erneuerungen und Ausbauten von bestehenden land-
wirtschaftlichen Siedlungen sowie die Errichtung von untergeordneten, betriebs-
notwendigen Neuanlagen (zum Beispiel Weideunterstände, kleine Feldscheunen, 
Witterungsschutzanlagen und Ähnliches) erlaubt. Im Rahmen der Nutzungsplanung 
können neue, den Charakter des Freiraums nicht störende landwirtschaftliche Sied-
lungsstandorte festgelegt werden. Neue Bauzonen sowie die Errichtung von volu-
minösen Hochbauten und Anlagen, die den Charakter des Freiraums dauernd beein-
trächtigen, setzen vorgängig eine Anpassung des Richtplans voraus.

Richtplan-Gesamtkarte
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Die Militärgesetzgebung sowie Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der Armee 
sind Sache des Bundes. Bund, Kanton und Gemeinden unterstützen mit Massnahmen 
der Raumplanung Bestrebungen, die Gesamtverteidigung zu gewährleisten.

Der Bund erarbeitet Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu können. 
Er erstellt dazu unter anderem Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab.

Herausforderung
Der Bund beansprucht Boden, um die Aufgaben der Landesverteidigung erfüllen zu 
können. Die militärischen Raumnutzungen stehen den zivilen oft entgegen, es können 
sich aber auch Synergien ergeben. Ziel ist es, ein störungsfreies Nebeneinander von 
militärischen und zivilen (öffentlichen wie privaten) Raumansprüchen unter Wahrung der 
Interessen von Landschafts- und Umweltschutz zu ermöglichen.

Die Raumnutzung im Hinblick auf die Landesverteidigung verändert sich in Abhängigkeit 
von der sicherheitspolitischen Lage und dem militärischen Wandel. Mit den letzten Ar-
meereformen wurde der Bestand an Armeeangehörigen stark reduziert. Als Folge davon 
veränderte sich der Bedarf an Ausbildungs-, Logistik- und Einsatzinfrastruktur. Dem Rück-
bau oder der militärischen und zivilen Umnutzung von Infrastrukturanlagen der Armee 
kommt deshalb wachsende Bedeutung zu.

Stand / Übersicht
Mit dem Sachplan Militär verfügt der Bund über ein Instrument für die übergeordnete 
Planung der Armee. Er dient der Koordination zwischen den Bundesstellen einerseits 
sowie zwischen den Bundesstellen, den Kantonen und den Gemeinden andererseits 
bei denjenigen militärischen Vorhaben, die sich auf Raum und Umwelt auswirken. Im 
Weiteren belegt er die Raumnutzungsansprüche der Armee und stellt die wichtigsten 
militärischen Nutzungen und Vorhaben (Waffenplätze, Schiess- und Übungsplätze, Mi-
litärflugplätze, Logistik- und Infrastrukturzentren, Rekrutierungszentren, Übersetzstellen 
sowie besondere Anlagen) planerisch sicher. Er hält zudem die Grundsätze für die Weiter-
verwendung militärisch nicht mehr genutzter Objekte fest.

Zur Koordination der Aktivitäten finden zwischen dem Eidgenössischen Departement 
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) und den kantonalen Behörden 
regelmässig Raumplanungs-, Natur- und Umweltschutzgespräche statt, in der Regel 
einmal pro Jahr. Die Themen werden unter den kantonalen und kommunalen Behörden 
abgesprochen.

Art. 60 BV
Art. 1 RPG

Art. 13 RPG
Art. 126 MG	
	
	
	

Sachplan Militär

Koordinationsgespräche 
zwischen VBS und Kanton	

Stand: März 2017
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Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Koordination
1.1	� Der Bund stimmt seine Standortentscheide für militärische Infrastrukturanlagen so-

wie die Um- und Nachnutzung solcher Objekte mit dem kantonalen Richtplan ab.

1.2	� Das VBS orientiert den Kanton über die geplanten Anlagen und Objekte respektive 
über raumwirksame Veränderungen an bestehenden Anlagen und Objekten. Es in-
formiert in Absprache mit dem Kanton die betroffenen Gemeinden und unterbreitet 
ihnen im Rahmen des militärischen Plangenehmigungsverfahrens die Vorhaben zur 
Stellungnahme.

2.	 Umnutzung oder Aufhebung militärischer Infrastrukturanlagen
2.1	� Bei der Umnutzung oder Aufhebung militärischer Infrastrukturanlagen sind Kanton 

und Standortgemeinden vom VBS frühzeitig einzubeziehen und deren Interessen 
zu berücksichtigen. Bei Umnutzungen zu zivilen Zwecken bleiben die kantonalen 
Planungs- und Bewilligungsverfahren vorbehalten.

3.	 Geplante militärische Infrastrukturanlagen
3.1	 Vorhaben:

Gemeinde(n) Vorhaben Stand
Keine aktuellen Vorhaben	

	

Richtplan-Gesamtkarte
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Landschaft allgemein L 1.1
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Die Landschaften im Kanton Aargau besitzen einen hohen Wert als Lebensraum der 
einheimischen Tier- und Pflanzenwelt, als Raum für die land- und forstwirtschaftliche 
Produktion, als Aufenthalts- und Erholungsraum für den Menschen und als Grundlage 
für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.

Die Landschaft ist schonend zu nutzen. Insbesondere sollen der Landwirtschaft genügend 
Flächen geeigneten Kulturlands erhalten bleiben, Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die 
Landschaft einordnen und naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben.

Die Lebensräume sind zu vernetzen.

Die Schönheit und Eigenart der Landschaft sind zu bewahren.
Landschaft ist immer in ihrer Gesamtheit zu betrachten, bestehend aus der natürlichen 
Eigenart, ihren kulturhistorischen Werten sowie allen ihren Wohlfahrtsfunktionen.

Die Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Sicherung der Artenvielfalt, 
wie auch die nachhaltige Nutzung der Ressourcen und die Minimierung der Ressourcen-
belastung werden in die Raumentwicklung integriert.

Der Begriff Landschaft wird in der Richtplanung für das Gebiet ausserhalb der Sied-
lungsgebiete verwendet. Gleichzeitig gibt es jedoch wichtige funktionale Zusammen-
hänge zwischen den Siedlungen und den sie umgebenden Landschaften. Sie haben 
vielfältige Wohlfahrtsfunktionen, die auch den Siedlungsgebieten zugute kommen.

Die Landschaften des Aargaus:
– �weisen fruchtbare Böden auf,
– �speichern und liefern Trinkwasser,
– �sind Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt,
– �sind Aufenthalts-, Erholungs- und Identifikationsraum für den Menschen,
– �unterstützen die Gesundheitsvorsorge und den Klimaausgleich,
– �bieten Existenzgrundlagen für die Land- und Waldwirtschaft,
– �liefern Nahrungsmittel, Holz und weitere pflanzliche Rohstoffe,
– �stellen Räume für den Schutz vor Hochwasser und Naturgefahren zur Verfügung,
– �machen die Nutzung erneuerbarer Energien aus Wasser, Biomasse, Sonne und Wind 

möglich,
– �sind Lagerstätte für abbaubare mineralische Rohstoffe,
– �nehmen bei entsprechender Eignung des Untergrunds zu entsorgende Materialien auf,
– �sind Archive der Naturgeschichte und der Zivilisation.

Art. 3 RPG

§ 18 AJSG

§ 42 Abs. 2 KV
§ 1 Abs. 1 NLD

RP, H 5.2
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Herausforderung
Wir nutzen, beanspruchen, geniessen und erleben die Landschaft des Aargaus und die 
natürlichen Ressourcen in all ihren Facetten mit der allergrössten Selbstverständlichkeit, 
weil sie mehr oder weniger frei verfügbar oder zugänglich sind.

Die Zunahme der Bevölkerung, die Ausdehnung der Siedlungsflächen, die Zunahme von 
Infrastrukturanlagen und Bauten ausserhalb der Bauzonen sowie die intensive Landnut-
zung haben bereits zu einem markanten Verlust an naturnahen, baulich wenig belaste-
ten, unzerschnittenen und lärmarmen Gebieten geführt.

Die wachsenden Bedürfnisse nach Freizeit- und Erholungsaktivitäten und die Überlastung 
siedlungsnaher Freiräume führen zusätzlich zu einem verstärkten Nutzungsdruck auf die 
noch naturnahen Landschaftsräume.

Damit die Erholungsqualität erhalten werden kann, ist für stark frequentierte, regional 
bis überregional bekannte Naherholungsgebiete längerfristig eine gute Erreichbarkeit 
mit dem öffentlichen Verkehr und dem Langsamverkehr anzustreben. Am Rande solcher 
Gebiete ist ergänzend ein beschränktes Angebot an Parkplätzen zweckmässig.

Die Multifunktionalität der Landschaft muss im Interesse der Bevölkerung, der Wirt-
schaft und der Umwelt bewusst gesichert und im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt 
werden. Dies verlangt einen verantwortungsvollen und sorgsamen Umgang mit der 
Landschaft bei allen raumwirksamen Tätigkeiten.

Offene Landschaft und bebauter Siedlungsraum stehen unter anderem auch aus klima-
tischer Sicht in enger Wechselbeziehung. Um auch bei zunehmender Erwärmung und 
Verdichtung im Baugebiet erträgliche lokalklimatische und lufthygienische Bedingungen 
in den Siedlungen zu erreichen, ist ein Mindestmass an Luftzirkulation unabdingbar. 
Grünräume fördern den Luftaustausch (Zufuhr von Frischluft und Bildung von sommer-
licher Kaltluft), wenn sie in Bezug zum Siedlungsgebiet richtig angeordnet und mitein-
ander vernetzt sind sowie eine Mindestgrösse besitzen. Solche Aspekte sind bei der 
Erweiterung und Verdichtung der Siedlungen zu berücksichtigen. 

Die konkrete Umsetzung der im Kanton Aargau flächendeckend vorhandenen Landschafts-
entwicklungsprogramme auf der Ebene der Gemeinden kann zum Beispiel im Rahmen 
der Revision der Nutzungsplanung geschehen. Dabei spielen die für die verschiedenen 
Landschaften zu differenzierenden Landschaftsqualitätsziele eine wichtige Rolle.



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Die Schönheit, Eigenart und Naturnähe sowie die Vernetzung der Landschaft sind 

als wichtige Faktoren der Wohn- und Erholungsqualität zu bewahren.

B.	 Planungen und Vorhaben sind auf folgende Zielsetzungen auszurichten:
	 – �Erhalten und Aufwerten naturnaher, unzersiedelter Landschaften,
	 – �Erhalten und Fördern eines ungestörten Landschaftsbilds und ruhiger Erholungs-

räume,
	 – �Sicherstellen der natürlichen Ressourcen für eine nachhaltige Land- und Waldwirt-

schaft sowie für den Wasserhaushalt (zum Beispiel Hochwasserschutz),
	 – �Fördern der Biodiversität und der Vernetzung von Lebensräumen,
	 – �Integrieren von neuen notwendigen Gebäuden in die Landschaft durch gute Ge-

staltung und Massstäblichkeit sowie Rückbau nicht mehr genutzter Bauten und 
Anlagen.

C.	� Der Kanton stimmt die Entwicklungsziele in den Bereichen Wald, Landwirtschaft, 
Gewässer und Natur und Landschaft aufeinander ab. Dabei sind die regionalen Ziele 
der Landschaftsentwicklungsprogramme und die Kernräume Landschaftsentwick-
lung zu beachten.

D.	� Attraktive, gut erreichbare Erholungsräume werden gesichert und aufgewertet. 
Hierzu zählen:

	 – �siedlungsnahe Naturerlebnisräume und Agglomerationspärke,
	 – �siedlungsnahe Parklandschaften,
	 – �grossflächige, wenig besiedelte Freiräume, die sich für ruhige, landschaftsbezo-

gene Erholungsformen eignen. 

E.	� Bei neuen erheblichen Beeinträchtigungen der Landschaft durch bauliche Eingriffe 
und Nutzungen sind die Interessen umfassend abzuwägen. Bestehende Beeinträch-
tigungen – namentlich die Belastung durch Lärm – sind zu reduzieren. Unvermeidbare 
neue Belastungen der Landschaft sind zu bündeln und durch Entlastungen oder 
Aufwertungen zu kompensieren.

Planungsanweisungen
1. 	 Erhaltung und Aufwertung der Landschaft
1.1	� Kanton und Gemeinden berücksichtigen bei Nutzungsplanungen und Baubewilli-

gungsverfahren in der Interessenabwägung die Schonung der natürlichen Ressour-
cen und die Multifunktionalität der Landschaft. Zur Erhaltung und Aufwertung von 
Erscheinungsbild und Erholungsqualität der Landschaft sind geeignete Massnahmen 
planlich zu bezeichnen und umzusetzen.

1.2	� Der Kanton unterstützt Gemeinden und regionale Planungsverbände bei gemeinsa-
men Entwicklungsplanungen zur Aufwertung der Landschaft.
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Schutz gegen gravitative Naturgefahren
(Massenbewegungen) L 1.4

� Richtplan Kanton Aargau    L 1.4  |  1

Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen 
Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen.

Die Kantone stellen fest, welche Gebiete durch Naturgefahren oder schädliche Einwir-
kungen erheblich bedroht sind.

Wo es der Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten erfordert, sichern die 
Kantone die Anrissgebiete von Lawinen sowie Rutsch-, Erosions- und Steinschlaggebiete 
und sorgen für den forstlichen Bachverbau. Für die Massnahmen sind möglichst natur-
nahe Methoden anzuwenden. Wo es die Schutzfunktion erfordert, stellen die Kantone 
eine minimale Pflege sicher.

Der Kanton kann für Massnahmen und für die Erfüllung von Aufgaben, die der Wald-
erhaltung und der Sicherung nachhaltiger Waldleistungen dienen, projektbezogene oder 
pauschale Beiträge entrichten.

Die Kantone erarbeiten die Grundlagen für den Schutz vor Naturereignissen, insbeson-
dere Gefahrenkataster und Gefahrenkarten. Bei der Erhebung der Grundlagen berück-
sichtigen sie die von den Fachstellen des Bundes durchgeführten Arbeiten und aufge-
stellten technischen Richtlinien. Die Kantone berücksichtigen die Grundlagen bei allen 
raumwirksamen Tätigkeiten, insbesondere in der Richt- und Nutzungsplanung. 

In den forstlichen Planungsdokumenten sind mindestens die Standortverhältnisse sowie 
die Waldfunktionen und deren Gewichtung festzuhalten.

Alle Bauten und Anlagen müssen genügend sicher vor Erdbeben, Hochwasser und an-
deren Naturgefahren sein. Der Regierungsrat regelt die Details über die Anforderungen 
an Bauten in Bezug auf die Sicherheit vor Naturgefahren.

Art. 74 Abs. 1 BV

Art. 6 Abs. 2 lit. c RPG

Art. 19, 20 Abs. 5 WaG

§ 25 Abs. 2 AWaG

Art. 15 WaV 

Art. 18 Abs. 2 WaV

§ 52 Abs. 1 und 3 BauG



Herausforderung
Bewilligungsbehörden und Baugesuchsteller haben im Rahmen kantonaler Vorgaben für 
sicheres Bauen zu sorgen. Bei Hangneigungen ab 12o beziehungsweise ca. 22 % können 
spontane Hangrutschungen nicht ausgeschlossen werden. Rund 7 % der Baugebiets-
fläche oder 1’450 ha sind steiler als 21 %. Die praktischen Erfahrungen zeigen, dass 
im Kanton Rutschungen insbesondere im Baugebiet selten und in der Regel kleinflächig 
sind. Umfang und Relevanz potenzieller Gefährdungen rufen nicht nach einer flächen-
deckenden Abklärung im Sinne einer Gefahrenhinweiskarte oder einer Gefahrenkarte. 

Wälder können erheblich zum Schutz vor oberflächlichen Hang- und Bodenbewegungen 
und vor Steinschlag beitragen. Im Projekt SilvaProtect-CH hat der Bund schweizweit 
nach einheitlichen Kriterien sogenannte “schadenrelevante Prozessflächen im Wald” 
ausgeschieden. Im Aargau haben hinsichtlich Schutz vor Rutschungen, Sturz und Stein-
schlag rund 1’600 ha Wald oder 3 % der Waldfläche eine Schutzfunktion zugunsten 
von Bauzonen, Gebäuden und Infrastrukturanlagen. Es handelt sich dabei vor allem um 
kleinräumig steilere Waldstücke mit lokalen Schutzfunktionen. Es besteht keine Not-
wendigkeit, kantonsweit Schutzwaldungen gegen Rutschungen und Steinschlag aus-
zuscheiden und sie speziell auf die Schutzziele ausgerichtet bewirtschaften zu lassen. 
Die Schutzfunktionen sind im Rahmen der normalen Waldbewirtschaftung in der Regel 
gewährleistet. Hingegen sollen die Gemeinden im Einzelfall Schutzwald ausscheiden 
und in Ausnahmefällen forstliche Massnahmen anordnen können, wo Wälder aufgrund 
ihrer Lage (zum Beispiel Steilheit und Nähe zu Wohnbauten) zum Schutz des Siedlungs-
gebiets oder wichtiger kommunaler Infrastrukturanlagen gegen gravitative Naturgefahren 
wesentlich beitragen und dazu besondere Bewirtschaftungsmassnahmen notwendig 
sind. Das Ergebnis von SilvaProtect-CH dient als Grundlage dazu.

Stand / Übersicht
Im Kanton Aargau sind Gefährdungen von Menschen und erheblichen Sachwerten durch 
Extremereignisse wie Hochwasser von Bedeutung (vgl. Richtplan Kapitel L 1.2); hinge-
gen hat die Gefährdung durch Steinschlag und Hang- und Bodenbewegungen (spontane 
Rutschungen) geringe Relevanz. 

Schäden an Gebäuden und Infrastrukturanlagen und Personenschäden als Folge von 
Hang- und Bodenbewegungen sind selten. Allerdings verfügt der Kanton über keinen 
systematisch geführten und aktuellen Kataster solcher Ereignisse. Der Umfang von Un-
terbrüchen von Kantonsstrassen beziehungsweise der Anteil der Unterhaltskosten der 
Kantonsstrassen, welcher durch Rutsch-, Sturz- oder Steinschlagereignisse verursacht 
wird, werden als gering eingeschätzt. Die Bedeutung solcher Ereignisse lässt sich aus 
der Schadenstatistik der Aargauischen Gebäudeversicherung abschätzen. Im Durch-
schnitt der letzten 20 Jahre ging nur ca. 1 % der versicherten Schäden an Gebäuden auf 
das Konto solcher Ereignisse.
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Der Kanton führt einen Ereigniskataster über Rutschungen, Sturz- und Steinschlag-

ereignisse.

B.	� Die Gemeinden treffen die zur Sicherheit vor lokalen Naturgefahren erforderlichen 
planerischen, rechtlichen und baulichen Vorkehrungen. Sie scheiden dort Schutz-
wald aus, wo Wälder Schutzwirkung gegen gravitative Naturgefahren haben und zu 
deren Aufrechterhaltung spezielle Massnahmen nötig sind. 

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Einzonungen in die Bauzone 
1.1	� Beim Erlass und bei Änderungen von Nutzungsplänen klären die Gemeinden die 

Gefährdungssituation bezüglich Steinschlag und Hang- und Bodenbewegungen 
ab und stellen sicher, dass die Zonen- und Bauvorschriften die erforderlichen 
Massnahmen enthalten und die Baubewilligungsbehörden bei Hangneigungen ab 
12° und/oder bei anderweitig bekannten Gefährdungssituationen besondere Ab-
klärungen veranlassen können.

2.	 Schutzwälder
2.1	� Die Gemeinden sehen im Rahmen ihrer Nutzungspläne oder regionalen Sachpläne 

die erforderlichen Massnahmen zum Schutz gegen gravitative Naturgefahren und zur 
Ausscheidung von Schutzwäldern vor. Sie schaffen die rechtlichen Voraussetzungen, 
um die zur Aufrechterhaltung der Schutzwirkung in Schutzwäldern erforderlichen, 
spezifischen Bewirtschaftungsvorschriften erlassen oder Massnahmen anordnen zu 
können. Sie tragen die nach Abzug von Beiträgen und der Holzerlöse nicht gedeckten 
Kosten von Schutzwäldern.
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Auenschutzpark L 2.2
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Die auentypische einheimische Tier- und Pflanzenwelt und die natürliche Dynamik des 
Gewässer- und Geschiebehaushalts sind zu erhalten und zu fördern. Bestehende Beein-
trächtigungen sind soweit als möglich zu beseitigen.

Gemäss Kantonsverfassung schafft der Kanton einen Auenschutzpark mit einer Ge-
samtfläche von mindestens einem Prozent der Kantonsfläche.

Kanton und Gemeinden treffen Massnahmen, um:
– �naturnahe Landschaften vor neuen Beeinträchtigungen zu schützen und bestehende 

zu vermindern,
– �die landschaftlich und biologisch bedeutenden Auengebiete des Kantons zu erhalten 

oder wiederherzustellen.

Herausforderung
Auen gehören zu den artenreichsten und gleichzeitig zu den am meisten bedrohten 
Naturräumen Europas und der Schweiz. Die ehemals grossflächigen Auengebiete in 
Mitteleuropa entlang der Flüsse sind durch Gewässerkorrekturen, Siedlungen, Fluss-
kraftwerke und Infrastrukturanlagen erheblich eingeengt oder in grossen Teilen zerstört. 

Der Kanton Aargau hat als Wasserkanton im schweizerischen Auenschutz eine besonde-
re Verantwortung für die Erhaltung und Förderung der Auengebiete. Zudem gehören die 
Auengebiete in unseren dicht besiedelten Flusstälern zu den wichtigsten Naherholungs-
räumen. Die Schaffung eines gezielten Angebots für die Natur, die Erholungssuchenden, 
die Besucherlenkung und Information der Bevölkerung sind deshalb wichtige Aufgaben 
bei der Umsetzung des Auenschutzparks.

Stand / Übersicht
Die Auengebiete von nationaler und kantonaler Bedeutung sind mit wenigen Ausnah-
men im Richtplan festgesetzt. Sie dienen der langfristigen Erhaltung, Wiederherstellung 
und Aufwertung der Auen und bilden die Grundlage für den Auenschutzpark Aargau.

Das dem Grossen Rat zur Kenntnis gebrachte Sachprogramm “Auenschutzpark Aargau” 
regelt die Organisation und Finanzierung und enthält das zeitlich in drei Etappen geglie-
derte Schutz- und Aufwertungskonzept für die Jahre 1998 bis 2014. Es formuliert Ziele 
für die Realisierung und zeigt die Synergien und den Abstimmungsbedarf zu anderen 
Themenbereichen wie Wasserkraftnutzung, Grund- und Hochwasserschutz, Erholung, 
Jagd und Fischerei sowie zu anderen Programmen auf.

Art. 4 und 8 
Auenverordnung

§ 42 Abs. 5 KV

§ 40 Abs. 1 lit. d – e BauG

GRB vom 13. 01. 1998 
(GR.97.5514)



2

Während die erste Etappe (1998 bis 2003) vor allem dem Aufbau und der planerischen 
Sicherung des Auenschutzparks gewidmet war, geht es in der laufenden Etappe vorran-
gig um die Realisierung der Renaturierungsprojekte. Der Auenschutzpark hat so in den 
letzten Jahren eine grosse bauliche Aktivität in verschiedenen Auengebieten entfaltet. 
Hochwertige Auengebiete wie der Limmatspitz im Wasserschloss, das Umgehungsge-
wässer KW Rupperswil-Auenstein, der Grundwassersee Aarschächli, die Renaturierung 
Foort Eggenwil, die Bünzauen Möriken oder die dynamische Flussaue Rupperswil-
Auenstein konnten dadurch geschaffen oder wesentlich erweitert werden.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Der Regierungsrat sorgt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, anderen Betroffe-

nen und − soweit Gebiete von nationaler Bedeutung betroffen sind − dem Bund für 
die planerische Sicherung des Auenschutzparks Aargau. 

B.	� Der Regierungsrat setzt die Hauptprojekte des Sachprogramms Auenschutzpark 
Aargau in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bis 2014 um.

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Auengebiete: Festsetzung
1.1	� Die Auengebiete von nationaler und kantonaler Bedeutung werden festgesetzt. Sie 

dienen der langfristigen Erhaltung, Wiederherstellung und Aufwertung der Auenge-
biete und bilden die Gebiete des Auenschutzparks Aargau.

GRB vom 30. 03. 2004 
(GR.03.339)

Richtplan-Gesamtkarte
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Gemeinde(n) Lokalbezeichnung Planquadrat
Rothrist Längacher, Boniger Inseln, 

Ruppoldinger Insel
C8

Aarau, Auenstein, Küttigen, 
Rupperswil

Aarau-Wildegg F/G5

Brugg, Holderbank, Möriken-
Wildegg, Schinznach-Bad, 
Schinznach-Dorf, Veltheim, 
Villnachern

Wildegg-Brugg G/H4/5

Brugg, Gebenstorf, Unter-
siggenthal, Villigen, Windisch

Wasserschloss H/I3/4

Villigen Aempach-Kumetbach H3
Döttingen, Würenlingen Laufe H2
Böttstein Grossmatt H2
Döttingen Beznau H2
Böttstein, Leuggern Werd-Stausee I1/2
Klingnau Unteri Au-Machme H/I1
Leuggern Gippinger Grien H1
Koblenz Giriz H1
Möriken-Wildegg, Othmarsingen Bünzaue H5
Sins Reussegg K9/10
Merenschwand, Mühlau Rüssspitz-Ober Schachen K9
Aristau, Jonen, Merenschwand, 
Rottenschwil, Unterlunkhofen

Rickenbach-Stille Reuss K7/8

Hermetschwil-Staffeln, 
Rottenschwil, Unterlunkhofen

Moos-Flachsee J/K7

Bremgarten, Eggenwil, Fischbach-
Göslikon, Künten, Niederwil, Stetten

Hegnau-Gnadenthal J6

Mellingen, Stetten, Tägerig Reussinsel Risi I5
Mellingen, Wohlenschwil Rüsshalde-Schönert I5
Birmenstorf, Mülligen, Windisch Rüsshalden-Schwingrüti H4
Wettingen, Würenlos Chlosterschür J4
Spreitenbach, Würenlos Neuhard J/K4/5
Mellikon Meieried J2
Koblenz, Rietheim Buhalden-Laufen-Rietheimerfeld I1
Full-Reuenthal Stausee H1
Leibstadt, Schwaderloch Rossgarte G1
Etzgen Kiesinsel F2
Laufenburg Rheinsulz F2
Möhlin Haumättli C1

1.2	� Die Fruchtfolgeflächen (L 3.1) werden zugunsten des Auenschutzparks Aargau um 
insgesamt 40 ha reduziert. Die räumliche Festlegung erfolgt als Fortschreibung im 
Zuge der Realisierung der einzelnen Projekte.
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2.	 Auengebiete: Zwischenergebnis
2.1	� Im Hinblick auf eine spätere Erweiterung des Auenschutzparks und mit dem Ziel 

einer Vernetzung der Auenlebensräume werden die folgenden Auengebiete als 
Zwischenergebnis aufgenommen:

Gemeinde(n) Lokalbezeichnung Planquadrat
Fischbach-Göslikon Insle J6
Rietheim Grien I1

3.	 Auengebiete: Vororientierung
3.1	� Die folgenden Gebiete haben das Potenzial für Auen und werden als Vororientierung 

in den Auenschutzpark Aargau aufgenommen.

Gemeinde(n) Lokalbezeichnung Planquadrat
Dietwil / Oberrüti Grossmatt K11
Eggenwil Wehrweidli J6
Gränichen / Unterkulm Bleienaue G7
Hallwil / Seengen / Seon Aabachaue H7
Stetten Wildenau J6

Richtplan-Gesamtkarte

Richtplan-Gesamtkarte
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Landschaften von 
kantonaler Bedeutung (LkB) L 2.3
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§ 42 Abs. 2 KV

BauG § 40 Abs. 1 lit. d

§ 42 BauG

RP, H 5.4

RP, R 1

RP, H 5

Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Besondere Landschaftsqualitäten, die zur Ausscheidung der Landschaften von kanto-
naler Bedeutung (LkB) führen, sind Naturnähe und geringe bauliche Belastung. Die LkB 
sind ausserhalb der Siedlungsgebiete und des Waldes über das gesamte Kantonsgebiet 
verteilt und repräsentieren typische hochwertige Kulturlandschaften des Aargaus und 
seiner Regionen.

Die Schönheit und Eigenart der Landschaft sind zu bewahren.

Naturnahe Landschaften sind vor neuen Beeinträchtigungen zu schützen und bestehen-
de Beeinträchtigungen sind zu vermindern.

Bauten dürfen Landschaften nicht beeinträchtigen. Die Gebäude müssen sich so in die 
Umgebung einordnen, dass eine gute Gesamtwirkung entsteht.

Neue Infrastrukturanlagen werden nach Möglichkeit mit Bestehenden gebündelt, um 
die Zerschneidung wenig belasteter Landschaftsräume zu vermeiden.

Das Raumkonzept Aargau definiert Kernräume Landschaftsentwicklung. Damit sind 
wertvolle Kulturlandschaften (inklusive Wald) von besonderer Eigenart und hohem 
Landschafts- und Erholungswert gemeint. Eine zeitgemässe und nachhaltige land- und 
forstwirtschaftliche Produktion ist fester Bestandteil dieser Räume.

Wertvolle Landschaftsräume mit hohem Natur- und Naherholungspotenzial werden ge-
sichert und aufgewertet.

Für die Umsetzung des Raumkonzepts Aargau, insbesondere die Erhaltung und Förde-
rung der Kernräume Landschaftsentwicklung, bilden die LkB ein wichtiges Instrument.

Der Wald dient der Holznutzung, als Erholungsraum und als Naturraum. Er gehört eben-
falls zur schützenswerten Landschaft. Er ist somit im Bereich der LkB integraler Be-
standteil derselben. Allerdings geniesst der Wald aufgrund seiner Gesetzgebung einen 
viel höheren Schutzstatus. Es ist deshalb nicht erforderlich den Wald planlich mit den 
LkB zu überlagern.



Herausforderung
Bislang stand in den LkB überwiegend der Aspekt des Schutzes im Vordergrund. Der 
Landschaftsentwicklung und den zunehmenden Erholungsansprüchen an die Land-
schaft ist in Zukunft vermehrt Rechnung zu tragen. Dazu sind gebietsspezifische Schutz- 
und Entwicklungsziele für einzelne LkB zu erarbeiten.

Das heutige Vorgehen bei der Ausscheidung von sogenannten “Siedlungseiern” für 
landwirtschaftliche Neubauten in den LkB hat in der Vergangenheit zum Teil zu land-
schaftlich unbefriedigenden Lösungen geführt.

Stand / Übersicht
1996 beschloss der Grosse Rat, die LkB als Zwischenergebnis in den Richtplan aufzu-
nehmen. Nach einer Abstimmungsphase zwischen Kanton und Gemeinden sind die LkB 
grossmehrheitlich im Jahr 2000 im Richtplan festgesetzt worden. Heute sind die LkB 
in allen Gemeinden festgesetzt. Im Rahmen der Nutzungsplanungsrevisionen erfolgt 
seither die Umsetzung der LkB gemeindeweise.

Der Regierungsrat kann in Zusammenarbeit mit den Regionen und Gemeinden für ein-
zelne LkB Schutz- und Entwicklungsziele (Landschaftsqualitätsziele) festlegen. Sie die-
nen als Kriterien für die Prüfung von Planungen und baulichen Vorhaben. Die Formu-
lierung der Ziele erfolgt unter Einbezug übergeordneter Vorgaben (BLN, Pärke) sowie 
der Schutz-, Erholungs- und Lebensraumfunktionen der Gewässer und benachbarter 
Waldgebiete.

Für die Beurteilung strittiger Planungen und Vorhaben kann der Regierungsrat die Kom-
mission für Landschafts- und Ortsbildschutz (KLOS) beiziehen.
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Übersicht Landschaften von kantonaler Bedeutung (LkB) und BLN-Gebiete:

Landschaft von kantonaler Bedeutung (LkB)

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)

Schutzdekret

Wald
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Richtplan-Gesamtkarte

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Landschaften von kantonaler Bedeutung (LkB) bezeichnen Gebiete mit besonderer 

Eigenart, Vielfalt und Naturnähe oder weitgehend unzerschnittene Gebiete mit ge-
ringer Belastung des Landschaftsbildes durch Bauten und Anlagen. Sie umfassen 
Kulturlandschaften, die typisch sind für den Aargau und seine Regionen. Das von 
LkB eingeschlossene oder an LkB angrenzende Waldareal gehört ebenfalls zu den 
schützenswerten Landschaften. Der Wald wird aber nicht von LkB überlagert, da 
gestützt auf die Waldgesetzgebung der entsprechende Schutzstatus besteht.

B.	� Die LkB sind langfristig zu erhalten: Sie dienen dem Erhalt und der Weiterentwick-
lung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und der naturnahen 
und ruhigen Erholung und sind vielfältiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Neue 
Flächen mit Nutzungen durch Bauten und Anlagen, die den Schutzzielen widerspre-
chen, sind in der Regel nur zulässig, wenn sie im öffentlichen Interesse liegen und 
ihre Nachhaltigkeit nachgewiesen ist. Ein grundsätzlicher Anspruch auf Bewilligung 
von solchen Bauten und Anlagen in LkB-Gebieten besteht nicht.

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Landschaften von kantonaler Bedeutung
1.1	� Die Landschaften von kantonaler Bedeutung (LkB) werden festgesetzt.

1.2	� Die Gemeinden schützen die LkB in der Nutzungsplanung. Sie legen die Rechtswir-
kungen und die genaue Gebietsabgrenzung fest. Sie scheiden Landschaftsschutz-
zonen, Landwirtschaftszonen mit geeigneten Bestimmungen oder andere Zonen, 
die dem Schutzziel entsprechen, aus. Die Art der land- und waldwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung wird durch die Festsetzung der LkB nicht beeinflusst.

1.3	� In den LkB sind Erneuerungen, Ausbauten und Erweiterungen von bestehenden 
landwirtschaftlichen Siedlungen sowie die Errichtung von untergeordneten betriebs-
notwendigen Neubauten (zum Beispiel Weidunterstände, kleine Feldscheunen, Wit-
terungsschutzanlagen und Ähnliches) möglich. Die Beurteilung der Vorhaben erfolgt 
in den entsprechenden Planungs- und Bewilligungsverfahren. Für die landschaftliche 
Einpassung der Bauten gilt in den LkB eine erhöhte Sorgfaltspflicht.

1.4	� Die Gemeinden können in der Nutzungsplanung innerhalb der LkB Ausnahmen für 
landwirtschaftliche Neubauten vorsehen, soweit die Schutzziele nicht übermässig 
beeinträchtigt werden. Zur Begründung solcher Neubauten sind die nachfolgenden 
Massnahmen zu prüfen und die Ergebnisse aufzuzeigen:

	 – �Prüfung von alternativen Standorten (zum Beispiel Standorte in der Nähe von be-
stehenden Gebäuden) auch ausserhalb des Gemeindegebiets im Interesse der 
Schutz- und Entwicklungsziele,

	 – �Landumlegungen,
	 – �Projektoptimierungen und Massnahmen zur landschaftlichen Einpassung,
	 – �ein angemessener ökologischer Ausgleich,
	 – �die Wiederverwendung oder der Rückbau von nicht mehr benötigter oder nicht 

mehr genutzter Bausubstanz,
	 – �die Befristung der Baubewilligung.
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Landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung (BLN) L 2.4
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 
(BLN) umfasst für den Kanton Aargau:
Lägerengebiet (Nr. 1011), Aarewaage Aarburg (Nr. 1016), Aargauer und östlicher Solothur-
ner Faltenjura (Nr. 1017), Aareschlucht Brugg (Nr. 1018), Wasserschloss (Nr. 1019), Kob-
lenzer Laufen (Nr. 1103), Baselbieter und Fricktaler Tafeljura (Nr. 1105), Aargauer Tafeljura 
(Nr. 1108), Aarelandschaft bei Klingnau (Nr. 1109), Hallwilersee (Nr. 1303), Reusslandschaft 
(Nr. 1305) und Endmoränenzone von Staffelbach (Nr. 1317). 

Diese Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung verdienen “in beson-
derem Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls aber unter Einbezug von Wieder-
herstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Schonung”.

Gemäss Bundesgerichtsentscheid vom April 2009 kommen Bundesinventare nach Art. 5 
NHG Sachplänen beziehungsweise Konzepten des Bundes gleich und sind deshalb in der 
kantonalen Planung zu berücksichtigen. Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richt-
planung sind die Schutzanliegen des BLN in der Nutzungsplanung umzusetzen.

Herausforderung
Die BLN-Gebiete im Kanton Aargau werden durch bauliche Eingriffe und raumwirksame 
Tätigkeiten in unterschiedlichem Ausmass in ihren Landschaftsqualitäten beeinträchtigt 
und damit in ihrer Substanz gefährdet.

Stand / Übersicht
Der Bund erstellt in Zusammenarbeit mit dem Kanton detaillierte Gebietsbeschreibungen 
und Schutzziele (Projekt “Aufwertung BLN”). Für die vom Bund bezeichneten Objekte 
fehlt bislang auf kantonaler Ebene eine umfassende und konsistente raumplanerische 
Umsetzung. Der Vollzug erfolgt im Rahmen der kommunalen Nutzungsplanungen.

VBLN

Art. 6 Abs. 1 NHG

BGE 135 II 209



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsatz
A.	� Kanton und Gemeinden nehmen ihre Verantwortung für die Erhaltung der Land-

schaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) wahr. Sie berück-
sichtigen in der Interessenabwägung bei Planungen und bei der Realisierung von 
raumwirksamen Vorhaben die Schutz- und Entwicklungsziele.

Planungsanweisungen
1.	 Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)
1.1	� Die BLN-Gebiete werden festgesetzt.

1.2	� Die Gemeinden sorgen im Rahmen der Nutzungsplanungen für die Umsetzung der 
Schutz- und Entwicklungsziele des BLN. Die bestehenden raumplanerischen Fest-
legungen sind in Bezug auf ihre Schutzwirkung zu überprüfen. Bei Schutzdefiziten 
(zum Beispiel Infrastrukturanlagen, Folientunnel / Gewächshäuser usw.) treffen Kan-
ton und Gemeinden geeignete Massnahmen zur Sicherstellung und Entwicklung der 
Landschaftsqualitäten. 

Übersicht in Kapitel L 2.3
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Wildtierkorridore L 2.6
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Fortbestand der wildlebenden einheimischen Pflanzen- und Tierwelt ist durch die 
Erhaltung genügend grosser und vernetzter Lebensräume (Biotope) und andere geeignete 
Massnahmen (ökologischer Ausgleich, Artenschutzbestimmungen) sicherzustellen. Dies 
soll durch eine angepasste land- und forstwirtschaftliche Nutzung unterstützt werden. Die 
Lebensräume der ziehenden wildlebenden Säugetiere und Vögel sind zu erhalten.

Die Lebensräume der einheimischen Tier- und Pflanzenarten sind zu erhalten, zu fördern 
und wo nötig neu zu schaffen.

Der Kanton sorgt im Rahmen des Vollzugs der Gesetzgebungen über Jagd, Wald, Natur- 
und Heimatschutz, Landwirtschaft, Umwelt, Bau- und Planungswesen für den Schutz 
der Wildtiere sowie die Aufwertung und Vernetzung der Lebensräume.

Die Vernetzung der Lebensräume für Tiere und Pflanzen wird gefördert. Neue Infra-
strukturen werden nach Möglichkeit mit bestehenden gebündelt, um die Zerschneidung 
wenig belasteter Landschaftsräume zu vermeiden.

Eine gezielte Aufwertung und eine bessere Vernetzung von Landschaft und Natur sind 
nötig. Mit gezielten Programmen will der Regierungsrat die Biodiversität und die Vernet-
zung von Lebensräumen fördern.

Das grossräumige Vernetzungssystem besteht aus:
– �den überregionalen Ausbreitungsachsen, ein vom Bund bezeichnetes, mehrheitlich 

waldgebundenes “Wegnetz” für Wildtiere und
– �den wichtigsten Engstellen auf diesen Achsen – den Wildtierkorridoren.

Dieses System dient hauptsächlich dem (Gen-)Austausch und der Vernetzung isoliert 
lebender Tierpopulationen, der Wiederbesiedelung entleerter Teilräume und der gross-
räumigen Wanderung von Einzeltieren in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft.

Herausforderung
Ökologische Aufwertungen sind grundsätzlich überall erstrebenswert. Kosten-Nutzen-
Betrachtungen erfordern jedoch eine Konzentration auf jene Gebiete, bei denen ein 
übergeordnetes Interesse besteht und eine gute Wirkung erzielt werden kann.

Wildtierkorridore sind die kritischen Bereiche des Vernetzungssystems. Sie bezeichnen 
im Richtplan Engstellen und Hindernisse auf den überregionalen Ausbreitungsachsen, 
welche die Passierbarkeit für Wildtiere einschränken oder verhindern. Aus kantonaler 

Art. 18 Abs. 1 NHG
Art. 13 – 15, 20 NHV
Art. 1 Abs. 1 lit. a JSG

§ 40 Abs. 1 lit. a BauG

§ 18 AJSG

RP, H 5.3 und H 5.4

Entwicklungsleitbild 2009



Sicht soll deshalb prioritär die Durchgängigkeit der Wildtierkorridore erhalten oder ver-
bessert werden. Auch der Bund soll mit seinen Beitragsleistungen auf diese bezeichneten 
Gebiete verpflichtet werden.

Stand / Übersicht
Grundlage für die Festsetzung der 27 Wildtierkorridore (früher Vernetzungskorridore) 
1996 beziehungsweise 2005 waren der kantonale Bericht “Wildtierkorridore im Kanton 
Aargau” (Müri, 1999) und der nationale Bericht “Korridore für Wildtiere in der Schweiz” 
(Holzgang et al, 2001).

Vier der fünf ebenfalls seit 2005 als Zwischenergebnis im Richtplan enthaltenen Korridore 
sollen nun festgesetzt werden. Der Richtplan wird damit neu 31 Wildtierkorridore als 
Festsetzung enthalten.

Im Rahmen eines grenzübergreifenden Projekts sollen am Hochrhein Möglichkeiten zur 
Schaffung weiterer Wildtierkorridore gesucht werden. Ein gemeinsames Projekt zur 
Evaluation ist in Bearbeitung.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsatz
A.	� Die Behörden beachten die Durchgängigkeit der Wildtierkorridore und überregionalen 

Ausbreitungsachsen bei Planungen und bei der Realisierung von Vorhaben.

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Wildtierkorridore
1.1	� Die Wildtierkorridore werden festgesetzt.

1.2	� Die Gemeinden sichern die Durchgängigkeit der Wildtierkorridore in der Nutzungs-
planung durch Landschaftsschutzzonen, Landwirtschaftszonen mit geeigneten Be-
stimmungen oder andere Zonen, die dem Schutzziel entsprechen.

1.3	� In den Wildtierkorridoren sind Bauten möglich, soweit die Durchgängigkeit gewähr-
leistet bleibt. Die Beurteilung der Vorhaben erfolgt in den entsprechenden Planungs- 
und Bewilligungsverfahren. 

1.4	� Der Kanton realisiert Massnahmen zur Aufwertung der Wildtierkorridore und zur 
Verbesserung ihrer Durchgängigkeit.

1.5	� Der Regierungsrat fördert die Massnahmen, indem er insbesondere Land für Flächen 
in den zentralen Teilen der Wildtierkorridore erwirbt, Landumlegungen unterstützt, 
Ertragsminderungen und Wertverluste der Land- und Waldwirtschaft abgilt oder Be-
wirtschaftungsverträge abschliesst. Er sorgt für die langfristige Finanzierung der ver-
traglich gesicherten Aufwertungsmassnahmen.

GRB vom 18. 10. 2005 
(GR.05.115-1)

Richtplan-Teilkarte L 2.6
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Richtplan-Teilkarte L 2.6 Wildtierkorridore

Ausgangs- 
lage

Richtplan- 
aussage 

Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung

Wildtierkorridor von kantonaler Bedeutung

überregionale Ausbreitungsachse

Gewässer

Siedlungsgebiet

Wald

National- / Kantonsstrasse

Schienennetz
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Freizeit- und Sportanlagen 
ausserhalb des Siedlungsgebiets L 2.7
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Gemäss Raumplanungsgesetz sind für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse 
liegenden Bauten und Anlagen sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere 
sollen nachteilige Auswirkungen auf die Bevölkerung vermieden oder gesamthaft ge-
ring gehalten werden. Einrichtungen wie Freizeitanlagen sollen für die Bevölkerung gut 
erreichbar sein.

Standorte, Nutzungsstruktur und Verkehrsaufkommen von publikums- und verkehrsin-
tensiven Einrichtungen werden mit den Erschliessungskapazitäten abgestimmt.

Herausforderung
Das Bevölkerungswachstum, kürzere Arbeitszeiten sowie neue Freizeitaktivitäten und 
-trends bewirken eine Veränderung der Freizeit- und Erholungsnutzungen. Ein ausrei-
chendes Angebot entsprechender Einrichtungen ist eine wichtige Voraussetzung für 
die Attraktivität des Aargaus als Wohnkanton. Gleichzeitig nehmen aber die Konflikte 
zwischen Freizeitanlagen und anderen Nutzungen sowohl im urbanen wie auch im länd-
lichen Raum zu.

Besonders raumwirksam sind die ortsfesten Freizeit- und Sportanlagen (zum Beispiel 
Golfanlagen), da sie häufig grosse Flächen belegen und auf landschaftlich attraktive 
Standorte angewiesen sind. Die räumliche Abstimmung solcher Anlagen erfordert in 
der Regel eine Abwägung mit den Interessen der Landwirtschaft, des Waldes und des 
Landschaftsschutzes.

Der Bedarf an Erholungs- und Freizeitnutzungen im Freien steigt. Die Flächenansprüche, 
Bauten und Anlagen und zeitlichen Belastungen sind von höchst unterschiedlicher Aus-
prägung (zum Beispiel Spielwiesen für alle, Trainingspisten Mountainbiking/Motocross, 
Driving Range, Hundeschule, Open-Air-Kino, Modellflugplatz). Aus Gründen der Rechts-
sicherheit müssen die Gemeinden die Möglichkeit haben, für Grossanlagen sowie sämt-
liche Anlagen ausserhalb von Bauzonen die zulässigen Nutzungen, Bauten und Anlagen 
für Erholung und Freizeit über die Nutzungsplanung zu regeln. Um die Ansprüche in 
Grenzen zu halten und räumlich zu ordnen, sollen sie sich auf ein regionales Konzept 
abstützen. Dabei geht es darum, die regional ausgewiesenen Bedürfnisse koordiniert 
abzudecken und nicht unbesehen alle Ansprüche zu erfüllen. 

Freizeitnutzungen im Wald werden in Kapitel L 4.3 behandelt.

Freizeit- und Sportanlagen im Siedlungsgebiet gemäss Kapitel S 1.2 werden im Kapitel 
S 3.2 aufgeführt.

Art. 3 Abs. 4 RPG

RP, H 4.2



Vermehrt werden temporäre Grossanlässe (Rasenrennen, Springkonkurrenzen, Open-
Air-Konzerte usw.) durchgeführt, die zu Verkehrs- und Lärmbelastungen sowie zu Ein-
griffen in den Boden und die Landschaft führen. Der Richtplanbeschluss betrifft nur die 
regelmässig stattfindenden, temporären Grossanlässe. Die erforderlichen Schutzmass-
nahmen unterstehen nicht dem Wirkungsbereich des Richtplans, sind aber im Rahmen 
der erforderlichen Bewilligungen umzusetzen.

Stand / Übersicht
Im Aargau bestehen die folgenden Golfplätze: Frick / Hornussen (9 Loch), Oberentfelden 
(18 Loch), Rheinfelden (9 Loch) und Schinznach-Bad (9 Loch). Diese und weitere beste-
hende Freizeit- und Sportanlagen (zum Beispiel Fussball- und Tennisplätze, Schiessanla-
gen) gehören zur Ausgangslage und bedürfen keiner zusätzlichen Richtplanbeschlüsse.

§ 30 Abs. 3 – 4 ABauV
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Freizeit- und Sportanlagen sind im Rahmen des Bundesrechts abgestimmt auf die 

Besucherzahlen an gut erschlossenen Lagen in der Nähe der Nutzer zu realisieren, 
sofern der Bedarf nachgewiesen ist und ein öffentliches Interesse besteht. Dazu 
erforderliche Spezialzonen sind auf der Basis eines regionalen Konzepts in der Re-
gel in den urbanen Entwicklungsräumen und ländlichen Entwicklungsachsen auszu-
scheiden. Je nach Nutzung, Lage und Einzugsgebiet ist eine gute Erreichbarkeit mit 
dem öffentlichen Verkehr und dem Langsamverkehr erforderlich.

B.	� Empfindliche Räume sind beim Bau von Freizeit- und Sportanlagen sowie bei der 
Durchführung von regelmässig stattfindenden, temporären Grossanlässen zu 
schonen.

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Golfplätze und andere ortsfeste Freizeit- und Sportanlagen
1.1	� Die folgenden ortsfesten Anlagen bedürfen einer Festsetzung der Standorte im Richt-

plan und danach einer entsprechenden Zone in der kommunalen Nutzungsplanung:
	 – �neue Golfplätze mit 9 und mehr Löchern,
	 – �Erweiterungen bestehender Golfplätze auf 9 und mehr Löcher,
	 – �neue motorsportliche Renn- und Trainingsstrecken ausserhalb des Strassennetzes,
	 – �andere neue grosse Freizeit- und Sportanlagen mit hohem Personenverkehr oder 

grossen Flächenansprüchen.

1.2	 Vorhaben:

Gemeinde(n) Vorhaben Stand Planquadrat
keine

	 a �Mit der Realisierung des Vorhabens reduziert sich die festgesetzte Fruchtfolgefläche 
(L 3.1) im Projektperimeter um maximal 5 %.

	 b �Wird mit der Realisierung der Golfanlage nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem 
jeweiligen Richtplanbeschluss des Grossen Rats begonnen (exklusive Rechts-
mittelverfahren), ist die Standortfestsetzung für den Golfplatz aufgehoben; der 
Richtplanbeschluss und die Richtplan-Gesamtkarte werden durch Fortschreibung 
angepasst. 

Richtplan-Gesamtkarte
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Entwicklungsgebiete Landwirtschaft L 3.2
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Die Aargauer Landwirtschaft passt sich laufend den ökonomischen, ökologischen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen an. Die Nutzflächen und Tierbestände der Haupt-
erwerbsbetriebe werden grösser. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf Raum 
und Umwelt nehmen tendenziell zu. 

Bauvorhaben der Landwirtschaft kollidieren vermehrt mit den Anliegen der Siedlungs-
entwicklung und den kantonalen Freihalteinteressen (Landschaften von kantonaler Be-
deutung, Siedlungstrenngürtel, Wildtierkorridore, Hochwasserschutz). Der Handlungs-
spielraum für gute Gesamtlösungen wird durch die Eigentumsverhältnisse zusätzlich 
eingeschränkt.

Die Landwirtschaft leistet einen Beitrag an die Wohlfahrt, der über ihre ökonomische 
Bedeutung hinausgeht. Von diesen Leistungen profitiert die ganze Bevölkerung. Um 
diese Leistungen zu unterstützen, sind für die Landwirtschaft unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Anliegen die planerischen Voraussetzungen für ihre Entwicklung zu 
schaffen. Der Landwirtschaft muss genügend unternehmerischer Handlungsspielraum 
geboten werden.

Herausforderung
Landwirtschaftliche Bauvorhaben mit erheblichen neuen Auswirkungen auf Raum und 
Umwelt müssen unter Berücksichtigung der betrieblichen Anforderungen angemessen 
auf die Zielsetzungen der Siedlungs- und Landschaftsentwicklung abgestimmt werden.

(...*)

Für konkrete, planungspflichtige Bauvorhaben der Landwirtschaft können die Gemeinden 
in der Nutzungsplanung Speziallandwirtschaftszonen bezeichnen. Bei planungspflich-
tigen Vorhaben zu bestehenden Landwirtschaftsbetrieben können die Gemeinden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen im Gestaltungsplanverfahren schaffen.

Für zukünftige, planungspflichtige aber noch wenig konkrete Bauvorhaben der Landwirt-
schaft können die Gemeinden in der Nutzungsplanung Entwicklungsstandorte Land-
wirtschaft (ESL) bezeichnen. Diese Standorte müssen auf die übergeordneten Inte-
ressen abgestimmt werden. Dies setzt eine ausführliche Untersuchung im Sinne einer 
landwirtschaftlichen Planung über sämtliche Landwirtschaftsbetriebe der Gemeinde 
voraus. Bei der Festlegung der Entwicklungsstandorte sind auch überkommunale 
Lösungen in Betracht zu ziehen. Die Entwicklungsstandorte werden für einen oder 
mehrere bestimmte Betriebe oder Bauvorhaben ausgeschieden oder sie befinden sich 

landwirtschaftAARGAU, 
2007, Strategie 9

Stand: August 2017



auf Land der öffentlichen Hand. Die Präzisierungen der allgemeinen Nutzungsplanung 
können soweit notwendig später anhand eines konkreten Projekts in einem Sondernut-
zungsplanverfahren festgelegt werden.

Die Gemeinden können bei konkretem Bedarf und wesentlich geänderten Betriebsver-
hältnissen unter Beachtung der kantonalen Freihalteinteressen auch neue, in der Gesamt-
planung noch nicht berücksichtigte Standorte in der Nutzungsplanung einer Spezialland-
wirtschaftszone zuweisen.

(...*)

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017

Stand / Übersicht
Bisher wurden insbesondere koordiniert mit Meliorationen in einigen Gemeinden Ent-
wicklungsstandorte festgelegt. Die Erfahrungen sind sehr positiv. Mit der Verankerung 
dieses Vorgehens im Richtplan wird eine Rechtssicherheit für alle Beteiligten erreicht. 
Die einzelnen Entwicklungsgebiete Landwirtschaft bedürfen damit keiner Festlegung in 
der Richtplankarte.

Bei Bauvorhaben oder Planungen der Landwirtschaft kann der Regierungsrat finanzielle 
und personelle Ressourcen einsetzen, wenn dadurch die kantonalen Freihalteinteressen 
besser geschützt werden können.
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� (...*) Die Umsetzung der Planungspflicht gemäss Art. 38 RPV erfolgt über Spezial

landwirtschaftzonen, Entwicklungsstandorte Landwirtschaft (ESL) oder in speziellen 
Fällen einen Gestaltungsplan.

B.	� Die landwirtschaftlichen Bauvorhaben sind unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Anforderungen und der kantonalen Interessen zu optimieren.

Planungsanweisung und örtliche Festlegung
1.	 Speziallandwirtschaftszonen / Entwicklungsstandorte Landwirtschaft
1.1	� (...*)	

1.2	�� (...*)	

1.3	��� Die Gemeinden bezeichnen für planungspflichtige Bauvorhaben in der kummunalen 
Nutzungsplanung für konkrete Projekte Speziallandwirtschaftszonen, für zukünftig 
vorgesehene Projekte Entwicklungsstandorte Landwirtschaft (ESL). (...*)

	
	� Für planungspflichtige Bauvorhaben angrenzend an den bestehenden Landwirt-

schaftsbetrieb können die Gemeinden die planungsrechtlichen Voraussetzungen im 
Gestaltungsplanverfahren schaffen.

1.4	� Für die Ausscheidung von Entwicklungsstandorten Landwirtschaft (ESL) ist als 
Grundlage eine landwirtschaftliche Planung (...*) erforderlich.

	� Die Ausscheidung von Entwicklungsstandorten Landwirtschaft (ESL) und Spezial-
landwirtschaftszonen erfolgt im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung. 
Dabei sind insbesondere die FFF zu schonen, die landwirtschaftlichen, landschaft-
lichen und ökologischen Interessen zu berücksichtigen, kantonale und kommunale 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete zu respektieren, überkommunale Lösungen 
und alternative Standorte in Betracht zu ziehen und für eine gute Einordnung in die 
Umgebung zu sorgen.*

1.5	�� Sind kantonale Freihalteinteressen betroffen, ist die Ausscheidung von Spezialland-
wirtschaftzonen oder Entwicklungsstandorten Landwirtschaft (ESL) im Bereich be-
stehender Betriebe oder Siedlungsgebiete möglich. Dies setz ein Vorgehen gemäss 
Planungsanweisung Kapitel L2.3, Beschluss 1.4 voraus.

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017
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Beitrags- und Aufwertungsgebiete L 3.4
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Den einheimischen Tier- und Pflanzenarten sind langfristig die notwendigen naturnahen 
Lebensräume (Biotope) zu sichern. Instrumente dazu sind Schutz- und Aufwertungs-
massnahmen.

Die Lebensräume sind aufzuwerten und zu vernetzen. Die Verinselung ist – soweit mög-
lich – rückgängig zu machen und die Vernetzung wiederherzustellen.

Gesamtbetriebliche Vereinbarungen können innerhalb der im kantonalen Richtplan be-
zeichneten Beitrags- und Aufwertungsgebiete (BAG) abgeschlossen werden. 

Herausforderung
Ökologische Aufwertungen sind grundsätzlich überall erstrebenswert. Kosten-Nutzen-
Betrachtungen erfordern jedoch eine Beschränkung der Aufwertungsmassnahmen auf 
jene Gebiete, wo die beste Wirkung zu erwarten ist. Daher müssen Beitrags- und Auf-
wertungsgebiete bezeichnet werden. Entsprechende Beitragsleistungen basieren auf 
(freiwilligen) Verträgen mit Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern.

Stand / Übersicht
Als Beitrags- und Aufwertungsgebiete werden landwirtschaftlich genutzte Gebiete be-
zeichnet, in denen die Förderung von ökologischen Aufwertungsmassnahmen mit Mit-
teln des Naturschutzes vorrangig betrieben werden soll. Auch der Bund wird mit seinen 
Beitragsleistungen auf die bezeichneten Gebiete verpflichtet.

Grundlage für die Ausscheidung der Beitrags- und Aufwertungsgebiete ist die Studie 
über ökologische Ausgleichsräume, welche auf der digitalen Auswertung von Bundes- 
und Kantonsinventaren basiert. Im Rahmen der Vertragsarbeiten können die Gebiete 
sinnvoll ergänzt werden.

Es zeigt sich, dass die für die Vernetzung besonders wichtigen Gebiete grundeigen-
tumsverbindlich gesichert werden müssen. Dies muss durch Eigentumserwerb oder 
Einträge im Grundbuch vollzogen werden.

Im Rahmen des Mehrjahresprogramms Natur 2020 sind für die Sicherung der ökologi-
schen Vernetzung Mittel vorgesehen.

Art. 18 NHG

§ 2 Öko-V

§ 40 BauG
Öko-V

Studie Ökologische Aus-
gleichsräume, BVU/ALG, 
1994

Mehrjahresprogramm 
“Natur 2020”



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Kulturlandschaften mit vielseitiger Flora und Fauna sind von hohem gesellschaft-

lichem und ökologischem Wert. Im Interesse der Artenvielfalt und der Naherholung 
ist der ökologische Ausgleich gezielt zu fördern.

B.	� Die Beitrags- und Aufwertungsgebiete dienen dem effizienten und wirkungsorien-
tierten Einsatz der verfügbaren Naturschutzmittel im Bereich der ökologischen Auf-
wertungsmassnahmen im Landwirtschaftsgebiet.

C.	� Durch Landerwerb oder Einträge im Grundbuch werden die für die Vernetzung be-
sonders wichtigen Flächen gesichert.

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Beitrags- und Aufwertungsgebiete
1.1	� Die Beitrags- und Aufwertungsgebiete werden festgesetzt.

1.2	� Der Kanton fördert aktiv die Aufwertungsmassnahmen. Er schliesst Verträge mit Be-
wirtschafterinnen und Bewirtschaftern auf freiwilliger Basis ab. Der Kanton sorgt für 
die langfristige Finanzierung der vertraglich gesicherten Aufwertungsmassnahmen.

1.3	� Die Behörden berücksichtigen die Beitrags- und Aufwertungsgebiete bei Planungen 
und bei der Realisierung von Vorhaben.

1.4	� Der Regierungsrat kann auch ausserhalb der Beitrags- und Aufwertungsgebiete 
Massnahmen für den ökologischen Ausgleich unterstützen. Grundlage dazu bilden 
unter anderem die Landschaftsentwicklungsprogramme oder -konzepte der regio-
nalen Planungsverbände oder der Gemeinden.

1.5	� Der Regierungsrat fördert die langfristige Sicherung von für die ökologische Vernet-
zung besonders wichtigen Flächen (zum Beispiel grundbuchliche Absicherung über 
Kaufs- und Vorkaufsrechte, Erwerb).

Richtplan-Teilkarte L 3.4
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Nachhaltige Holznutzung L 4.2
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Dank der günstigen natürlichen Verhältnisse ist die Produktivität der Aargauer Waldun-
gen hoch. Nachhaltig können jährlich 500’000 m3 Holz genutzt werden.

Der Aargauer Wald ist als Produzent eines nachwachsenden Rohstoffs zu erhalten und 
aufzuwerten. Die Waldbewirtschaftung ist Sache der Waldeigentümerinnen und Wald-
eigentümer. Die Bewirtschaftung hat den Anforderungen des naturnahen Waldbaus 
(Naturverjüngung, standortgerechte Baum- und Straucharten, Orientierung an natürli-
chen Abläufen) zu entsprechen.

Bei der Bewirtschaftung des Waldes ist durch einen naturnahen Waldbau nachhaltig auf 
seinen Schutz und seine Aufwertung als Lebensraum, insbesondere von gefährdeten 
Tier- und Pflanzenarten, hinzuwirken. Die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer 
haben auf naturschützerisch besonders wertvollen Flächen, dazu zählen namentlich 
der Waldrand und seltene Waldgesellschaften, über den naturnahen Waldbau hinaus je 
nach Zielsetzung geeignete Pflegemassnahmen durchzuführen. 

Wer Boden bewirtschaftet, muss unter Berücksichtigung der physikalischen Eigenschaf-
ten und der Feuchtigkeit des Bodens Fahrzeuge, Maschinen und Geräte so auswählen 
und einsetzen, dass Verdichtungen und andere Strukturveränderungen des Bodens ver-
mieden werden, welche die Bodenfruchtbarkeit langfristig gefährden.

Herausforderung
Die Wälder müssen die Anforderungen einer nachhaltigen Holznutzung, als Erholungs-
raum und als Naturraum erfüllen. Damit lassen naturnahe Wälder für die zukünftige 
Waldnutzung am meisten Optionen offen. Vielfältige Bestände, eine stetige Waldver-
jüngung und die Orientierung an natürlichen Abläufen reduzieren die Risiken von abio-
tischen und biotischen Schäden. Solche Wälder sind auch weniger anfällig gegenüber 
Schadstoffeinträgen und Klimaänderungen. Der standortgerechten Baumartenwahl 
kommt daher eine grosse Bedeutung zu.

Intakte und fruchtbare Waldböden sind Voraussetzung dafür, dass die Wälder wachsen 
und ihre Funktionen erfüllen können. Die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit ist eine wich-
tige Grundlage für eine nachhaltige Waldwirtschaft. Schadstoffeinträge oder dauernder 
Nährstoffentzug, zum Beispiel durch Vollbaumnutzung, können Waldböden schädigen. 
Die bodenschonende Holznutzung ist daher eine Grundvoraussetzung.

§ 1 Abs. 2 lit. a AWaG

§ 17 Abs. 1 und 3 AWaG

§ 4 AWaG

§ 5 Abs. 1 und 2 AWaG

Art. 33 Abs. 2 USG
Art. 6 Abs. 1 VBBo



Stand / Übersicht
Mit den standortkundlichen Karten und den entsprechenden fachlichen Empfehlungen 
stehen den Forstbetrieben gute Grundlagen für einen naturnahen Waldbau und eine 
standortgerechte Baumartenwahl zur Verfügung. Diese gelten insbesondere für die Be-
wirtschaftung der seltenen und ökologisch besonders wertvollen Waldgesellschaften. 

Insgesamt wird der Wald sehr verantwortungsbewusst in Bezug auf Nachhaltigkeit, 
Naturnähe und Bodenschonung bewirtschaftet. Diesen guten Stand gilt es zu sichern, 
auch im Hinblick auf schwieriger werdende Markt- und Nutzungsbedingungen.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsatz
A.	� Das nachhaltige Holznutzungspotenzial des Waldes soll nach marktwirtschaftlichen 

Kriterien ausgeschöpft werden. Die Nachhaltigkeit und die Grundsätze des natur-
nahen Waldbaus werden mit der forstlichen Planung sichergestellt, so dass auch die 
künftigen Wälder eine hohe Wertleistung erwarten lassen, die natürliche Vielfalt an 
Baum-, Tier- und Pflanzenarten erhöht wird und die Regenerations- und Anpassungs-
fähigkeit des Waldes an veränderte Umweltbedingungen erhalten bleibt.

Planungsanweisungen
1.	 Nachhaltige Holznutzung
1.1	� Kanton sowie Einwohner- und Ortsbürgergemeinden nutzen ihre Wälder nachhaltig. 

Der Kanton fördert dies über Programme, Projekte, Aus- und Weiterbildung und 
Information.

2.	 Seltene und ökologisch besonders wertvolle Waldgesellschaften
2.1	� In den seltenen und ökologisch besonders wertvollen Waldgesellschaften erfolgt 

die Verjüngung mit standortheimischen Baum- und Straucharten.

3.	 Waldböden
3.1	� Bei Waldpflege- und Holzerntearbeiten wird der Waldboden geschont. Kanton und 

Gemeinden schaffen die entsprechenden Grundlagen.

waldentwicklungAARGAU, 
2007, Strategie 8
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Freizeit und Erholung im Wald L 4.3
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Art. 699 ZGB
Art. 14 WaG
§§ 10 – 12 AWaG

Gesellschaftliche Ansprü-
che an den Schweizer 
Wald, BUWAL, 1999

Art. 22 und 24 RPG
Art. 5 WaG

§ 1 Abs. 2 lit. c AWaG

Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Mit 35 % der Kantonsfläche ist der Wald im Aargau ein wichtiger Erholungsraum. Ge-
stützt auf das Zivilgesetzbuch ist das Waldareal in ortsüblichem Umfang allen zugänglich. 
Wo es die Erhaltung des Waldes oder andere öffentliche Interessen, wie namentlich der 
Schutz von Pflanzen und wildlebenden Tieren, erfordern, hat der Kanton für bestimmte 
Waldgebiete die Zugänglichkeit einzuschränken und die Durchführung von grossen Ver-
anstaltungen im Wald einer Bewilligung zu unterstellen.

Ruhige und ungestörte Räume sind im dicht besiedelten Mittelland rar. Wandern und 
Spazieren ist die häufigste Tätigkeit der Erholungssuchenden. Gemäss einer gesamt-
schweizerisch repräsentativen Umfrage von 1999 wird eine weitere Ausstattung des 
Waldes mit Infrastrukturanlagen wie Waldstrassen und Freizeiteinrichtungen abgelehnt.

Das Freihalten des Waldes von Infrastruktur lässt sich direkt aus den Grundsätzen der 
Raumplanung und der Waldgesetzgebung ableiten. Grössere Einrichtungen im Wald er-
fordern Rodungen, welche im Grundsatz verboten sind.

Die Nutzung des Waldes als Erholungsraum ist so zu ordnen, dass die Ruhe im Wald 
gewahrt bleibt und die anderen Waldfunktionen möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Herausforderung
Ungeachtet der Grundsätze aus Raumplanung und Waldgesetzgebung setzt sich der 
Trend von der ruhigen Nutzung des Waldes als Erholungsraum in Richtung “Freizeit-
arena” fort. Die Siedlungsdichte und die landwirtschaftliche Nutzung drängen Raum 
beanspruchende Aktivitäten in den Wald. Die Freizeitaktivitäten überschreiten örtlich 
das Ausmass des gemäss Zivilgesetzbuch garantierten Betretungsrechts. Dies kann zu 
einem Qualitätsverlust des Lebensraums Wald oder zu Problemen mit den Waldeigen-
tümerinnen und Waldeigentümern führen.

Neben diesen Risiken ergeben sich auch neue Chancen. So können attraktive Freizeit-
angebote entwickelt werden, welche einen Beitrag an die Standortqualität und Volksge-
sundheit leisten und zur Entlastung der übrigen Gebiete beitragen können.



Stand / Übersicht
Die gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald sind teilweise bekannt. Eine Übersicht 
aus dem Jahre 2005 liefert Hinweise zu den bereits bestehenden Infrastrukturanlagen, 
die Erholungssuchenden im Aargauer Wald zur Verfügung stehen. Rund 3’700 km 
Wege, 1’000 Feuerstellen und Rastplätze und 190 Waldhütten/-häuser können genutzt 
werden. Fest eingerichtete Bike-Trainingspisten oder ähnliche Einrichtungen sind erst 
wenige vorhanden.

Aufgrund des vorhandenen Angebots und des aktuellen Bedürfnisses wird an der bis-
herigen zurückhaltenden Praxis gegenüber zusätzlichen Einrichtungen festgehalten. 
Die Ansprüche bezüglich Erholung und Freizeit im Wald verändern sich laufend. Sie 
werden künftig als gleichwertige Bedürfnisse zur Waldökonomie und Waldökologie 
erfasst und berücksichtigt. Die vielfältigen Waldwerte sollen auf dem grössten Teil der 
Waldfläche gesichert und erlebbar sein. Dies erfordert auch künftig einen sorgfältigen 
Umgang mit der Freizeitnutzung im Wald. Um ausgewiesene Bedürfnisse abdecken 
und konzentrieren zu können, sollen in geeigneten Gebieten intensivere Formen der 
Freizeitnutzung (zum Beispiel Bike-Trainingspisten, Waldspielplätze) zum Zweck der 
Naherholung ermöglicht werden.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Die gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald bezüglich Freizeit- und Erholungsnut-

zung werden gleichwertig zur Waldökonomie und Waldökologie berücksichtigt.

B.	� Freizeitnutzungen im Wald müssen grundsätzlich störungsarm sein. Intensivere 
Nutzungsformen sind auf geeignete Gebiete mit gezielten Lenkungsmassnahmen 
zu konzentrieren.

Planungsanweisung
1.	 Intensivere Formen der Freizeitnutzung
1.1	� Wo intensivere Formen der Freizeitnutzung zugelassen werden sollen, bezeichnen 

die Gemeinden zur Entlastung der übrigen Gebiete in der Nutzungsplanung regional 
abgestimmte Waldgebiete. In diesen Gebieten sind Einrichtungen in begrenztem Um-
fang zulässig, wenn keine Rodung notwendig ist, keine übergeordneten Interessen 
(zum Beispiel Wildtierkorridore, keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf 
die Nutzung der Umgebung) entgegensprechen, ein öffentliches Interesse nachge-
wiesen wird und eine Zustimmung gemäss Art. 22 RPG möglich ist. Diese überla-
gernde Waldnutzung wird befristet und muss rückführbar sein.

Freizeitwald Aargau, 
Umwelt Aargau Nr. 35, 
2007

waldentwicklungAARGAU, 
2007, Strategien 10 und 11
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Gesamtverkehr M 1.1
Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Die Verkehrspolitik ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kanton und Gemeinden. 
Der Bund legt Investitionsprogramme für Infrastrukturbauten von nationaler Bedeutung 
vor und definiert im Sachplan Verkehr die nationale Gesamtverkehrspolitik. In den Ag-
glomerationsprogrammen Verkehr und Siedlung legt der Kanton dem Bund ein Investi-
tionsprogramm für Verkehrsinfrastrukturen von regionaler Bedeutung vor, das mit der 
Siedlungsentwicklung abgestimmt ist.

Der Kanton und die Gemeinden ordnen das Verkehrs- und das Strassenwesen. Sie sorgen 
für eine volkswirtschaftlich möglichst günstige und umweltgerechte Verkehrsordnung. 
Der Kanton fördert zusammen mit den Gemeinden den öffentlichen Verkehr.

Der Kanton baut, unterhält und betreibt die Kantonsstrassen. Er kann insbesondere bei 
Innerortsstrecken Teilaufgaben an Gemeinden übertragen.

Der Kanton fördert zusammen mit den Gemeinden den öffentlichen Verkehr im Interesse 
einer nachhaltigen Umwelt-, Energie-, Wirtschafts- und Siedlungspolitik sowie einer guten 
Erschliessung aller Gebiete. Er soll ein ausreichendes Angebot gewährleisten.

In den Agglomerationen werden der motorisierte Individualverkehr, der öffentliche Ver-
kehr sowie der Langsamverkehr entsprechend ihrem Potenzial gleichwertig und raum-
verträglich entwickelt. Die Verkehrsträger ergänzen sich. Im ländlichen Raum wird ein 
Basisangebot des öffentlichen Verkehrs gesichert, und die kombinierte Mobilität wird 
mit guten Verbindungen zu den Agglomerationen gefördert.

Güter- und Personenverkehr sowie der regionale und überregionale Verkehr auf der 
Strasse und auf der Schiene müssen aufeinander abgestimmt werden. Dies erfordert 
eine gute Koordination der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in den Agglomeratio-
nen, neue innovative Massnahmen des Verkehrsmanagements sowie den Erhalt und 
Ausbau der Infrastruktur und des Verkehrsangebots. Eine gute Vernetzung mit den be-
nachbarten Kantonen und dem süddeutschen Raum ist dabei zentral. Der Regierungsrat 
will eine hohe Qualität der Erreichbarkeit sicherstellen, gleichzeitig aber die negativen 
Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch und Natur minimieren.

Die Entwicklungen im Verkehr werden mit der Entwicklung der Siedlungen, der Umwelt 
und der Wirtschaft unter Einhaltung der Grundsätze der Nachhaltigkeit koordiniert.

Der motorisierte Individualverkehr, die Angebote im öffentlichen Verkehr und im Lang-
samverkehr werden entsprechend ihrer verkehrlichen Wirkung kombiniert entwickelt.

§ 49 KV

§ 2 Abs. 1 StrG

§ 1 Abs. 2 ÖVG

RP, H 2.3

Entwicklungsleitbild 2009, 
S. 18

mobilitätAARGAU, 2006
Leitsatz I

Leitsatz II
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Durch lenkende und steuernde Massnahmen und Mobilitätsdienstleistungen werden 
die Verkehrsinfrastrukturen optimal genutzt, und die Nachfrage wird besser auf die ver-
schiedenen Verkehrsträger verteilt.

Herausforderung
Die Mobilitätsbedürfnisse nehmen laufend zu. Gründe sind die fortschreitende räumli-
che Trennung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeitaktivitäten, aber auch die 
zunehmende Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahl und der zunehmende Wohlstand. Auf 
den Hauptverkehrsachsen sowie in den Agglomerationen stösst die Kapazität der ein-
zelnen Verkehrsträger an Grenzen. Die nationalen Ost-West- und Nord-Süd-Hauptver-
bindungen des Personen- sowie des Güterverkehrs führen durch den Kanton Aargau. 
Dabei sind die Kapazitäten für den Regionalverkehr auf Strasse und Schiene zu erhalten 
und die Belastungen für Bevölkerung und Umwelt einzudämmen.

In den dicht besiedelten Gebieten wird der Bau neuer Infrastrukturen aufwändig und 
teuer. Gleichzeitig ist der Raum knapp und die finanziellen Mittel sind beschränkt. Daher 
gewinnen neben baulichen Massnahmen Lösungen zur Lenkung und Steuerung des 
Verkehrs an Bedeutung (Verkehrsmanagement), zum Beispiel mittels Telematik. Das Mo-
bilitätsmanagement unterstützt durch gezielte Beratung von Gemeinden und Unterneh-
men einen wesensgerechten Einsatz der Verkehrsmittel und ein nachhaltiges Verkehrs-
verhalten.

Stand / Übersicht
Basis der aargauischen Verkehrspolitik bilden die Gesamtverkehrsstrategie mobilität-
AARGAU, die Gesamtstrategie raumentwicklungAARGAU sowie die Vorgaben des Bun-
des. Die Umsetzung erfolgt als rollende Planung. 

Das Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr ist eine Gesamtplanung für den öffentli-
chen Verkehr im Kanton Aargau. Es gibt einen Überblick über die anstehenden Vorha-
ben in den Bereichen Angebot, Infrastruktur und Rollmaterial sowie die voraussichtliche 
finanzielle Entwicklung in einem Zeithorizont von zehn Jahren. Der Grosse Rat genehmigt 
periodisch das Mehrjahresprogramm zum öffentlichen Verkehr.

Neben dem Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr besteht ein verwaltungsinternes 
Mehrjahresprogramm Strassen.

Die Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung enthalten unter anderem Verkehrs-
massnahmen, die aus Sicht des Kantons vom Bund mitfinanziert werden sollen.

Abstimmungskategorien bei Verkehrsvorhaben:
– �Der Kategorie Festsetzung sind Bauvorhaben zugeordnet, die räumlich abgestimmt 

sind. Bei diesen Vorhaben ist ein Realisierungsauftrag des Grossen Rats vorhanden, 
oder er wird mit der Festsetzung im Richtplan beschlossen.

– �Der Kategorie Zwischenergebnis sind Trasseefreihaltungen zugewiesen, welche räum-
lich noch nicht abschliessend abgestimmt sind. Trasseefreihaltungen sind Optionen für 
mögliche Bauvorhaben. Sie können im Konfliktfall aufgrund einer Interessenabwägung 
mit einem Planungsmittel (Planungszone, kantonaler oder kommunaler Nutzungsplan) 
auch für die Grundeigentümer verbindlich freigehalten werden.

Leitsatz III

mobilitätAARGAU, 2006
raumentwicklungAARGAU, 
2006

Mehrjahresprogramm 
öffentlicher Verkehr, 2007

§ 12 Abs. 1 lit. b ÖVG

Art. 5 RPV

Stand: August 2017
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– �Projektideen, welche in ihrer räumlichen Auswirkung noch weitgehend unbestimmt 
sind, werden vom Regierungsrat in die Kategorie Vororientierung aufgenommen. Bei 
einem allfälligen Konflikt mit anderen Nutzungsabsichten entscheidet der Regierungs-
rat, ob er die Projektidee – bei Bedarf mit dem Planungsmittel der Planungszone – zu 
einer Freihaltung der Kategorie Zwischenergebnis weiterentwickeln und damit dem 
Grossen Rat zum Beschluss vorlegen will, oder ob die Idee nicht mehr im Richtplan 
geführt werden soll und die Vororientierung gestrichen wird.

Abstimmungskategorien bei Verkehrsvorhaben

Die Einträge in der Richtplan-Gesamtkarte sind je nach Planungsstand unterschiedlich 
zu interpretieren. Während Festsetzungen der Linienführung einer gut bearbeiteten Pro-
jektstudie oder sogar einem generellen Projekt entsprechen, symbolisiert die Darstellung 
bei den Zwischenergebnissen in der Regel erst eine Projektierungszone beziehungsweise 
eine grobe Linienführung und bei den Vororientierungen einen noch weitgehend unbe-
stimmten Planungskorridor.

Zur besseren Rückverfolgung und eindeutigen Identifizierung führt der Richtplantext im 
Sachbereich “Mobilität” auch die Nummern der Vorhaben gemäss Richtplan 1996.

Vororientierung

Aufzeigen von 
PROJEKTIDEEN

Entscheidungs-
gremium:
Regierungsrat

Zwischenergebnis

Räumlich konkre-
tisierte, aber noch 
nicht abschliessend 
abgestimmte
TRASSEE-
FREIHALTUNGEN

Entscheidungs-
gremium:
Grosser Rat

Festsetzung

Räumlich 
abgestimmte 
BAUVORHABEN

Entscheidungs-
gremium:
Grosser Rat
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� (...*)

B.	�� (...*)

C.	� Kanton und Bund setzen die vorhandenen finanziellen Mittel effizient ein. Bei Ent-
scheiden über Verkehrsinvestitionen wird eine gesamtverkehrliche Interessenab-
wägung vorgenommen. Betrieblich-organisatorische Massnahmen im Sinne der 
Optimierung der bestehenden Verkehrssysteme sowie die Kombination der ver-
schiedenen Verkehrsträger haben Priorität.

D.	� Der Ausbau der Verkehrsanlagen erfolgt koordiniert und mit der Siedlungsentwick-
lung abgestimmt.

	 Grundsätzlich werden:
	 – �der Verkehrsfluss beim Individualverkehr durch organisatorisch-betriebliche Mass-

nahmen unterstützt (Verkehrsmanagement),
	 – �Infrastrukturausbauten gezielt ausgebaut, um den Verkehrsfluss zu unterstützen, 

wie auch um die Funktionsfähigkeit des strassengebundenen öV sicherzustellen,
	 – �bei Infrastrukturbauten die Belastungen für Bevölkerung und Umwelt beschränkt 

sowie eine geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbilds, der Bodenfruchtbar-
keit und der Fruchtfolgeflächen angestrebt,

	 – �die Verkehrssicherheit durch betriebliche und bauliche Massnahmen erhöht,
	 – �der öffentliche Bahn- und Busverkehr nachfrageorientiert und nach betriebswirt-

schaftlichen Kriterien ausgebaut,
	 – �der Langsamverkehr konsequent weiter entwickelt,
	 – �die Umsteigeanlagen (Park+Ride, Bike+Ride, Kiss+Ride, Park+Pool) inklusive 

Zufahrten schnell ausgebaut,
	 – �Strassenräume siedlungsverträglich nach dem Koexistenzprinzip gestaltet,
	 – �in Gemeinden mit hohem Verkehrsaufkommen kommunale Gesamtpläne Verkehr 

nach § 54a BauG erstellt,
	 – �der wesensgerechte Einsatz der verschiedenen Verkehrsmittel durch Beratung 

gefördert (Mobilitätsmanagement).

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017
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Angebotsqualität 
des öffentlichen Verkehrs M 3.1
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Kanton fördert zusammen mit den Gemeinden den öffentlichen Verkehr im Interesse 
einer nachhaltigen Umwelt-, Energie-, Wirtschafts- und Siedlungspolitik sowie einer guten 
Erschliessung aller Gebiete. Er soll ein ausreichendes Angebot gewährleisten.

Planungen im öffentlichen Verkehr erfolgen immer im Zusammenspiel von Angebot, 
Rollmaterial und Infrastruktur. Die vorhandene Infrastruktur und das eingesetzte Rollma-
terial ermöglichen ein bestimmtes Angebot. Um Angebotsverbesserungen umzusetzen, 
kann das Anpassen der Infrastruktur (zum Beispiel eine zusätzliche Doppelspurinsel) 
und/oder anderes Rollmaterial (zum Beispiel mit schnellerer Beschleunigung) notwendig 
sein. Nur aus dieser sorgfältigen Abstimmung entsteht ein bedürfnisgerechtes, wirtschaft-
liches und damit auch finanzierbares öV-System. Ziel ist es, die Investitionen dort zu 
tätigen, wo das investierte Geld einen ausgewogenen und nachhaltigen Nutzen bringt.

Infrastrukturseitige Anpassungen haben meist langfristigen Charakter und binden grössere 
Mittel. Durch Investitionen in Infrastrukturen und Rollmaterial können optimierte, kosten-
günstige Angebotskonzepte umgesetzt und die jährlichen Abgeltungen minimiert werden. 
Die Abgeltungen für Angebote im öffentlichen Verkehr sind dabei stark von den Personal-
kosten geprägt, die den Hauptanteil an den Gesamtkosten ausmachen.

Neben den Angeboten im öffentlichen Verkehr übernimmt auch die Vernetzung der ver-
schiedenen Verkehrsträger eine wichtige Funktion. Durch Vernetzen können die ländli-
chen Räume an die gut mit dem öV erschlossenen Entwicklungsachsen angebunden 
werden. Die erwünschten Angebote zur Verbesserung der kombinierten Mobilität lösen 
Infrastrukturprojekte wie Anlagen für Park+Ride, Bike+Ride oder Kiss+Ride (Bringen 
und Abholen an der öV-Haltestelle) aus.

Die Gestaltung des Angebots und die Umsetzung von Infrastrukturvorhaben im öffent-
lichen Verkehr basierten in den letzten Jahren massgeblich auf der kantonalen Richtpla-
nung vom 17. Dezember 1996. Zahlreiche in der Richtplanung 1996 aufgezeigte Massnah-
men wurden umgesetzt. Wichtigster Meilenstein war die Einführung von Bahn 2000, 
1. Etappe im Dezember 2004.

Die Richtplanung ist Teil eines umfassenden Regelwerks zum öffentlichen Verkehr. 
Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der wichtigsten Instrumente auf der Ebene des 
Bundes und des Kantons Aargau.

§ 1 Abs. 2 ÖVG 

Mehrjahresprogramm öV, 
2007, S. 33



Instrumente Bund Inhalt
Verschiedene Spezialge-
setze regeln den öffentli-
chen Verkehr auf Schiene 
und Strasse:
Eisenbahngesetz, EBG Infrastrukturkonzession; Konzession und Netzzugang; 

Aufsicht; Planung, Bau und Betrieb; Zusammenarbeit 
zwischen den Bahnen; Finanzierung der Infrastruktur; 
Trennung von Verkehr und Infrastruktur

Bundesgesetz über die 
Schweizerischen Bundes-
bahnen, SBBG

Zweck und Unternehmungsgrundsätze; Leistungsver-
einbarung und Zahlungsrahmen; Organe und Verant-
wortlichkeit

Transportgesetz, TG Transportpflicht; Fahrpläne; Bedienung der Stationen; 
Tarife

Personenbeförderungs-
gesetz, PBG

Personenbeförderungsregal; Grundpflichten der Unter-
nehmen; Personentransportvertrag; bestelltes Verkehrs-
angebot

Bundesgesetz über die 
Lärmsanierung der Eisen-
bahnen

Massnahmen mit Prioritäten

Sachplan Verkehr Ziele der Infrastrukturpolitik, Rahmenbedingungen für 
Angebotskonzepte im öV, Anforderungen für Netze und 
Anlagen

Instrumente Kanton 
Aargau

Inhalt

Gesetz über den öffentli-
chen Verkehr (ÖVG)

Grundlagen und Ziele; Verkehrsbereiche und -massnah-
men; Finanzierung und Organisation

Dekret über die Beteili-
gung von Kanton und 
Gemeinden an den 
Kosten des öffentlichen 
Verkehrs (ÖVD)

Beteiligung der Gemeinden an den Abgeltungen des 
Kantons; Beteiligung des Kantons an den Sonderleis-
tungen

RP, H 2.3 Förderung des öffentlichen Verkehrs in den Agglomera-
tionen; Basisangebot öV und kombinierte Mobilität im 
ländlichen Raum

mobilitätAARGAU, 2006 Gesamtverkehrsstrategie; Hauptausrichtungen; Strate-
gien öffentlicher Verkehr und kombinierte Mobilität

Agglomerations-
programme Verkehr 
und Siedlung, 2007

Ziele und Massnahmen zur Abstimmung von Siedlung 
und Verkehr in den Agglomerationen; Grundlage für die 
Geltendmachung von Bundesbeiträgen aus dem Infra-
strukturfonds

Mehrjahresprogramm öV, 
2007

Mittelfristige Gesamtplanung für den öV; Ziele und Ent-
wicklungen; Kosten und Finanzierung

Herausforderung
Das SBB-Netz hat an einigen Stellen die Kapazitätsgrenzen erreicht. Hauptengpässe 
sind die Heitersberglinie, die Juraquerung (Bözberglinie) und der Streckenabschnitt 
Aarau–Däniken. In Einzelfällen hat dies bereits zur Verdrängung des Regionalverkehrs 
geführt. Zusätzliche Fernverkehrs- und Regionalzüge sind auf dem Hauptstrecken-
netz in Ost-West- und Nord-Süd-Richtung nur noch beschränkt und in Konkurrenz 
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zum Güterverkehr möglich. Überdies besteht in folgenden Bereichen des öffentlichen 
Verkehrs Handlungsbedarf:
– �wegen starker Fahrplanvernetzung können nicht sämtliche Anschlüsse sichergestellt 

werden,
– �eingeschränkte Fahrplangestaltungsmöglichkeiten, insbesondere auf Einspurstrecken,
– �Gefahr der Umlagerung des Regionalverkehrs von der Schiene auf die Strasse wegen 

fehlender Schienenkapazitäten (hohe Belastung durch nationalen und internationalen 
Personen- und Güterverkehr),

– �Behinderung des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs durch Überlastung der 
Strassen und Stau,

– �Fahrgastinformation und Anschlusssicherung entsprechen nicht den aktuellen Be-
dürfnissen der Kunden (erfordert den Einsatz von neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien),

– �hoher Finanzbedarf für Angebotsbestellungen (Abgeltung ungedeckter Betriebskosten) 
und für Infrastrukturausbauten,

– �Lärmprobleme wegen Einsatz von nicht lärmsaniertem Rollmaterial.

Stand / Übersicht
Die Entwicklung der Schieneninfrastruktur und des Bahnangebots im Kanton Aargau 
wird massgebend von übergeordneten Vorhaben des Bundes und der SBB geprägt:
– �NEAT: Ende 2007 wurde der Lötschberg-Basistunnel in Betrieb genommen. Die Fahr-

zeiten aus dem Kanton Aargau ins Wallis wurden dadurch massiv verkürzt. Die Eröff-
nung des Gotthard-Basistunnels ist für 2016/2017 geplant.

– �Anschluss der Schweiz an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz: Für den Aar-
gau ist insbesondere der Anschluss an den TGV Rhin-Rhône via Basel von Interesse.

– �Güterverkehr: Der internationale Güterverkehr soll auf Grundlage eines neuen Güter-
verkehrsverlagerungsgesetzes (GVVG) vermehrt auf die Schiene verlegt werden. Das 
Erreichen dieses Ziels darf aber nicht zur Verdrängung des Personenverkehrs und zu 
vermehrter Lärmbelastung führen.

– �ZEB: Der Bundesrat legte dem Parlament mit der Botschaft zur Gesamtschau FinöV 
(vom 17. Oktober 2007) das Konzept “Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur 
(ZEB)” vor. Darin ist ein Kernangebot definiert, welches Investitionen von 5,4 Mia. 
Franken erfordert. Folgende für den Kanton Aargau wichtigen Infrastrukturvorhaben 
sind im Kernangebot enthalten: Neubaustrecke Chestenberg zwischen Rupperswil 
und dem Portal des Heitersbergtunnels bei Mellingen (Verzweigungsbauwerk Grue-
met), Eppenbergtunnel zwischen Däniken und Schönenwerd sowie Zufahrten und 
Überwerfungsbauwerke im Raum Olten. Die für den Aargau ebenfalls sehr wichtigen 
Grossprojekte neuer Juradurchstich (Wisenberg) und zweiter Heitersbergtunnel hat 
der Bundesrat aufgrund von finanziellen Vorgaben nicht in ZEB aufgenommen. Ende 
März 2010 hat das Bundesamt für Verkehr über den Stand des Projekts Bahn 2030 
orientiert. In der teureren Variante (21 Mia. Franken) ist nun auch der zweite Heitersberg-
tunnel enthalten, der seit der Abstimmung über Bahn 2000 geforderte dritte Juradurch-
stich fehlt nach wie vor.

– �Durchmesserlinie (DML) Zürich: Die Kapazität des Bahnhofs Zürich ist mitbestimmend 
für das Angebot im Kanton Aargau. Der Kanton Aargau hat grosses Interesse an der 
raschen Realisierung der DML. Sie soll 2016 in Betrieb gehen.

Der Grosse Rat hat mit dem Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr eine wichtige 
Planungsgrundlage auf kantonaler Ebene geschaffen. Im Richtplan werden die raumre-
levanten Elemente dieses Programms festgelegt.

GVVG

Art. 4 – 6 ZEBG

Art. 1 Bundesbeschluss 
über den Gesamtkredit für 
die zukünftige Entwicklung 
der Bahninfrastruktur

Mehrjahresprogramm öV, 
2007
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Die öV-Güteklasse zur Beurteilung eines Standorts wird weiterhin nach der für die 
Parkierung nicht mehr gültigen VSS-Richtlinie SN 640 290 wie folgt ermittelt1:

Haltestellenkategorie

Art des Verkehrsmittels
Verkehrsgruppe A Verkehrsgruppe B

Kursintervall Bahnknoten Bahnlinie Regionalbus kleiner Ortsbus
 05 Min. I I II III

> 05 – 10 Min. I II III IV
> 10 – 20 Min. II III IV V
> 20 – 40 Min. III IV V V
> 40 – 60 Min. IV V V –

Die Verkehrsmittelarten werden für die Ermittlung des durchschnittlichen Kursinter-
valls zu den zwei Gruppen A und B zusammengefasst. Innerhalb der gleichen Gruppen 
müssen für die Intervallberechnung alle Verkehrsmittel zusammen berücksichtigt wer-
den. Als Kursintervall gilt der durchschnittliche Abstand zwischen den Ankünften bezie-
hungsweise Abfahrten (pro Linie jeweils in der Hauptlastrichtung) aller Verkehrsmittel 
der gleichen Gruppe zwischen 06.00 und 20.00 Uhr (Montag bis Freitag). Verdichtungen 
in den Hauptverkehrszeiten werden anteilgemäss berücksichtigt, analog ist bei Linien-
überlagerungen vorzugehen. In reinen Arbeitsplatzgebieten mit stark verdichtetem An-
gebot während den “Pendlerzeiten” ist das durchschnittliche Kursintervall von 06.00 bis 
8.30 und 16.00 bis 18.30 Uhr anzuwenden (Montag bis Freitag).

Haltestellen-
kategorie

Erreichbarkeit der Haltestellen
 300 m > 300 – 500 m > 500 – 750 m > 750 – 1’000 m

I Klasse A Klasse A Klasse B Klasse C
II Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
III Klasse B Klasse C Klasse D
IV Klasse C Klasse D
V Klasse D

Ausgehend von den Haltestellenkategorien I bis V kann das Baugebiet abhängig von 
der Erreichbarkeit der Haltestellen für Fussgänger in Erschliessungsgüteklassen einge-
teilt werden. Die in der Tabelle aufgeführten Distanzen (Luftlinie) berücksichtigen mittlere 
Umwegfaktoren von 20 bis 30 %. Bei besonderen Umständen (zum Beispiel schwierige 
Topografie, grössere Höhendifferenzen) wird die nächsttiefere Klasse gewählt oder die 
Fusswegdistanz entsprechend vergrössert.

Planungsgrundsatz F

1 �Die Anzahl Pflichtparkfelder errechnet sich auf Basis der VSS-Richtlinie SN 640 281. 
Diese hat die VSS-Richtlinie SN 640 290 ersetzt.
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Für das Bahn- und Busnetz des Kantons werden unterschiedliche Angebotsstufen 

festgesetzt:
	 – �Angebotsstufe B Basisangebot,
	 – �Angebotsstufe S Stundentakt als Regelfall,
	 – �Angebotsstufe H ½-Stunden-Takt als Regelfall,
	 – �Angebotsstufe V ¼-Stunden-Takt oder 20-Minuten-Takt als Regelfall.

B.	� Der Kanton stellt im Regelfall in jeder Ortschaft mit der Angebotsstufe B eine Er-
schliessung mit 8 bis 12 Kurspaaren auf einer Linie bereit. Sind Nachfrage und Kos-
tendeckung ungenügend, kann der Kanton das Angebot durch unkonventionelle 
Betriebsformen ersetzen. Die Fahrpläne sind bedarfsbezogen auszugestalten.

C.	� Der Kanton kann in den Angebotsstufen S, H und V Fahrplanverdichtungen aus 
Gründen der Nachfrage, des betrieblichen Ablaufs oder der Gewährung von An-
schlüssen an übergeordnete Verkehrsmittel anbieten. Bei mangelnder Nachfrage 
kann er das Angebot auf allen vier Angebotsstufen reduzieren.

D.	� Der Kanton bietet Abendangebote an, soweit diese eine genügende Nachfrage auf-
weisen. Er bestellt auch ein nachfrageorientiertes Nachtangebot, welches primär an 
den Wochenenden angeboten wird.

E.	� Gemeinden und andere öffentliche und private Institutionen können weitere Ange-
bote wie zusätzliche Spätkurse, Einschaltkurse ausserhalb des Taktsystems und 
spezielle Angebote für die Bedürfnisse von Schulen bestellen. Diese Angebote gelten 
als Sonderleistungen gemäss Gesetz über den öffentlichen Verkehr.

F.	� Die Qualität der öV-Erschliessung an einem bestimmten Standort wird als öV-Güte-
klasse bezeichnet. Sie ergibt sich aus der Art des Verkehrsmittels, dem Kursintervall 
und dem Abstand des Standorts zur Haltestelle.

G.	� Der Kanton überprüft im Rahmen des Bestellverfahrens die bestehenden Angebote 
im Regionalzugs- und Busnetz linienbezogen auf die Kriterien Nachfrage und Kosten-
deckung und passt das Angebot an.

H.	� Der Kanton überprüft die Nachfrage für zusätzliche Buslinien, welche die Querver-
bindungen der Täler sicherstellen.
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Personenfernverkehr M 3.2
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Betrieb von Fern- und Güterverkehr gehört in den marktwirtschaftlichen Bereich 
und ist von den Unternehmen kostendeckend zu führen.

Der Aargau hält die Einbindung seiner Zentren in das nationale Schienennetz mit Anbin-
dung an die europäischen Netze und internationalen Flughäfen auf einem hohen Stand.

Herausforderung
Gemäss heutiger Kompetenzregelung sind die SBB alleinige Verantwortliche für den 
IC- und Schnellzugsverkehr. Wenn frühzeitig auf neue Konzeptideen der SBB Einfluss 
genommen wird, können positive Entwicklungen für die Aargauer Städte und Regionen 
erwirkt werden. Durch eine bestmögliche Fahrplanlage des Fernverkehrs können gute 
Voraussetzungen für die Anschlüsse des Regionalverkehrs angeboten werden.

Der Kanton Aargau muss darauf hinwirken, dass das heute gut vernetzte Angebot mit 
den nächsten grossen Angebotsschritten im Mittelland (ZEB und Bahn 2030) weiterhin 
funktioniert und weiter verbessert wird. Die geplanten Ausbauten bis 2030 mit dem 
Vierspurausbau Aarau–Olten, der Neubaustrecke Chestenberg sowie dem 2. Heitersberg-
tunnel sollen für den Aargau einen grösstmöglichen Nutzen bringen.

Stand / Übersicht
Seit der Einführung von Bahn 2000 1. Etappe besteht im Aargau ein aufeinander abge-
stimmtes Netz im Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene. Die Kernstädte sind mit 
den umliegenden ausserkantonalen Zentren häufig direkt und im Halbstundentakt mit-
einander verbunden. Auch die wichtigen Verbindungen innerhalb des Kantons weisen 
häufig mehrere, stabile Verbindungen pro Stunde auf.

mobilitätAARGAU, 2006, 
S. 55

RP, H 4.4

Mehrjahresprogramm öV, 
2007, S. 35 – 36

Stand: August 2017



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze allgemein
A.	� (...*)

B.	� (...*)

C.	� Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs ist durch eine optimale örtliche und zeitliche 
Verknüpfung des Schnellzugs-, Regionalzugs- und Busverkehrs weiter zu entwickeln.

	� Die Abstimmung zwischen den Fernverkehrszügen und den Regionalzügen hat in 
zwei Bereichen zu erfolgen:

	 – �optimale Verknüpfung des Zubringerverkehrs mit den Fernverkehrszügen, die auf 
den Hauptachsen im Mittelland verkehren,

	 – �optimale Verbindungen zwischen den Kernstädten mit ergänzenden Regional-
zugsläufen parallel zum nationalen Schnellzugsangebot.

D.	� (...*)

E.	� Der Kanton Aargau verlangt vom Bund bis 2030 die Realisierung der folgenden über-
geordneten Infrastrukturvorhaben:

	 – �Eppenbergtunnel, 
	 – �Neubaustrecke Chestenberg (Rupperswil bis Mellingen-Gruemet),
	 – �Entflechtungsbauwerke in den Knoten Olten und Basel,
	 – �Verbindungslinie Brunegg – Mägenwil,
	 – �Heitersbergtunnel II,
	 – �2. Juradurchstich (Wisenbergtunnel).

F.	� Sofern die optimale Anbindung der aargauischen Kernstädte an den Hochgeschwin-
digkeitsverkehr in Basel, Bern und Zürich mittels Fernverkehrsverbindungen nicht 
gelingt, ist ein eigener HGV-Halt zu verlangen.

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017

Planungsgrundsätze gegenüber dem nationalen Verkehr
G.	� Die Aargauer Kernstädte sollen von Direktverbindungen in folgende Landesteile 

profitieren können:
	 – �direkte Züge via neuem Durchgangsbahnhof Zürich nach Zürich-Flughafen und in 

die Ostschweiz,
	 – �direkte Züge in die Westschweiz (via Bern beziehungsweise via Biel) und ins Berner 

Oberland,
	 – �direkte Züge ins Bündnerland,
	 – �direkte Züge zwischen dem Aargau und den IR-Haltepunkten in den Kantonen 

Basel-Landschaft (Liestal, Sissach), Bern (Langenthal, Burgdorf), Luzern (Sursee) 
und Solothurn (Oensingen, Solothurn, Grenchen),

	 – �direkte Züge nach Basel und Bern.

H.	� (...*)	 

I.	� (...*)	

J.	� (...*)	

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017
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Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Eisenbahnvorhaben: Festsetzung
1.1	� An der Weiterbearbeitung der nationalen Ausbau- und Ergänzungsprojekte besteht 

ein kantonales Interesse. Folgende Vorhaben werden festgesetzt:

Gemeinden(n) Vorhaben Nr. Planquadrat
keine

2.	 Eisenbahnvorhaben: Zwischenergebnis
2.1	� An der Trasseefreihaltung für allfällige spätere Ergänzungen des Schienennetzes 

besteht ein kantonales Interesse. Folgende Vorhaben werden als Zwischenergebnis 
aufgenommen:

Gemeinde(n) Vorhaben Nr. Planquadrat
Heitersbergtunnel II1 14 I5 – J5
Juradurchstich Wisenberg 12 A4 – D6
Neubaustrecke Chestenberg (2 Varianten)1 13 G5 – I5
Vierspurausbau Däniken–Aarau (Eppenberg-
tunnel, Kantonsgebiet Solothurn) mit zusätzli-
chem Wendegleis westlich von Aarau

20 E6

	 1 �(...*)

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017

3.	 Eisenbahnvorhaben: Vororientierung
3.1	� Die nachstehenden Projektideen werden für allfällige spätere Ergänzungen des 

Schienennetzes als Vororientierung aufgenommen:

Gemeinde(n) Vorhaben Nr. Planquadrat
keine

Richtplan-Gesamtkarte

Richtplan-Gesamtkarte

Richtplan-Gesamtkarte
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Busverkehr M 3.4
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Bund regelt den Betrieb und die Finanzierung von Buslinien. Der Kanton leistet an 
konzessionierte Transportunternehmen (Regional- und Ortsverkehr) Abgeltungen im 
Ausmass der anerkannten ungedeckten Kosten. Die Abgeltungen des Kantons werden 
zu 60 % vom Kanton und zu 40 % von den Gemeinden getragen.

Herausforderung
Der strassengebundene öffentliche Verkehr wird durch Staus behindert. Die Zuverlässig-
keit ist durch Busspuren, Bevorzugung an Lichtsignalanlagen oder Zuflusssteuerungen 
zu erhöhen. 

Der Busverkehr wird auf die Angebotsentwicklung der Bahn abgestimmt.

Auf nachfragestarken Buslinien wird das Angebot am Abend, in der Nacht und am Wo-
chenende weiter verbessert.

In den ländlichen Entwicklungsräumen stehen die Mobilitätsvorsorge und das Weiter-
entwickeln von alternativen Erschliessungslösungen im Vordergrund.

Das Busnetz in den Kernstädten, urbanen Räumen, entlang der ländlichen Entwicklungs-
korridore und im ländlichen Entwicklungsgebiet muss trotz des gegenwärtig guten Aus-
baustandards laufend den Nachfragebedürfnissen und den Konzepten im Schienenverkehr 
angepasst werden. Aufgrund der Siedlungsentwicklung und der wachsenden Mobilität 
steigen die Ansprüche an einen leistungsfähigen und zuverlässigen Zubringerverkehr in 
die aargauischen Zentren und auf die wichtigen Bahnachsen in den Entwicklungskorridoren.

Anpassungen im Busnetz werden meistens den aktuellen Bedürfnissen entsprechend 
und relativ kurzfristig vorgenommen. 

Stand / Übersicht
Das Busangebot wurde in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Dabei musste das 
Angebot beim Busverkehr vor allem auf die veränderten Bahnangebote im Zusammenhang 
mit Bahn 2000 1. Etappe abgestimmt werden, damit ein attraktives öV-Gesamtangebot 
auch benutzt wird. In vielen Gebieten überarbeitete der Kanton gemeinsam mit den Trans-
portunternehmen und den Gemeinden das seit Jahren historisch gewachsene Angebot. 
Auf den 12. Dezember 2004 konnte vor allem in dicht besiedelten Räumen und entlang 
wichtiger Verbindungsachsen die Attraktivität der Buslinien durch Angebotsverdichtung 
und bessere Anschlüsse auf die übergeordneten Bahnverbindungen gesteigert werden.

RP, M 3.1 Ausgangslage
§ 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 
ÖVG

RP, H 2.3

Mehrjahresprogramm öV, 
2007, S. 41 – 42



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze für das Angebot
A.	� Das Busnetz nimmt die Entwicklungen im Siedlungsgebiet auf und wird auf die 

Schwerpunkte Wohnen, Arbeiten / Schule und Freizeit / Tourismus sowie auf Einrich-
tungen mit hohem Publikumsverkehr wie Einkaufszentren ausgerichtet.

B.	� Die Anschlüsse vom Busnetz auf das übergeordnete Schienennetz sind sicherzu-
stellen.

C.	� Das Busangebot wird gezielt und nachfragebezogen verdichtet.

D.	� Die Abendangebote nach 20.00 Uhr und die Nachtangebote in den Nächten Freitag / 
Samstag und Samstag / Sonntag werden schrittweise weiter entwickelt.

E.	� Die Buslinien im Aargau werden in drei Funktionskategorien unterteilt:
	 – �Buslinien mit regionaler Erschliessungsfunktion,
	 – �Buslinien in aargauischen Kernstädten und urbanen Entwicklungsräumen,
	 – �Buslinien mit überregionaler Verbindungsfunktion.

F.	� Die Zuteilung der einzelnen Buslinien zu einer Funktionskategorie wird gemäss 
Richtplan-Teilkarte M 3.4 vorgenommen und dient als Beurteilungsgrundlage für 
das Bestellverfahren.

G.	� Die Zuordnung der Angebotsstufen S, H und V zu den überregionalen Buslinien und 
zu den Kernstädten sowie urbanen Räumen dient als Beurteilungsgrundlage für das 
Bestellverfahren.

H.	� Die Angebotsstufen für die regionalen Buslinien werden je nach Potenzial, Nachfra-
ge und Beziehungen zu den übergeordneten Entwicklungs- und Optimierungskorri-
doren im Regionalzugsverkehr im Rahmen der Bestellverfahren festgelegt.

I.	� Der Kanton bezieht die Regionalplanungsverbände beziehungsweise ihre Gemein-
den in die weitere Bearbeitung von Bus-Angebotskonzepten und in das Bestellver-
fahren ein.

Richtplan-Teilkarte M 3.4
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Planungsgrundsätze für die Infrastruktur
J.	� Das Haltestellennetz ist entsprechend der Siedlungsentwicklung zu erweitern. 

Neue Haltestellen sind insbesondere bei neuen Wohnüberbauungen, Arbeitsplatz-
schwerpunkten und publikumsintensiven Einrichtungen zu erstellen. Wo sinnvoll 
und möglich, sind auch P+P- und P+R-Plätze zu erschliessen.

K.	� Die öV-Erschliessung ist im Rahmen der Nutzungsplanung sicherzustellen.

L.	� Die Zuverlässigkeit des Busverkehrs und die Beförderungsgeschwindigkeit zur Si-
cherung der Anschlüsse beziehungsweise zur Optimierung der Busumläufe sind 
durch geeignete Massnahmen zu steigern, wie Bevorzugung an Lichtsignalanlagen, 
Busspuren oder Busschleusen.

M.	� Die Infrastruktur zur Verknüpfung von Bus-Bahn, wie Zugänge und Umsteigeanla-
gen, ist zu einer durchgängigen Transportkette auszubauen.

N.	� Das Haltestellennetz ist behindertengerecht zu gestalten, mittels:
	 – �Massnahmen im Rahmen von Unterhaltsarbeiten, Neu- oder Ausbauprojekten,
	 – �zusätzlichen Massnahmen im Rahmen des Umsetzungsprogramms zum Behin-

dertengleichstellungsgesetz.
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Richtplan-Teilkarte M 3.4 Busverkehr

Ausgangs- 
lage

Richtplan- 
aussage 

Busverkehr mit regionaler Erschliessungsfunktion mindestens Basisangebot
je nach örtlicher Situation Stunden- (S), ½-Stunden- (H) oder ¼-Stunden-Takt (V)

Busverkehr in aargauischen Kernstädten und urbanen Entwicklungsräumen mit 
mindestens 15-Minuten-Takt als Regelfall (V)
mindestens 30-Minuten-Takt als Regelfall (H)

Busverkehr mit überregionaler Verbindungsfunktion
Stundenakt als Regelfall
½-Stunden-Takt als Regelfall
¼-Stunden-Takt als Regelfall
Buslinien
Schienennetz
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Kombinierte Mobilität M 5.1

� Richtplan Kanton Aargau    M 5.1  | 

Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Bund sorgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben im Bereich Schiene und Strasse mit 
geeigneten Massnahmen dafür, dass der Langsamverkehr optimal in die Transportketten 
eingegliedert wird, Trennwirkungen beim Langsamverkehr beseitigt werden sowie die 
Verkehrssicherheit, insbesondere an den Schnittstellen zum lokalen Netz, erhöht wird.

Kanton und Gemeinden sorgen für eine volkswirtschaftlich möglichst günstige und um-
weltgerechte Verkehrsordnung.

Zu Lasten der Strassenrechnung gehen Beiträge an Umsteigeinfrastrukturen, die den 
Wechsel vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr begünstigen. Sie bemes-
sen sich nach dem Nutzen zur Entlastung der Kantonsstrassen.

Der Kanton kann Beiträge an Umsteigeinfrastrukturen ausrichten, die den Wechsel vom 
Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr begünstigen. Die Beiträge bemessen sich 
nach dem Nutzen, den die Anlagen für den öffentlichen Verkehr darstellen.

Im ländlichen Raum wird ein Basisangebot des öffentlichen Verkehrs gesichert und die 
kombinierte Mobilität mit guten Verbindungen zu den Agglomerationen gefördert.

Der motorisierte Individualverkehr, die Angebote im öffentlichen und im Langsamver-
kehr werden entsprechend ihrer verkehrlichen Wirkung kombiniert entwickelt. 

Die einzelnen Verkehrsträger werden zur optimalen Nutzung ihrer Vorteile kantonsweit 
vernetzt. Das Angebot der kombinierten Mobilität wird durch bauliche und betriebliche 
Massnahmen ausgeweitet.

Die wesensgerechte Kombination der Verkehrsmittel nutzt die Vorteile der einzelnen 
Verkehrsträger und erhöht die Flexibilität der Verkehrsteilnehmenden. Das Vernetzen 
der Verkehrsmittel ist ein wichtiges Element zur Optimierung des Gesamtverkehrsan-
gebots. Durch das Verlagern und Zusammenlegen von Fahrten wird die Strasseninf-
rastruktur entlastet. Infrastrukturen wie Park+Ride (P+R) und Bike+Ride (B+R) sollen 
das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr attraktiv machen. Park+Pool-Anlagen (P+P) 
ermöglichen das “Zusammenlegen” von Fahrten mit dem Auto. Sie helfen mit, die 
Agglomerationsräume in Hauptverkehrszeiten vom Individualverkehr zu entlasten.

Sachplan Verkehr, Teil Pro-
gramm, 2006, 
Entwicklungsstrategie 
S5.2

§ 49 Abs. 2 KV

§ 7 lit. b 3. StrG

§ 2 Abs. 3 ÖVG

RP, H 2.3

mobilitätAARGAU, Haupt-
ausrichtung II und S. 58 f.

Agglomerationsprogramme 
Verkehr und Siedlung



Herausforderung
Verschiedene Anlagen im Kanton für Park+Ride, Bike+Ride sowie Park+Pool sind zeit-
weise überlastet. Bei einigen Anlagen sind Signalisation, Auffindbarkeit, Sicherheit oder 
Unterhalt noch zu verbessern. An einigen Standorten fehlt eine Umsteige-Anlage, ob-
wohl ein Bedarf vorhanden ist.

Stand / Übersicht
Die Transportunternehmen und Gemeinden haben in den letzten Jahren an den meisten 
Aargauer Bahnstationen Park+Ride-Anlagen (79 bis 2010) erstellt. Die Grösse und die 
Auslastung variieren stark. Diese Anlagen sind sowohl mit Auto- wie auch Velopark-
plätzen ausgestattet. Kurzzeitparkplätze (Kiss+Ride) bestehen in den grösseren Orten. 
Einige P+R-Anlagen an Bushaltestellen sind in Planung.

Der Kanton Aargau hat ein Umsetzungskonzept für P+R-Anlagen erstellt. Eine Prioritäten-
liste zum weiteren Ausbau ist in Erarbeitung.

An Autobahnanschlüssen bestehen heute im Aargau acht Park+Pool-Anlagen. Es be-
steht eine Nachfrage nach Vergrösserung bestehender Anlagen sowie nach zusätzlichen 
Standorten.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Der Kanton fördert die Erstellung von Umsteigeinfrastrukturen zwischen den Ver-

kehrsträgern.

B.	� Der Kanton sorgt zusammen mit Gemeinden und Transportunternehmungen da-
für, dass an geeigneten Bahn- und Bushaltestellen Park+Ride- (Langzeit) sowie 
Kiss+Ride-Plätze (Kurzzeit) zur Verfügung stehen. Die Anzahl Parkfelder ist aufgrund 
der Nachfrage und der Platzverhältnisse festzulegen. Anlagen ab 80 Parkfeldern sind 
in mehrgeschossiger Bauweise auszuführen. Die P+R-Anlagen sind vor allem de-
zentral an Haltestellen mit guten öV-Verbindungen in die Agglomerationen im Kan-
ton anzulegen.

C.	� Der Kanton fördert die Erstellung von Park+Pool-Plätzen an den Nationalstrassenan-
schlüssen und bei Bedarf an stark genutzten Kantonsstrassen. Die Anzahl Parkfelder 
ist aufgrund der Nachfrage und der Platzverhältnisse festzulegen.

D.	� Zur Förderung des Umsteigens zwischen Radverkehr und öV werden die Veloab-
stellanlagen (Bike+Ride) bedarfsgerecht ausgebaut und deren Zugänge direkt, sicher 
und hindernisfrei gestaltet.

E.	� Gemeinden und Unternehmen sollen an geeigneten Standorten Parkplätze für 
Car-Sharing zur Verfügung stellen. 

F.	� Für Elektrofahrzeuge sind Ladestationen vorzusehen.

Richtplan-Teilkarte
M 5.1 I

Richtplan-Teilkarte
M 5.1 II
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Richtplan-Teilkarte M 5.1 Kombinierte Mobilität I: Park+Ride (P+R)

Ausgangs- 
lage

Richtplan- 
aussage 

Kombinierte Mobilität: Park+Ride (P+R)

Achsen mit P+R-Anlagen

bestehende P+R-Anlage

Bahnstation

Schienennetz

Siedlungsgebiet
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Richtplan-Teilkarte M 5.1 Kombinierte Mobilität II: Park+Pool (P+P)

Ausgangs- 
lage

Richtplan- 
aussage 

Kombinierte Mobilität: Park+Pool (P+P)

Achsen mit P+P-Anlagen

bestehende P+P-Anlage

Nationalstrassenanschlüsse Kanton Aargau 

Nationalstrasse

Siedlungsgebiet
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Güterverkehr auf Schiene und Strasse M 6.1
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Alpenschutzartikel der Schweizerischen Bundesverfassung verlangt, dass der Gü-
terverkehr von Grenze zu Grenze auf den Schienen durch die Schweiz geführt wird. Dies 
soll mit Hilfe von Trasseeverbilligungen, der LSVA und der NEAT erreicht werden.

Im Sachplan Verkehr sieht der Bund als Transportmittel für den internationalen Transit-
güterverkehr, den alpenquerenden Güterschwerverkehr und den Gütertransport über 
längere Strecken die Bahn und den kombinierten Verkehr vor. Die Strasse soll die 
Funktionen des Gütertransports auf kurze und mittlere Distanzen sowie der Anliefe-
rung erfüllen. 

Um die Synergien zwischen den Verkehrsmitteln auszuschöpfen, koordiniert der Bund 
seine Planungen untereinander und mit denjenigen der Kantone. Er: 
– �legt seine Absichten in Bezug auf die Förderung des kombinierten Güterverkehrs 

konzeptionell dar,
– �sucht in Korridoren und Knotenpunkten mit starken Interaktionen zwischen den Ver-

kehrsträgern nach verkehrsträgerübergreifenden Lösungen,
– �vermeidet den gleichzeitigen Ausbau von parallel verlaufenden Verkehrsträgern mit 

gleichen Funktionen und den Ausbau der Netze ohne ausgewiesene Nachfrage.

Mit dem bilateralen Landverkehrsabkommen Schweiz-EU von 1999 wurden einige Punkte 
im Güterverkehr geregelt. So wurde die 28-t-Limite im Strassengüterverkehr aufgehoben. 
Seither dürfen auch 40 Tonnen schwere Lastwagen durch die Schweiz fahren. Gleich-
zeitig (ab 2001) wurde die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) auf den 
Schweizer Strassen eingeführt. 

Die Kantone sorgen, soweit dies möglich und verhältnismässig ist, durch Massnahmen 
der Raumplanung dafür, dass die Industrie- und Gewerbezonen mit Anschlussgleisen 
erschlossen werden.

Bei intensivem Güterverkehr kann ein Bahnanschluss verlangt werden.

Der Kanton hat nur sehr beschränkte Möglichkeiten zur Steuerung und Beeinflussung 
des Güterverkehrs.

Verschiedene aargauische Kantons- und Gemeindestrassen sind Bestandteile des Netzes 
der Versorgungsrouten für Ausnahmetransporte. Der Kanton überprüft die Versorgungs-
routen periodisch. Der Kanton hat ein hohes Interesse an der Versorgung, der Produktion 
und der Verteilung von hochwertigen Gütern im Aargau wie auch an deren Importen 
beziehungsweise Exporten. Für die Transporte von unteilbaren Lasten, das heisst für 

Art. 84 – 85 BV
GVVG
AtraG

Sachplan Verkehr, Teil 
Programm, 2006, Entwick-
lungsstrategien S 1.2 und 
S 1.5, S. 16

Bilaterales Landverkehrs-
abkommen Schweiz-EU, 
1999

Art. 5 Abs. 1 AnG

§ 32 Abs. 2 BauG

Stand: August 2017



seltene Transporte mit Übermassen und Übergewichten, ist die Bereitstellung von Ver-
sorgungsrouten unerlässlich. Diese Routen weisen teilweise noch Hindernisse auf (lichte 
Höhe, Breite, Gewichtsbeschränkungen).

Herausforderung
Der Schienen-Güterverkehr beansprucht in der Schweiz dasselbe Infrastrukturnetz 
wie der Personenfern- und der Regionalverkehr. Aufgrund der in allen drei Bereichen 
wachsenden Nachfrage sind die Schienenkapazitäten im Kanton Aargau auf einzelnen 
Streckenteilen vollständig ausgelastet. Die aargauischen Bahnstrecken der SBB werden 
sowohl durch den Nord-Süd- als auch den Ost-West-Güterverkehr und den Zulauf zum 
Rangierbahnhof Limmattal stark belastet. In Kombination mit dem nationalen Personen-
fernverkehr erreichen die Jurastrecken, die Strecken im Freiamt sowie Strecken im Drei-
eck Olten / Aarau–Brugg / Baden–Lenzburg die Kapazitätsgrenze. Es besteht die Gefahr, 
dass der Regionalzugsverkehr von den Schienen verdrängt wird.

Aufgrund der fehlenden Finanzmittel sind die Ausbauten auf den nördlichen NEAT-
Zulaufstrecken, so beispielsweise der dritte Juradurchstich (Wisenbergtunnel) zwischen 
Liestal und Olten, in Verzug. Seine Finanzierung ist auch im Rahmen der Ausbauplanungen 
Bahn 2030 noch nicht in Aussicht.

Beim Bahnlärm ist der Güterverkehr der Hauptverursacher. Die Lärmsanierung des 
Schweizer Rollmaterials wird durch den Bund mitfinanziert. Das Terminprogramm des 
BAV sieht eine Sanierung der Güterwagen bis Ende 2015 vor. Die Möglichkeiten zur 
Einflussnahme auf die Sanierung ausländischen Rollmaterials, das etwa 75 % der in den 
Transitgüterzügen eingestellten Wagen ausmacht, sind gering. Um eine deutlich spür-
bare Entlastung (im Bereich von 10 dB[A]) zu erreichen, müssten beinahe alle Fahrzeuge 
lärmsaniert sein. Die Lärmsanierung ausländischer Güterwagen ist auf dem Gesetzes-
weg jedoch nicht durchsetzbar. Als möglicher Weg bietet sich eine stärkere Differen-
zierung der Trasseepreise für “lautes” respektive “leises” Rollmaterial an. Damit wird 
ein finanzieller Anreiz zur Lärmsanierung geschaffen. Der Kanton Aargau fordert eine 
solche im Rahmen der Revision der Eisenbahn-Netzzugangsverordnung. Der Spielraum 
für zusätzliche kantonale Massnahmen, die über die vom Bund bereits umgesetzten 
oder geplanten Massnahmen hinausgehen, ist gering.

Auch auf dem Strassennetz im Aargau verkehrt während der Tageszeiten, in denen der 
Schwerverkehr zugelassen ist (05.00 bis 22.00 Uhr) ein hoher Anteil an Güterverkehr. Mit 
der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) wurde eine distanzabhängige 
Abgabe für den Schwerverkehr eingeführt. Diese führt unter anderem dazu, dass oft der 
kürzeste und nicht mehr der schnellste beziehungsweise der am besten geeignete Weg 
zum Zielort gewählt wird. Die Konsequenz ist, dass einige Ortschaften vom Schwer-
verkehr zusätzlich belastet werden. Die Auswertung der kantonalen Verkehrszählungen 
(Zeitreihen ab 2000) lässt allerdings keine Schwerverkehrszunahmen erkennen, die auf 
die LSVA zurückzuführen wären. Die Zulassung der 40-Tönner und der damit einherge-
hende Produktivitätsgewinn (grössere Transportmenge pro Fahrzeug) kompensierte die 
Verkehrsentwicklung (grössere Transportmenge insgesamt) teilweise.

Die zunehmende Dichte des Güterverkehrs auf den Nationalstrassen führt zu gewissen 
Tageszeiten faktisch zu einer Lastwagenspur auf dem rechten Fahrstreifen. Dem zah-
lenmässig überwiegenden Personenverkehr steht dann kaum mehr als die Hälfte der 
Strassenkapazität zur Verfügung. Der Güterverkehr auf der Strasse trägt wesentlich zum 
Erreichen der Kapazitätsgrenzen bei, vor allem auf den Autobahnen, den Autobahn-

Art. 10 – 15 VLE
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Sachplan Verkehr, Teil Pro-
gramm, 2006, S. 29

zubringern und den wichtigen Kantonsstrassen in Gebieten, wo transport- und logistik-
orientierte Nutzungen stark verbreitet sind.

Stand / Übersicht 
Der einspurige NEAT-Basistunnel am Lötschberg wurde auf den Fahrplanwechsel 
2007/2008 eröffnet. Es wird dabei eine (vorübergehende) Verlagerung des Güterver-
kehrs vom Gotthard in Richtung Berner Oberland / Wallis erwartet. Der zweispurige 
NEAT-Basistunnel am Gotthard wird voraussichtlich zwischen 2016 und 2020 eröffnet. 
Zu diesem Zeitpunkt wird der Güterverkehr auf der Strasse noch stärker zugenommen 
haben.

Drei der vier grössten schweizerischen Terminals für den kombinierten Verkehr stehen 
im Kanton Aargau und werden auf privatrechtlicher Basis betrieben (Aarau, Birrfeld und 
Rothrist).

Der bisher beim Bahnhof Zürich gelegene Containerterminal, der dem Durchmesser-
bahnhof Löwenstrasse weichen muss, soll neu neben den bestehenden Rangierbahnhof 
Limmattal verlegt werden. Dieses Projekt ist unter dem Namen “Gateway Limmattal” in 
Planung. Der Bund hat diese geplante Anlage in den Sachplan Verkehr aufgenommen. 
Der Kanton Zürich hat den Standort im kantonalen Richtplan festgesetzt. Das Vorhaben 
wird in der Richtplan-Gesamtkarte des Kantons Aargau als Ausgangslage auf Zürcher 
Boden dargestellt.

Die Gebühren der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe werden periodisch 
angepasst, letztmals auf den 1. Januar 2009. Dies führt zu Effizienzsteigerungen im 
Strassengüterverkehr. Der daraus ableitbare Rückgang der Fahrleistung auf der Strasse 
wird aber durch das Wachstum kompensiert. Was beim alpenquerenden Verkehr statis-
tisch belegt ist, trifft auch beim Schwerverkehr auf dem kantonalen Strassennetz zu. Der 
Schwerverkehr nimmt weiter überproportional zum Gesamtverkehr zu. Auf den Auto-
bahnen werden Überholverbote für Lastwagen auf besonders leistungskritischen Ab-
schnitten dafür sorgen, dass der Verkehrsfluss verbessert werden kann. Auf stark be-
lasteten Kantonsstrassen kann ein überdurchschnittlicher Schwerverkehrsanteil einen 
gezielten Ausbau früher als vorgesehen auslösen.
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Richtplan-Teilkarte M 6.1	

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze zum Güterverkehr auf der Schiene
A.	� Der Kanton unterstützt die Verlagerungsziele des Bundes im Güterverkehr von der 

Strasse auf die Schiene für den Verkehr über lange Distanzen. Der Regionalzugs-
verkehr darf durch den Güterverkehr nicht verdrängt und seine Entwicklung nicht 
behindert werden.

B.	� Der Kanton erwirkt für die anliegende Bevölkerung beim Bund eine möglichst sied-
lungs- und umweltverträgliche Umsetzung der kantonalen Ziele.

C.	� Die Gleiserschliessung grosser güterintensiver Nutzungen in der Nähe des Bahn-
netzes ist durch geeignete Mittel zu unterstützen und planerisch frühzeitig sicherzu-
stellen.

Planungsgrundsätze zu den NEAT-Zufahrtsstrecken
D.	 (...*)

E.	 (...*)

*Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017

Planungsgrundsätze zum Güterverkehr auf der Strasse
F.	� Um unnötige Siedlungsdurchfahrten zu verhindern, setzt sich der Kanton beim Bund 

für eine differenzierte Ausgestaltung der LSVA ein.

G.	� Der Bund sichert die Funktionsfähigkeit von kritischen Autobahnabschnitten durch 
temporäre, dynamisch gesteuerte Überholverbote für Lastwagen.

H.	� Der Kanton gewährleistet die Offenhaltung von Versorgungsrouten für die Ausnah-
metransporte von unteilbaren Lasten, beseitigt Hindernisse im Rahmen der ordent-
lichen Infrastrukturentwicklung und überprüft das Routennetz periodisch unter Mit-
einbezug der Nachbarkantone und des Landes Baden-Württemberg.

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Kombinierter Verkehr: Festsetzung
1.1	� Der Kanton Aargau setzt sich beim Kanton Zürich und der Betreiberin dafür ein, dass 

der Gateway-Terminal im Limmattal:
	 – �umweltschonend gebaut und betrieben wird,
	 – �leise Shuttlefahrzeuge eingesetzt werden und
	 – �mit den vorhandenen Kapazitäten auf Strasse und Schiene abgestimmt ist.

1.2	 (...*)

*Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017
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Richtplan-Gesamtkarte

Richtplan-Teilkarte M 6.1

2.	 Güterverkehr: Festsetzung
2.1	� Die bestehenden Anlagen des kombinierten Verkehrs Aarau, Birrfeld, Rothrist und 

Mellikon/Rekingen sind festgesetzt. Die Optionen angemessener Erweiterungen 
oder weiterer Anlagen sind offenzuhalten.

2.2	� An der Weiterbearbeitung der Ausbau- und Ergänzungsprojekte der Bahninfrastruktur 
besteht ein kantonales Interesse. Folgende Vorhaben werden festgesetzt:

Gemeinde(n) Vorhaben Nr. Planquadrat
Brunegg–
Mägenwil

Ausbau der Verbindungslinie Brunegg–
Mägenwil1

3 H5

	 1 �Nebst Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben steht die Festsetzung unter dem 
Vorbehalt, dass folgende Bedingung eingehalten wird:

	 1. �Der Ausbau der Verbindungslinie Brunegg–Mägenwil erfolgt mit einem wirksa-
men Schutz vor Lärm und Erschütterungen entlang der Zulaufstrecke Brugg–Mel-
lingen sowie an der Eisenbahnbrücke Mellingen.

3.	 Güterverkehr: Zwischenergebnis
3.1	� An der Trasseefreihaltung für allfällige spätere Ergänzungen des Schienennetzes 

besteht ein kantonales Interesse. Die folgenden Vorhaben werden als Zwischen-
ergebnis aufgenommen:

Gemeinde(n) Vorhaben Nr. Planquadrat
keine

4.	 Beschlussthema Vororientierung
4.1	� Die nachstehenden Projektideen werden für allfällige spätere Ergänzungen des 

Schienennetzes als Vororientierung aufgenommen:

Gemeinde(n) Vorhaben Nr. Planquadrat
Lindenbergtunnel und 6-Spursystem 
Ost-West

6
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Richtplan-Teilkarte M 6.1 NEAT-Zufahrtsstrecken

(...*)

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017
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Luftverkehr / Flugplätze M 7.1

� Richtplan Kanton Aargau    M 7.1  | 

Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Die Gesetzgebung über die Luftfahrt ist Sache des Bundes. Der Bundesrat hat im Rah-
men der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie durch das Eidgenössische Depar-
tement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) aus. Für Aussenlan-
dungen von Luftfahrzeugen mit motorischem Antrieb ist eine im Einzelfall oder auf eine 
bestimmte Zeit zu erteilende Bewilligung erforderlich.

Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Bau und Betrieb von Flugplätzen. Für den Be-
trieb von Flugplätzen, die dem öffentlichen Verkehr dienen (Flughäfen), ist eine Betriebs-
konzession erforderlich. Diese wird vom UVEK erteilt. Für den Betrieb aller anderen 
Flugplätze (Flugfelder) ist eine Betriebsbewilligung erforderlich. Diese wird vom Bun-
desamt für Zivilluftfahrt (BAZL) erteilt.

Der Flugplatzhalter muss ein Betriebsreglement erlassen. Zu Gesuchen für Änderungen 
des Betriebsreglements, die wesentliche Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung haben, 
können die betroffenen Kantone Stellung nehmen.

Der Bund regelt den Bau von Infrastrukturanlagen der Luftfahrt (Flugplätze und Flug-
sicherungsanlagen) und den Betrieb von Flugplätzen. Er bestimmt über die Aussen-
landungen und die Luftfahrthindernisse. Der Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) 
legt die Ziele und Vorgaben für die Infrastruktur der Zivilluftfahrt der Schweiz für die 
Behörden verbindlich fest. Er bestimmt für die einzelnen dem zivilen Betrieb von Luft-
fahrzeugen dienenden Infrastrukturanlagen insbesondere den Zweck, das beanspruchte 
Areal, die Grundzüge der Nutzung, die Erschliessung sowie die Rahmenbedingungen 
zum Betrieb. Er stellt zudem die Auswirkungen auf Raum und Umwelt dar.

Sowohl im Konzessions- als auch im Bewilligungsverfahren sind keine kantonalen Bewil-
ligungen notwendig. Der Kanton artikuliert seine Interessen im Rahmen von Richtplan-
verfahren sowie bei der Erarbeitung beziehungsweise Überarbeitung der Objektblätter 
im Sachplanverfahren.

Bund, Kantone und Gemeinden unterstützen mit Mitteln der Raumplanung insbesonde-
re die Bestrebungen, wohnliche Siedlungen und die Voraussetzungen für die Wirtschaft 
zu schaffen und zu erhalten. Wohngebiete sollen vor schädlichen oder lästigen Einwir-
kungen wie Lärm möglichst verschont werden. Für die öffentlichen oder im öffentlichen 
Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. 
Nachteilige Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Wirtschaft sollen vermieden 
oder gesamthaft gering gehalten werden.

Art. 87 BV
Art. 3 Abs. 1, 8 Abs. 2 LFG

Art. 36 Abs. 1, 36a Abs. 1, 
36b Abs. 1 LFG

Art. 36c Abs. 1, 36d Abs. 1
LFG

Art. 1, 3a VIL

Art. 1 Abs. 2 lit. b, 
3 Abs. 3 lit. b und 
Abs. 4 lit. c RPG
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Das Umweltschutzgesetz verlangt im Rahmen der Vorsorge eine Begrenzung der Emis-
sionen – unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung. Für die Beurteilung der 
schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest. 
Alle massgeblichen Grenzwerte sind in der Lärmschutzverordnung (LSV) geregelt. Von 
militärischem Fluglärm im gesetzlichen Sinne ist der Kanton Aargau nicht betroffen.

Im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) bestimmt der Bund,
– �wie der Bestand und die Entwicklung der schweizerischen Flugplatzinfrastruktur sicher-

gestellt wird,
– �wie die Planung und Abstimmung der Flugplätze im Rahmen der Richt- und Nutzungs-

planung erfolgt,
– �welche Zweckbestimmung jedem einzelnen Flugplatz zukommt.

Dabei werden die Entwicklungspotenziale der einzelnen Flugplätze und die Gebiete mit 
den räumlichen Auswirkungen des Flugbetriebs inklusive Lärmbelastung festgelegt. Das 
Betriebsreglement für den jeweiligen Flugplatz hat die Festlegungen im dazugehörigen 
Objektblatt zu berücksichtigen.

Für den Sachplan Infrastruktur ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt zuständig.

Anpassungen von SIL-Objektblättern, welche in Widerspruch zu den Festlegungen im 
Richtplan geraten, erfordern ein koordiniertes Verfahren zur Anpassung des Richtplans.

Helikopter-Landestellen, wie zum Beispiel in Spitalarealen, sind keine Flugplätze, sondern 
Aussenlandestellen und werden nicht in den Richtplan aufgenommen. Die Nutzung re-
gelmässig benutzter Aussenlandestellen soll im Rahmen einer neuen Verordnung gere-
gelt werden. Flugfelderähnliche Zustände sind auf den Aussenlandestellen nicht zulässig.

Herausforderung
Die Luftfahrt als Teil des schweizerischen Verkehrssystems trägt einerseits dazu bei, 
wichtige Mobilitätsbedürfnisse von Gesellschaft und Wirtschaft zu befriedigen; anderer-
seits verursacht sie Umweltbelastungen in den Bereichen Lärm und Luft. Die An- und 
Abflugrouten sowie Betriebsumfang und Betriebszeit sind massgebend für die Belastung 
der Bevölkerung und der Umwelt und dadurch von Bedeutung für siedlungsplanerische 
Festlegungen im betroffenen Einzugsgebiet. Die Hauptherausforderung besteht darin, 
wie die Luftfahrt den bestmöglichen Beitrag zur Lebensqualität und zum qualitativen 
Wachstum leisten kann.

Bei anhaltendem Bevölkerungswachstum im Kanton können in Zukunft je nach Entwick-
lung des Flugverkehrs, der Belegung und der Lage der Flugrouten mehr Leute durch 
Fluglärm betroffen werden. Es gilt, im Kanton Aargau die Siedlungsgebiete mit Über-
schreitungen des Planungswertes durch Fluglärm möglichst klein zu halten und Sied-
lungsgebiete mit überschrittenem Immissionsgrenzwert gänzlich zu vermeiden.

Fluglärm wird als besondere Lärmart empfunden, weil die Beeinträchtigung raumumfas-
send von oben kommt und es praktisch unmöglich ist, den Fluglärm durch Massnahmen 
auf dem Ausbreitungsweg zu mindern. Für die Lärmreduktion stehen deshalb Massnah-
men an der Quelle (leisere Flugzeuge) und betriebliche Massnahmen im Vordergrund, 
für welche jedoch der Bund zuständig ist.

Art. 11 und 13 USG 
LSV Anhänge 5 und 8

SIL I – 1
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Wenn kantonale Beiträge an Massnahmen geleistet werden, welche geeignet sind, 
Fluglärmbelastung im Innern von Gebäuden zu reduzieren (zum Beispiel Minergie-
Standard mit Komfortlüftung), so ist bei der Ausgestaltung der Ansätze die spezielle 
Berücksichtigung der Gebiete mit Fluglärmbelastung zu prüfen.

Für die Flugplätze legt das Bundesamt für Zivilluftfahrt die den internationalen Vorschriften 
entsprechenden Hindernisbegrenzungsflächen in Katastern fest. Kantone und Gemeinden 
haben diese in ihren Nutzungsplanungen zu berücksichtigen. Dies kann zu Konflikten mit 
den Absichten der Siedlungsentwicklung führen.

Von besonderer Bedeutung für den Kanton Aargau ist die Sicherheit der Kernanlagen 
bezüglich eines Flugzeugabsturzes. Gemäss der Weisung des BAZL vom 24. 02. 2005 
müssen Flugzeuge im Instrumentenflug im Umkreis von 1,5 km um Kernanlagen eine 
Flughöhe von mindestens 1’000 m einhalten. Damit kann die vom ENSI spezifizierte 
Sicherheit der Kernkraftwerke gegen einen Flugzeugabsturz eingehalten werden. Da 
die Wahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes mit der Anzahl der Überflüge zunimmt, 
wird die Bedingung aufgenommen, dass intensiv benutzte Flugrouten, die im Betriebs-
reglement festgelegt sind, nicht direkt über die Kernkraftwerke Beznau I und II geführt 
werden dürfen. Diese Auflage gilt bis zur Entlassung der bestehenden Kraftwerke Beznau I 
und II aus der nuklearen Überwachung.

Stand / Übersicht
Im Kanton Aargau bestehen folgende 5 Infrastrukturen gemäss SIL:
– �der Regionalflugplatz Birrfeld,
– �die Flugfelder Buttwil und Fricktal-Schupfart sowie
– �die Heliports Holziken und Würenlingen.

Für den Heliport Würenlingen besteht zwar eine Betriebsbewilligung des BAZL; der Heli-
port ist jedoch nicht mehr in Betrieb.

Die Flugplätze im Kanton Aargau werden in der Richtplan-Teilkarte M 7.1 mit dem Pikto-
gramm “Anlagen der Luftfahrt” dargestellt. Für die genaue Abgrenzung der Gebiete mit 
räumlichen Auswirkungen des Flugbetriebs sind die SIL-Objektblätter beizuziehen.

Für das Flugfeld Buttwil steht das SIL-Objektblatt noch aus. Dies gilt ebenfalls für die 
Heliports Holziken und Würenlingen, wobei basierend auf dem Richtplanbeschluss 3.3 
kein Objektblatt angestrebt wird.

Die Lärmbelastungskataster der Flugplätze mit Objektblatt sind erstellt. Der Kataster 
macht Aussagen zu Lärmimmissionen und bezeichnet die lärmbelasteten Gebiete. Die 
Gemeinden haben die entsprechenden Empfindlichkeitsstufen ausgeschieden.

Neben den aargauischen Flugplätzen besitzen die beiden Landesflughäfen Zürich und 
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg für den Aargau eine grosse Bedeutung. Neben 
dem positiven Einfluss auf den Wirtschaftsstandort Aargau beeinflussen die Flughäfen 
mit ihren Auswirkungen (Fluglärm, Siedlungsdruck, Zubringerverkehr) die Verkehrs- und 
Siedlungspolitik. Das SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich sowie das SIL-Objektblatt 
für den Flughafen EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg sind in Erarbeitung.

Die Prognosen für den gewerbsmässigen Flugverkehr (insbesondere am Flughafen 
Zürich) gehen von jährlichen Wachstumsraten im Bereich von 2 bis 3 % aus, während 
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für die übrigen Flugbewegungen der “General Aviation”, welche für die Flugplätze im 
Aargau relevant sind, von einer stabilen bis leicht rückläufigen Anzahl ausgegangen wird.

Für den Flughafen Zürich liegt im Rahmen des SIL-Prozesses Flughafen Zürich der 
Schlussbericht vor. Im Kanton Aargau sind im zukünftigen Betrieb voraussichtlich 4 
Gemeinden in den Bezirken Baden und Zurzach von Planungswertüberschreitungen 
im Siedlungsgebiet betroffen, allerdings nur durch den Nachtbetrieb von 22.00 bis 
23.30 Uhr. Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes in Bauzonen kommen 
gemäss SIL-Schlussbericht im Kanton Aargau nicht vor.

Der Regierungsrat setzt sich bei der Bestimmung des Flugbetriebs auf dem Flughafen 
Zürich insbesondere für folgende spezifische Anliegen ein:
– �Auf das Anflugverfahren “gekröpfter Nordanflug” ist zu verzichten, jedenfalls in Kom-

bination mit einer Startroute über das Surbtal darf es nicht eingeführt werden. 
– �Eine Lockerung der 220. Deutschen Durchführungsverordnung (DVO) ist mit der Auf-

lage zu verknüpfen, dass alle umsetzbaren Entlastungsmassnahmen für Kaiserstuhl 
und Fisibach (zum Beispiel Continuous Descent Approach, alternierende Benutzung 
der Pisten 14 und 16 zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr) eingeführt und im Betriebs-
reglement vorgeschrieben werden.

– �Die Weststartpiste 28 bleibt zur regulären Benutzung von 07.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.
– �Von den Standardinstrumentenabflugwegen darf während des Tages bei Erreichen 

einer Flughöhe von 5’000 ft. abgewichen werden, nachts erst bei Erreichen einer 
Flughöhe von 8’000 ft. (Flugfläche 80). Die 8’000-Fuss-Regel soll auf die Tagesrand-
stunden (06.00 – 07.00 und 21.00 – 22.00 Uhr) ausgedehnt werden. 

– �Bei den Starts ist auf möglichst grosse Steiggradienten zu achten.

Für die Überwachung des Flugbetriebs, der vom Flughafen Zürich ausgeht, hat der 
Regierungsrat die Einführung des Routenindex beschlossen. Der Routenindex zählt 
alle Überflüge an einem bestimmten Ort – gewichtet nach Lautstärke und Tageszeit; 
detaillierte Ausführungen zu diesem Controllinginstrument sind dem Erläuterungsbe-
richt zu entnehmen.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� An der guten internationalen Erreichbarkeit des Kantons Aargau via die Landes-

flughäfen Zürich und EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg besteht ein grosses 
kantonales Interesse.

B.	� Die Sicherheit des Flugbetriebs hat höchste Priorität (“safety first”).

C.	� Der Regierungsrat setzt sich dafür ein, dass der Flugverkehr im Rahmen der tech-
nischen Möglichkeiten so gestaltet wird, dass die Planungswerte der Lärmschutz-
verordnung (LSV) in den Siedlungsgebieten des Kantons eingehalten werden und 
die An- und Abflugrouten derart festgelegt werden, dass möglichst wenig Sied-
lungsgebiet tangiert wird und sensible Räume geschont werden.

D.	� Der Regierungsrat setzt sich dafür ein, dass die vom Kanton im Rahmen von SIL-
Koordinationsprozessen verlangten Rahmenbedingungen und Massnahmen be-
rücksichtigt werden: Insbesondere ist auf ein Anflugverfahren “gekröpfter Nordan-
flug” zu verzichten, gerade weil nach der geplanten Einführung einer Startroute 
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über das Surbtal dann eine inakzeptable Doppelbelastung eines bisher kaum über-
flogenen Gebiets auftreten würde. Im Weiteren sind auf dem ganzen Kantonsgebiet 
die Immissionsgrenzwerte durch Fluglärm in der Nacht einzuhalten. Bei zukünftigen 
Überarbeitungen des SIL-Objektblatts zum Flughafen Zürich sind im Kanton Aargau 
die Gebiete mit Überschreitung der Planungswerte gemäss LSV zu reduzieren.

E.	� Der Regierungsrat setzt sich dafür ein, dass standardisierte Anflugverfahren und 
Abflugrouten nicht über Kernanlagen geführt werden.

F.	� In den durch Fluglärm belasteten Gebieten – auch in solchen, in denen die Planungs-
werte nicht überschritten sind – sind Massnahmen in der Nutzungsplanung zu prüfen, 
welche die Wohnqualität steigern und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten erhalten. 
Insbesondere besteht in Anbetracht hoher Einzelpegel vor allem bei Nacht ein gros-
ses Interesse an einer angepassten Bauweise (zum Beispiel Bauten mit kontrollierter 
Lüftung) – auch bei lärmempfindlichen öffentlichen Bauten.

G.	� Der Kanton ist bei Änderungen des Sachplans Infrastruktur Luftfahrt (SIL) von An-
beginn des Änderungsverfahrens mit einzubeziehen. Der Kanton und die betroffe-
nen Gemeinden sind vor einer Erhöhung der Lärmbelastung, der bewilligten Flug-
bewegungen oder Änderungen von Flugrouten über dem Aargau im Rahmen der 
gesetzlich vorgegebenen Verfahren anzuhören.*

H.	� Der Regierungsrat setzt sich dafür ein, dass mit Kunstflügen die allgemein gelten-
den Ruhezeiten eingehalten und dicht besiedelte Zonen von Ortschaften und Ruhe-
zonen wie Kurzonen, Gebiete mit Empfindlichkeitsstufe I sowie Dekretsgebiete nicht 
überflogen werden.

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Flughäfen Zürich und EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
1.1	� Der Regierungsrat setzt sich beim Bund (insbesondere im Rahmen des Sachplans 

Infrastruktur für Luftfahrt) für den umweltverträglichen Flugbetrieb auf dem Euro-
Airport Basel-Mulhouse-Freiburg und dem Flughafen Zürich ein. Er sorgt für einen 
angemessenen Schutz des Kantons vor den Lärmimmissionen der beiden Landes-
flughäfen und nimmt auf die den Kanton betreffenden Lärmbelastungen Einfluss.

	� Die Anbindung des Aargaus an die beiden Flughäfen mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist weiter zu verbessern. Direkte Schnellzugsverbindungen aus dem Aargau 
zum Flughafen Zürich, aber auch auf dem geplanten Flughafenzubringerast zum Flug-
hafen EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg sind Bestandteile dieser Anbindung.

2.	 Überwachung Flugbetrieb Flughafen Zürich
2.1	� Die Flugbewegungen über dem Kanton und die davon ausgehenden Lärmeinwirkun-

gen werden überwacht. Der Regierungsrat betreibt ein entsprechendes Monitoring.

2.2	� (...**)

2.3	� Um die Belegung der bezeichneten Flugrouten gemäss definitivem Betriebsreg-
lement zu überwachen, setzt der Regierungsrat an ausgewählten Orten an der 
Kantonsgrenze einen Wert des Routenindex (Rx) als Obergrenze fest. Die durch 
den Flugbetrieb verursachten Rx-Werte werden ab Einführung des definitiven Be-

Richtplan-Teilkarte M 7.1
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triebsreglements jährlich ermittelt.

	� Wenn die im rechtskräftigen Betriebsreglement festgelegten Flugrouten und/oder 
die Rx-Obergrenzen nicht eingehalten werden, verlangt der Regierungsrat von den 
zuständigen Behörden Massnahmen, sofern nicht äussere Gründe (Wetter, interna-
tionale Verpflichtungen usw.) die Abweichungen rechtfertigen. Der Regierungsrat 
legt fest, bei welchen Abweichungen beim Bund interveniert wird.

	 Als Rx-Obergrenzen werden festgesetzt: 

Gemeinde(n) Rx-Obergrenze Tag 
(06.00 – 22.00 Uhr)

Rx-Obergrenze Nacht 
(22.00 – 06.00 Uhr)

Kaiserstuhl 191’000   9’000
Siglistorf     9’000 19’000*
Schneisingen   13’000 24’000*
Würenlos   33’000   9’000
Spreitenbach   55’000   7’000
Oberwil-Lieli   21’000   3’000
Islisberg   32’000   4’000

�	 * �Die Obergrenzen für den Nachtbetrieb sind nach Möglichkeit zu reduzieren, vgl. 
auch Planungsgrundsatz D. 

	� Solange die jährlichen Flugbewegungen unter 300’000 liegen, gelten tagsüber 85 % 
der angegebenen Werte als Obergrenze.

2.4	� Bis zur Einführung des definitiven Betriebsreglements wird der Flugbetrieb an den 
Bestimmungen des vorläufigen Betriebsreglements gemessen und die Einhaltung 
des festgelegten Lärmkorsetts und der festgelegten Flugrouten überwacht.

** Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017

3.	 Anlagen der Luftfahrt im Kanton Aargau
3.1	� Standort und Betrieb (Zweckbestimmung und Verkehrsleistung) der Anlagen der 

Luftfahrt im Kanton Aargau sind entsprechend dem SIL-Objektblatt gewährleistet. 
Neue Anlagen und die Erweiterung bestehender Anlagen erfordern eine vorgängige 
Koordination auf Stufe Richtplan.

3.2	� Anlagen der Luftfahrt im Aargau sind:

Bezeichnung funktionale Einordnung gemäss SIL Planquadrat
Birrfeld Regionalflugplatz H/I 4/5
Buttwil Flugfeld J8
Fricktal-Schupfart Flugfeld D3
Holziken Heliport E7
Würenlingen Heliport I3

3.3	� Die zulässigen Lärmimmissionen aus diesen Anlagen gemäss den gültigen Lärmbe-
lastungskatastern verstehen sich als obere Belastungsgrenze und sind nach Mög-
lichkeit zu verringern. Der Kanton und die betroffenen Gemeinden sind vor einer 
allfälligen Erhöhung der Lärmbelastung oder der bewilligten Flugbewegungen anzu-
hören.

Richtplan-Teilkarte M 7.1
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Richtplan-Teilkarte M 7.1 Luftverkehr / Flugplätze, Flugrouten
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Ausgangs- 
lage

Richtplan- 
aussage 

             * (...*) Hauptlinien der Flugrouten zu/ab Flughafen Zürich (östlich von Reuss und Aare) gemäss 
Schlussbericht vom 3. Februar 2010 im Rahmen des Sachplans Infrastruktur Luftfahrt (SIL)
Festgesetzte Orte mit Obergrenze für den Routenindex
im Gemeindegebiet von: �1. Kaiserstuhl 

2. Siglistorf 
3. Schneisingen 
4. Würenlos 
5. Spreitenbach 
6. Oberwil-Lieli 
7. Islisberg

Anlagen der Luftfahrt im Kanton Aargau gemäss Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL)

Siedlungsgebiet

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017 Stand: August 2017
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Freihaltegebiete für Wasserstrassen M 8.1

� Richtplan Kanton Aargau    M 8.1  | 

Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Der Bund hat das Recht, die Gewässer für seine Verkehrsbetriebe zu nutzen. Er kann im 
Interesse des ganzen oder eines grossen Teils des Landes öffentliche Werke errichten 
und betreiben oder ihre Errichtung unterstützen.

Schiffbar im Sinne des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte 
(WRG) ist der Rhein unterhalb von Rheinfelden. Die Schiffbarmachung des Rheins vom 
Raum Aaremündung bis Rheinfelden einschliesslich der wesentlichen Hafenstandorte 
ist vorbehalten. Über dessen Schiffbarmachung ist durch einen Bundesbeschluss zu 
entscheiden, der dem fakultativen Referendum unterliegt. Ein entsprechender Staats-
vertrag kann nicht vor Inkrafttreten des Bundesbeschlusses genehmigt werden.

Projekte für Wasserbauten und andere Werke, welche die Gewässerstrecken Rhein 
(Basel bis Weiach) und Aare (Mündung bis Klingnauer Stausee) berühren, bedürfen der 
Zustimmung des Bundesamtes für Verkehr (BAV). Grundlage der Projektbeurteilung ist 
der Sachplan Wasserstrassen. Bis zum Erlass des Sachplans gelten die vom Bundesamt 
festgelegten Normalien.

Herausforderung
Die Schiffbarmachung des Rheins oberhalb von Rheinfelden und des Unterlaufs der 
Aare hätte schwerwiegende Auswirkungen auf die Natur und die Flusslandschaften. 
Ökologische, raumplanerische und verkehrspolitische Gründe sprechen gegen einen 
Ausbau, insbesondere auch gegen einen Hafen in der Aaremündung. 

Stand / Übersicht
Der Bund hat bis heute auf die Ausarbeitung des Sachplans Wasserstrassen verzichtet. 
Bei den zurzeit im Bau oder in einem Konzessionsverfahren liegenden Kraftwerken am 
Rhein wurden die Freihalteräume für zukünftige Schleusen nachgewiesen. 

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsatz
A.	 (...*)

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017

Art. 76 Abs. 4, 81 BV

Art. 24, 27 WRG

Art. 1, 2, 5 Verordnung 
über die Freihaltung von 
Wasserstrassen

Stand: August 2017



Energie allgemein E 1.1
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichen-
de, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung 
sowie für einen effizienten Energieverbrauch. Der Bund legt Grundsätze fest über die 
Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien und über den effizienten Energiever-
brauch. Für Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden betreffen, sind 
die Kantone zuständig.

Bund und Kantone koordinieren ihre Energiepolitik und berücksichtigen die Anstrengun-
gen der Wirtschaft.

Der Kanton fördert die umweltgerechte und wirtschaftliche Energieversorgung sowie 
den effizienten Energieverbrauch vorab in Gebäuden. Er kann Versorgungsbetriebe er-
richten und unterhalten oder sich an Werken beteiligen.

(Der Entwurf zum Energiegesetz wurde noch nicht aufgenommen.)

Herausforderung
Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung sind eng mit einer gesicherten Energiever-
sorgung verknüpft. Einer sicheren Energieversorgung kommt daher eine hohe Priorität für 
die Wirtschaft und Gesellschaft zu. Die Energieversorgung ist auch ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Im Aargau ist insbesondere die Stromproduktion von grosser Bedeutung.

Produktion und Verbrauch von Energie sind immer mit einer direkten Umweltbelastung 
(Abgase, Lärm, Belastung von Landschaft und Lebensraum von Flora und Fauna) ver-
bunden. Andererseits ermöglicht der Einsatz von Energie auch die Reduktion von Um-
weltbelastungen (Steuerungen, Rauchgasreinigung, thermische Nachverbrennung). Der 
effiziente Einsatz von Energie wirkt sich positiv auf die Schadstoffbelastung aus. Das 
Ziel besteht in der Optimierung nach den Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung.

Art. 89 Abs. 1– 2 und 4 BV

Art. 2 Abs. 1 EnG

§ 54 Abs. 1 KV

Entwurf Energiegesetz

energieAARGAU, 2006
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Stand / Übersicht
Der Kanton Aargau ist mit einem Anteil von rund 30 % vor allem wegen der Kernener-
gie der grösste Stromproduzent der Schweiz. Er weist zudem einen hohen Wasser-
kraftanteil (Bandenergie) auf. Damit leistet der Kanton Aargau einen grossen Beitrag 
bei der CO2-freien Energieproduktion.

Dank verschiedener Anstrengungen ist es in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, 
den Energieverbrauch relativ zu stabilisieren, nicht aber absolut, da das Wachstum der 
Bevölkerung und der Wirtschaft zu Mehrverbrauch führt. Im Gebäudebereich und ins-
besondere bei der Mobilität ist nach wie vor aufgrund des Wachstums eine jährliche 
Steigerung zu verzeichnen.

Die Energieeffizienz wird durch das ganze Spektrum der Richtplanung beeinflusst; eine 
Betrachtung ist nicht auf den Bereich Energie begrenzt, sondern muss integral erfolgen.

Energieeffiziente Siedlungsstrukturen zeichnen sich aus durch dichte Siedlungen an gut 
erreichbaren Standorten und eine architektonische Gestaltung der Bauten, welche zu 
einem geringeren Energiebedarf für die Raumwärme führen. Eine gute Abstimmung 
von Siedlung und Verkehr und eine gute Vernetzung mit den Freizeit- und Naherho-
lungsräumen führen zu einem geringeren Energiebedarf für die Mobilität (kurze Wege 
für Dienstleistungen, Kunden, Arbeitnehmer, Erholungssuchende usw.). Mit einem Pla-
nungsgrundsatz B. werden diese in vielen Richtplankapiteln konkretisierten Aspekte 
aufgenommen.

Konsequent umgesetzt führen die bestehenden Werkzeuge der Richtplanung zu ener-
gieeffizienteren Siedlungsstrukturen. Der Schwerpunkt im Kapitel Energie liegt auf der 
räumlichen Abstimmung von Energieerzeugungsanlagen und der erforderlichen Infra-
struktur.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Der Kanton schafft die geeigneten Rahmenbedingungen für eine zuverlässige, 

nachhaltige Energieversorgung.

B.	� Kanton und Gemeinden streben mit ihren Planungen energieeffiziente Siedlungs-
strukturen an, das heisst insbesondere dichte Siedlungen an gut erreichbaren Stand-
orten, eine gute Abstimmung von Siedlung und Verkehr, eine gute Vernetzung mit 
den Freizeit- und Naherholungsräumen und eine entsprechende architektonische Ge-
staltung (kompakte Bauweise).

C.	� Es sind die raumplanerischen Voraussetzungen zu schaffen, damit das unter Berück-
sichtigung ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Kriterien vorhandene Potenzial 
der erneuerbaren Energien und der Abwärme genutzt werden kann.

D.	� Energieerzeugungsanlagen sind richtplanrelevant, wenn sie erhebliche räumliche 
und umweltmässige Auswirkungen haben oder ein Koordinationsbedarf besteht. 
Der Kanton unterstützt standortgerechte, wirtschaftlich sinnvolle Anlagen und achtet 
dabei auf die Energieeffizienz und die Ausschöpfung der vorhandenen Potenziale. 

energieAARGAU, 2006
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Geothermie E 1.4
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Geothermische Energie ist weltweit und auch in der Schweiz in hohem Mass vorhanden 
und besitzt den Vorteil, dass sie unabhängig von klimatischen und saisonalen Einflüssen 
stets in gleichbleibender Quantität und Qualität vorhanden ist. 

Das Energiegesetz des Bundes bezweckt die verstärkte Nutzung von einheimischen und 
erneuerbaren Energien. Es legt die Anschluss- und Lieferbedingungen für erneuerbare 
Energien fest. Der Bund unterstützt Massnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

(Der Entwurf zum Energiegesetz wurde noch nicht aufgenommen.)

Bohrungen zur Erkundung des Untergrunds sowie zur Nutzung von Grundwasser oder 
der Erdwärme bedürfen einer Bewilligung durch die kantonale Fachstelle. Die Trinkwas-
serversorgung hat Priorität vor der energetischen Nutzung (Kapitel V 1.1 Grundwasser 
und Wasserversorgung).

Für die kommerzielle Nutzung des tiefen Untergrunds gibt es keine verfassungsrecht-
liche und gesetzliche Grundlage. Der Entwurf zum Gesetz über die Nutzung des tiefen 
Untergrunds und die Gewinnung von Bodenschätzen wurde noch nicht aufgenommen. 
Der Entwurf eines Gesetzes ist in Bearbeitung.

Herausforderung
Die Nutzung der Geothermie ist erst mittel- bis langfristig möglich, wenn Erfahrungen 
mit Pilotanlagen vorliegen und die Technik insbesondere bezüglich Effizienz bei der 
Stromproduktion verbessert ist. Die Produktion von Strom ist heute noch teuer. Für 
einen effektiven Einsatz der Tiefengeothermie für die Wärmenutzung müssen zwei 
Voraussetzungen gegeben sein: erstens geeignete geologische Voraussetzungen und 
zweitens geeignete Abnehmer für die erzeugte Wärme. Dies bedingt den Anschluss 
von Grossverbrauchern oder ein dichtes Netz an Wärmeabnehmern mit existierender 
Infrastruktur. Die Nutzung der Tiefengeothermie wird vom Kanton unterstützt, weshalb 
auch ein Gesetz über die Nutzung des tiefen Untergrunds dem Grossen Rat unterbreitet 
werden soll.

Stand / Übersicht
In der Schweiz befindet sich die tiefe Geothermie noch in der Testphase; es ist noch 
keine entsprechende Anlage in Betrieb.

Art. 1 Abs. 2 lit. c, 7– 7b, 
13 lit. b EnG

Entwurf Energiegesetz

Art. 19 Abs. 2 GSchG
§ 15 EG UWR

Entwurf Gesetz über 
die Nutzung des tiefen 
Untergrunds und die  
Gewinnung von 
Bodenschätzen



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Geothermische Energie ist vermehrt zu nutzen. Die untiefe Geothermie ist soweit 

als möglich zu nutzen; Wärmepumpenanlagen sind zu unterstützen und deren An-
zahl kontinuierlich zu steigern.

B.	� Der Kanton koordiniert und unterstützt die Nutzung der Tiefengeothermie.
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Hochspannungsleitungen E 2.1
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Starkstromanlagen sind der Oberaufsicht des Bundes unterstellt. Die Eigentümerin der 
Anlage reicht dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) die Unterlagen zur 
Genehmigung ein. Sie enthalten unter anderem Angaben über Auswirkungen auf die 
Umwelt und die Landschaft sowie die Abstimmung mit der Raumplanung, insbesondere 
mit den Richt- und Nutzungsplänen der Kantone. Das Inspektorat veranlasst die Publika-
tion des Gesuchs, führt das Einspracheverfahren durch und holt die Stellungnahme der 
Kantone und der betroffenen Bundesbehörden ein.

Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Vermeidung von Gefahren und Schäden, welche 
durch Stark- und Schwachstromanlagen entstehen. Er regelt die Erstellung und die In-
standhaltung dieser Anlagen.

Der Bund hat in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) 
Immissionsgrenzwerte und vorsorgliche Emissionsbegrenzungen für elektrische Über-
tragungsleitungen festgelegt. Diese sind bei der Erstellung, Änderung und beim Betrieb 
von Leitungen und der Ausweisung von Bauzonen zu beachten. Neue Bauzonen dürfen 
nur noch dort ausgeschieden werden, wo die Anlagegrenzwerte von bestehenden Leitun-
gen eingehalten werden können. Dabei sind auch zukünftige Anlagen zu berücksichtigen.

Der Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) ist das übergeordnete Planungs- und Koor-
dinationsinstrument des Bundes für den Aus- und Neubau der Hochspannungsleitun-
gen der allgemeinen Stromversorgung (Spannungsebenen 220 kV und 380 kV) und der 
Leitungen der Bahnstromversorgung (132 kV). Er muss die kantonalen Richtpläne be-
rücksichtigen. Andererseits haben die Kantone die Pflicht, die Vorgaben des Bundes zu 
berücksichtigen und die eigenen Tätigkeiten darauf abzustimmen.

Gemeinden und private Grundeigentümer sind verpflichtet, die Durchleitung von lei-
tungsgebundenen Energien auf ihrem Gebiet zu dulden.

Neue Infrastrukturanlagen werden nach Möglichkeit mit Bestehenden gebündelt, um 
die Zerschneidung wenig belasteter Landschaftsräume zu vermeiden.

Art. 81 BV
Art. 3 Abs. 4 lit. c RPG
Art. 1 EleG
Art. 2 Abs. 1 lit. e – f, 
5 Abs. 1 VPeA

Art. 3 Abs. 1 und 2 lit. a 
EleG

Art. 4 Abs. 1, 16, 
Anhang 1 NISV

Sachplan 
Übertragungsleitungen 
(SÜL)

§ 15 Abs. 1 EnergieG

RP, H 5.4



Herausforderung
Die Übertragungsinfrastrukturen, welche im Richtplan behandelt werden, umfassen 
Hochspannungsleitungen ab einer Spannungsebene von 110 kV sowie Unterwerke und 
Umformerstationen, welche sich erheblich auf den Raum auswirken. Diese Übertra-
gungsinfrastruktur gilt insbesondere dann als raumwirksam, wenn ihr Bau oder Ausbau:
– �die Versorgungssicherheit beeinflusst und dadurch weitere Leitungen auf einem tiefe-

ren Spannungsniveau notwendig machen,
– �die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie die Erstellung von Bauten entlang 

der Leitungen stark erschwert oder verunmöglicht,
– �erhebliche Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zur Folge hat.

An diversen Orten im Kanton behindern Starkstromfreileitungen die Siedlungsent-
wicklung.

Die Anlage von unterirdischen Übertragungsleitungen ist ein Eingriff in die Bodenfrucht-
barkeit und ist bei der Interessenabwägung entsprechend zu berücksichtigen.

Stand / Übersicht
Die elektrischen Übertragungsleitungen sind im Kanton Aargau im Wesentlichen erstellt.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Beim Neubau, beim Ausbau oder bei der Erneuerung von Übertragungsleitungen 

sind die verschiedenen Nutzungs- und Schutzinteressen aufeinander abzustimmen. 
Übertragungsleitungen sind unterirdisch anzulegen, soweit dies technisch und öko-
logisch sinnvoll sowie finanziell tragbar ist. Es sind namentlich folgende Interessen 
zu beachten: Siedlungsentwicklung, Versorgungssicherheit und Netzoptimierung, 
Investitions- und Betriebskosten, Immissionsschutz, Bodenschutz, Natur-, Land-
schafts- und Ortsbildschutz.

B.	� Neue grössere Vorhaben im Bereich Hochspannungsleitungen sind in erster Linie in 
den bestehenden Korridoren zu planen, sofern sie die Siedlungsentwicklung nicht be-
hindern. Bei der Linienführung müssen die kantonalen, regionalen und kommunalen 
Schutzobjekte berücksichtigt werden.

C.	� Der Netzaufbau und die technischen Einrichtungen der Übertragungsinfrastruktur-
anlagen unterstützen die dezentrale Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gieträgern und Abwärme. Die Priorität liegt jedoch bei der Versorgungssicherheit.

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Planung
1.1	� Kanton und betroffene Gemeinden sind von den Leitungsinhaberinnen frühzeitig 

in die Planung und Evaluation von neuen Trassen, Umbauten, Erneuerungen und 
Leistungserhöhungen von elektrischen Übertragungsleitungen einzubeziehen. 

Art. 33 – 35 USG
§ 16 EG UWR
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2.	 Hochspannungsleitungen: Festsetzung / Zwischenergebnis
2.1	� Vorhaben:

Vorhaben Stand Planquadrat
Abschnitte der 380-kV-Leitung 
UW Beznau−UW Birr

Festsetzung H2 – H5

Planungsgebiet für Projekt
380-kV-Leitung UW Niederwil–UW Obfelden (AG /ZH)

Zwischen-
ergebnisa

G6

	 �a �Mit der Planungsgebiets-Festlegung als Zwischenergebnis wird der Regierungsrat 
beauftragt, sich beim Bund in den Bundesverfahren aus kantonaler Sicht für dieses  
�Planungsgebiet einzusetzen. 

2.2	� Der Bund nimmt im Rahmen der Voruntersuchung die räumliche Abstimmung in 
Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden vor. Die Verfahren für die Sachpläne 
und die Richtplananpassung sind miteinander zu koordinieren.

3.	 Hochspannungsleitungen: Vororientierung
3.1	� Vorhaben:

Vorhaben Stand Planquadrat
Ersatz 132-kV-Leitung Hägendorf−Rupperswil 
(AG/SO)

Vororientierung D6 – G5

132-kV-Leitung Oftringen−Dagmersellen (AG/LU) Vororientierung
Ersatz 220-/380-kV-Leitung Beznau–Breite (AG/ZH) Vororientierung H2 – K5
Umbau 380-kV-Leitung Beznau–Koblenz Vororientierung H2 – H1/I1

Richtplan-Gesamtkarte

Richtplan-Gesamtkarte

3� Richtplan Kanton Aargau    E 2.1  | 

Stand: Dezember 2015



4 |  E 2.1    Richtplan Kanton Aargau

Stand: Dezember 2015

Richtplan-Teilkarte E 2.1 Hochspannungsleitungen 

Planungsgebiet für Projekt 380-kV-Leitung UW Niederwil – UW Obfelden (AH/ZH)
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Rohrleitungen E 2.2
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Planung, Genehmigung, Bau und Betrieb von Rohrleitungsanlagen mit einem maxima-
len Betriebsdruck über 5 bar werden gemäss Bundesgesetz über Rohrleitungsanlagen 
zur Beförderung flüssiger und gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe (RLG) geregelt. Sie 
unterstehen der Aufsicht des Bundes. Bau und Betrieb von Rohrleitungsanlagen mit 
einem Betriebsdruck bis zu 5 bar erfordern eine Bewilligung durch die Kantonsregierung 
oder der von ihr bezeichneten Stelle. Diese Rohrleitungsanlagen unterstehen der Auf-
sicht des Kantons und der Oberaufsicht des Bundes.

Für Leitungen unter Bundesaufsicht erfolgt die Plangenehmigung auf der Grundlage des 
Ausführungsprojekts. Das Bundesamt für Energie führt ein Vernehmlassungsverfahren 
bei den Bundesstellen und den betroffenen Kantonen durch. Der Kanton seinerseits 
führt das Vernehmlassungsverfahren bei den kantonalen Fachstellen und bei den betrof-
fenen Gemeinden durch. Für die Plangenehmigung ist unter anderem ein Bericht über 
die Abstimmung mit der Raumplanung, insbesondere mit der Richt- und Nutzungspla-
nung der Kantone, einzureichen. 

Gemeinden und private Grundeigentümer sind verpflichtet, die Durchleitung von lei-
tungsgebundenen Energien auf ihrem Gebiet zu dulden.

Herausforderung
Unter Bundesaufsicht stehende ober- und unterirdische Rohrleitungen mit ihren Neben-
anlagen sind raumwirksam. Diese Rohrleitungsanlagen sind aus Sicherheitsgründen auf 
einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen. Oft sind Fruchtfolgeflächen und 
Böden bester Qualität durch den Bau betroffen. Massnahmen zum Schutz des Bodens 
sind von grosser Bedeutung. Die notwendigen Sicherheitsabstände haben Auswirkungen 
auf die bestehenden Bauzonen und die weitere bauliche Entwicklung.

Stand / Übersicht
Im Kanton Aargau wurden bisher nur Rohrleitungen für den Transport von Erdgas und 
Fernwärme gebaut und betrieben. Im Februar 2009 waren 83 Gemeinden im Aargau 
mit Erdgas erschlossen.

RLG

Art. 5 –16 RLV

§ 15 Abs. 1 EnergieG

Art. 8, 43 Abs. 2 RLSV
Art. 33 – 35 USG
§ 16 EG UWR

Stand: August 2017



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Die Auswirkungen von Rohrleitungsanlagen auf Bevölkerung, Siedlung, Bodenfrucht-

barkeit und Landschaft sind gering zu halten. Sicherheitsaspekte und Störfallvorsorge 
sind zu berücksichtigen.

B.	 (...*)

* Stand gemäss Beschluss des Bundesrats vom 23. August 2017
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Wärmeversorgung E 3.1
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Eine effiziente Energienutzung bedeutet vor allem auch, die verwendbare Abwärme zu 
nutzen.

Der Bund und der Kanton können Massnahmen unterstützen zur Nutzung der Abwärme, 
die insbesondere beim Betrieb von Kraftwerken sowie Abfallverbrennungs-, Abwasser-
reinigungs-, Dienstleistungs- und Industrieanlagen anfällt. Der Kanton erhält den Glo-
balbeitrag des Bundes nur unter der Bedingung, dass er ein eigenes Förderprogramm 
unterhält. Dabei darf der Globalbeitrag des Bundes nicht höher sein als die vom Kanton 
aufgebrachten Mittel.

Ziel des Energiegesetzes ist es, die Abwärmenutzung zu fördern. Bei der Erstellung und 
Erneuerung von Anlagen, in denen grosse Mengen von Abwärme anfallen, sind dem 
Stand der Technik angepasste Einrichtungen zur rationellen Nutzung einzubauen, sofern 
eine sinnvolle Weiterverwendung der Abwärme gewährleistet ist.

Die Gemeinden können im Verfahren der Nutzungsplanung Gebiete bezeichnen, in denen 
die Erschliessung durch einen bestimmten Energieträger vorgesehen ist. Sie sind dabei 
von den Gemeindeverbänden, die eigene Energiekonzepte ausarbeiten können, koordi-
nierend zu unterstützen. Ein Anschlusszwang oder eine zwangsweise Entrichtung von 
Grundeigentümerbeiträgen ist ausgeschlossen.

(Der Entwurf zum Energiegesetz wurde noch nicht aufgenommen.)

Herausforderung
Im Rahmen einer diversifizierten, Ressourcen und die Umwelt schonenden Energiever-
sorgung (Klimaschutz und Luftreinhaltung) kommt der Nutzung von Abwärme grosse 
Bedeutung zu. Die Fernwärme hat eine ungünstige Ausgangslage auf dem Aargauer 
“Wärmemarkt”. Die Gründe dafür sind der hohe Investitionsbedarf, die heutige Sied-
lungsstruktur und die oft ungenügende Wirtschaftlichkeit.

Damit die vorhandenen Chancen für einen vermehrten Einsatz der Abwärme bei der 
Wärmeversorgung genutzt werden können, ist eine räumliche Koordination notwendig.

Bei Wärmeverbünden spielen die spezifischen Anschlusskosten eine entscheidende 
Rolle. Aufgrund der höheren Wärmeeffizienz der Gebäude, ausgelöst durch verschärfte 
gesetzliche Anforderungen, steigen die spezifischen Kosten an. Die Erstellung und der 
wirtschaftliche Betrieb von Wärmeverbünden setzt ein dichtes Siedlungsgebiet oder 
grosse Abnehmer in der Nähe der Wärmeproduktion voraus.

Art. 3 Abs. 2 lit. d EnG

Art. 13 lit. c, 15 EnG
§ 12 EnergieG

§§ 1 Abs. 1 lit. f, 7 
EnergieG

§ 14 Abs. 1– 3 EnergieG

Entwurf Energiegesetz



Der Aufbau einer Fernwärmeversorgung muss mit anderen Versorgungsinfrastrukturen 
koordiniert werden.

Stand / Übersicht
Der Regierungsrat setzt sich für einen sinnvollen Einsatz der Fernwärmeversorgung ein, 
insbesondere für die Verwendung von sonst nicht genutzter Abwärme. Er erarbeitet 
dazu die notwendigen Grundlagen.

Im Kanton Aargau sind neben kleineren kommunalen und privaten Verbundsystemen 
folgende grössere Fernwärmeversorgungen in Betrieb:
– �Die REFUNA versorgt in 11 Gemeinden mit mehr als 2’300 Anschlüssen rund 20’000 

Kunden mit Heizwärme, darunter verschiedene mittlere und grössere Industrien. Als 
Wärmequelle dienen die beiden Reaktoren Beznau I und II. 

– �Die Fernwärmeversorgung Wynenfeld AG versorgt das Industriegebiet Wynenfeld 
Buchs / Suhr und das Kantonsspital Aarau mit der Abwärme aus der Kehrichtverbren-
nungsanlage.

– �Die Jura-Zement-Fabriken Wildegg sowie die Stadt Lenzburg (Altstadt) betreiben 
Fernwärmeversorgungsanlagen.

Die für die Fernwärmeversorgung benötigten Rohranlagen haben in der Regel keine 
wesentlichen Auswirkungen auf den Raum. Sie werden daher nicht in den Richtplan 
aufgenommen.

BESCHLÜSSE

Planungsanweisungen und örtliche Festlegungen
1.	 Optionen der Wärmeversorgung
1.1	� Für die Wärmeversorgung sind folgende Wärmequellen auszuschöpfen:
	 1. �Nutzung ortsgebundener hochwertiger Abwärme (zum Beispiel langfristig zur 

Verfügung stehende Industrieabwärme),
	 2. �Nutzung ortsgebundener niederwertiger Abwärme (zum Beispiel Abwärme aus 

Abwasserreinigungsanlagen oder Schmutzwasserkanälen),
	 3. �Nutzung regionaler erneuerbarer Energieträger (zum Beispiel Biomasse wie Holz-

energie oder örtlich ungebundene Umweltwärme aus der Umgebungsluft, Sonnen-
energie, tiefe und untiefe Geothermie),

	 4. �Verdichtung bereits bestehender Versorgungsgebiete mit leitungsgebundenen 
fossilen Energieträgern.

 
2.	 Abwärmenutzung
2.1	� Der Kanton zeigt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden mittels eines Abwärme-

katasters Interessengebiete für die Abwärmenutzung auf.

3.	 Fernwärmeversorgung
3.1	� Die Gemeinden können Gebiete bezeichnen, die für die Fernwärmeversorgung ge-

eignet sind. 
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Gasversorgung E 3.2
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Erdgas ist ein fossiler Energieträger, der gegenüber dem Erdöl beachtliche Vorteile aufweist. 
Es wird länger zur Verfügung stehen, produziert deutlich weniger CO2 als andere fossile 
Brennstoffe und verbrennt praktisch ohne Russpartikel und mit weniger giftigen Abgasen.

Erdgas steht heute in der Schweiz neben der Kernenergie praktisch als einzige mögliche 
Energiequelle für den Ausbau der grosstechnischen Stromerzeugung zur Verfügung. 
Bei der Entscheidung über solche Anlagen ist aber immer zu prüfen, wie die erzeugte 
Abwärme sinnvoll genutzt werden kann.

Gas aus Biomasse kann als erneuerbare Energie in dezentralen Anlagen genutzt oder ins 
Erdgasnetz eingespeist werden.

(Der Entwurf zum Energiegesetz wurde noch nicht aufgenommen.)

Dem Kanton steht die Gewinnung von Bodenschätzen zur ausschliesslichen wirtschaftli-
chen Betätigung zu. Er kann diese Befugnis selber ausüben oder durch Gesetz oder Kon-
zession auf Dritte übertragen. Bestehende Privatrechte an Regalgütern bleiben bestehen.

Herausforderung
Die Verdichtung bestehender Netze zur Erdgasversorgung kann aus Gründen der Nach-
haltigkeit sinnvoll sein. Dabei muss jedoch eine Verdrängung von erneuerbaren Energie-
trägern vermieden werden. Potenzielle Einsatzgebiete für Erdgas sind Feuerungen in der 
Industrie (Prozesswärme), Gas-Kombi-Kraftwerke, Feuerungen und Wärme-Kraft-Kop-
pelungsanlagen in dicht überbauten Wohn- und Dienstleistungsgebieten und grösseren 
Einzelobjekten.

Stand / Übersicht
Der Ausbau der schweizerischen Gasnetze wurde in den vergangenen Jahren stark voran-
getrieben. Die lokalen Netze sind parallel dazu gewachsen.

Aufgrund von Untersuchungen wird heute im nordöstlichen Aargau ein Erdgasvorkom-
men vermutet. In diesem Gebiet ist eine neue Tiefenbohrung vorgesehen. Auf ein ent-
sprechendes Gesuch hin hat das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) der 
SEAG Aktiengesellschaft für schweizerisches Erdöl grundsätzlich in Aussicht gestellt, 
eine neue Konzession zur Erkundung und Ausbeutung von Erdgas zu erteilen.

Die Ausbeutungskonzession bedarf vorgängig einer Festsetzung im Richtplan.

Art. 6 EnG

Art. 7 EnG

Entwurf Energiegesetz

§ 55 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 
KV



BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Die Versorgung mit Gas ist grundsätzlich auf die Gebiete mit hohem Wärmebedarf 

zu konzentrieren. Sie ist in erster Linie durch die Erhöhung der Anschlussdichte in 
den bereits mit Gas versorgten Gebieten weiter auszubauen, sofern keine erneuer-
baren Energien wirtschaftlich zur Verfügung stehen.

B.	� Ausserhalb von bereits mit Gas erschlossenen Gebieten sind neue grössere Er-
schliessungsvorhaben nur im Ausnahmefall anzustreben; dies namentlich beim An-
schluss von Grossbezügern an bestehende oder neu zu erstellende Transportleitun-
gen nach einer Abstimmung mit erneuerbaren Energieträgern.

C.	� Für eine effiziente Nutzung des Biogases sind grössere Biogasanlagen möglichst in 
Reichweite des Erdgasnetzes zu realisieren, damit – neben der Verstromung mit Ab-
wärmenutzung – aufbereitetes Biogas in das Erdgasnetz eingespiesen werden kann.

Planungsanweisungen
1.	 Erdgasversorgung
1.1	� Die Gemeinden prüfen bei ihren energiewirksamen Planungen und Entscheiden die 

Möglichkeit einer Verdichtung bestehender Gasversorgungen. Sie beachten dabei 
die Prioritätenfolge bei der Energieversorgung.

2.	 Erdgasausbeutung
2.1	� Die Konzessionsgebiete für die Erdgasausbeutung werden vorgängig einer Konzes-

sionserteilung im Richtplan festgesetzt.
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Grundwasser und Wasserversorgung
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Das Grundwasser ist ein unterirdisches Gewässer und gehört zu den öffentlichen Ge-
wässern. Im Kanton Aargau ist es Sache der Gemeinden, die Wasserversorgung sicher-
zustellen. Der Kanton hat die Gemeinden in ihrer Aufgabenerfüllung zu unterstützen und 
ihre Tätigkeiten zu koordinieren.

Der planerische Schutz des Grundwassers verlangt vom Kanton,
– �sein Gebiet nach der Gefährdung der ober- und der unterirdischen Gewässer in Ge-

wässerschutzbereiche einzuteilen und diese in Gewässerschutzkarten darzustellen,
– �Grundwasserschutzareale auszuscheiden, die für die künftige Nutzung und künstliche 

Anreicherung von Grundwasservorkommen von Bedeutung sind,
– �für die Ausscheidung der Schutzzonen um Quell- und Grundwasserfassungen zu 

sorgen.

Der Kanton sorgt unter anderem dafür, dass:
– �einem Grundwasservorkommen langfristig nicht mehr Wasser entnommen wird als 

ihm zufliesst,
– �Speichervolumen und Durchfluss nutzbarer Grundwasservorkommen durch Einbauten 

nicht wesentlich und dauernd verringert werden,
– �in Zusammenarbeit mit den Inhabern von Wasserversorgungen die Trinkwasserversor-

gung in Notlagen entsprechend den definierten Betriebszuständen sichergestellt wird.

Herausforderung
Die bedeutenden Grundwasservorkommen liegen in den Schottern der Talsohlen. Sied-
lungen, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Materialabbau, Altlasten aber auch die Über-
nutzung von Grundwasserströmen können das Grundwasser beeinträchtigen.

Am Grundwasser bestehen unterschiedliche Nutzungs- und Schutzinteressen. Durch 
den Abbau von Kies wird lokal die natürlich gewachsene Schutz- und Filterschicht des 
Grundwasserleiters entfernt oder durch Material mit geringerwertigen Schutz- und Fil-
terfunktionen ersetzt. Vermehrt wird das Grundwasser auch für thermische Zwecke, 
zur Kühlung und/oder Beheizung von Gebäuden genutzt. Die verschiedenen Anlagen 
können sich gegenseitig durch Absenktrichter oder durch Temperaturveränderungen 
konkurrenzieren.

Durch die anhaltende Versiegelung der Landschaft wird die natürliche Grundwasserbil-
dung eingeschränkt. Im Gegenzug soll heute sauberes Regenwasser nicht mehr in die Ka-
nalisation eingeleitet, sondern auch im Siedlungsgebiet versickert werden (Trennsystem).

Art. 1, 2 GSchG 
Art. 53 KV
§ 114 BauG

Art. 19 – 21, 34 GSchG
§ 10 BauG

§ 13 EG UWR

§ 14 EG UWR
§ 26 V EG UWR

Art. 43 GSchG

VTN

V 1.1
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Die Grundwasserströme kennen keine Grenzen. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarn 
ist zwingend (zum Beispiel INTERREG II: Grundwasserleiter Hochrhein, 2001).

Stand / Übersicht
Gestützt auf Art. 19 GSchG sind für den Kanton Aargau die Gewässerschutzkarten er-
stellt worden. 

Die Grundwasservorkommen sind in den Grundwasserkarten dargestellt. Durch eine 
Vielzahl neuer Aufschlüsse, durch Erdwärmesonden- und Grundwasser-Bohrungen, ist 
das hydrogeologische Bild des Kantons Aargau in vielen Bereichen verfeinert worden. 
Diese Daten werden in einer Überarbeitung der Karten, die 2009 begonnen wurde, auf-
genommen. Mit besseren Grundwasserkarten kann auch dem grossen Interesse an der 
Energienutzung aus dem Untergrund entsprochen werden.

Anhand von hydrogeologischen Kriterien aktualisiert der Regierungsrat die im Richtplan 
dargestellte Ausdehnung der kantonalen Interessengebiete für Grundwassernutzung 
und der vorrangigen Grundwassergebiete von kantonaler Bedeutung. Er überprüft auch, 
ob die bestehenden Grundwasserschutzareale ihren Zweck noch erfüllen können. Ge-
gebenenfalls sind sie aufgrund der neuen Erkenntnisse anzupassen.

Eine intakte Wasserversorgung ist ein Grundbedürfnis von Bevölkerung und Wirtschaft. 
Mit dem Leitbild Wasserversorgung Aargau vom September 2007 unterstützt der Kan-
ton die Gemeinden in ihrer Aufgabe zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Das 
Leitbild zeigt künftige Bedürfnisse auf und weist auf mögliche überkommunale Lösun-
gen (Zusammenschlüsse, Verbünde) hin. Es soll den Gemeinden helfen, eine rationelle 
Wasserversorgung zu betreiben und Fehlinvestitionen zu verhindern. 

Das Inventar der Wasserversorgungsanlagen ist im Wasserversorgungsatlas ersichtlich.

Die Wasserversorgungen sind mehrheitlich gut untereinander vernetzt. Es ist davon 
auszugehen, dass es auch bei extremen Trockenperioden nur noch vereinzelt zu Eng-
pässen bei der Trinkwasserversorgung kommen wird.

Art. 19 GSchG

Art. 58 GSchG



Übersicht Grundwasser

Kantonales Interessengebiet für Grundwassernutzung

Vorrangiges Grundwassergebiet von kantonaler Bedeutung

Kantonales Interessengebiet für Grundwasserschutzareal

Wald
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� An einer koordinierten regionalen Grundwasserbewirtschaftung besteht ein öffent-

liches kantonales Interesse.

B.	� Mit dem Schutz des Grundwassers ist die langfristige Versorgung der Bevölkerung 
mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser sicherzustellen. Alle weiteren möglichen 
Nutzungen des Grundwassers dürfen die Trinkwasserversorgung nicht beein-
trächtigen.

Planungsanweisungen
1.	 Kantonale Interessengebiete für Grundwassernutzung
1.1	� In den festgesetzten kantonalen Interessengebieten für Grundwassernutzung sichert 

der Kanton langfristig die Möglichkeit zur Nutzung des Grundwassers.

2.	 Vorrangige Grundwassergebiete von kantonaler Bedeutung
2.1	� In den festgesetzten vorrangigen Grundwassergebieten von kantonaler Bedeutung 

haben die Interessen der Grundwasserbewirtschaftung Vorrang vor den Interessen 
der Kiesgewinnung. Es sind keine neuen Kiesabbaugebiete zulässig.

3.	 Kantonale Interessengebiete für Grundwasserschutzareale
3.1	� Die festgesetzten kantonalen Interessengebiete für Grundwasserschutzareale sind 

langfristig zu erhalten.

4.	 Leitbild Wasserversorgung
4.1	� Das Leitbild Wasserversorgung aus dem Jahr 2007 und dessen Revisionen sind von 

den Gemeinden als Grundlage für die langfristige Sicherstellung der zukünftigen 
Trink- und Brauchwasserversorgung zu berücksichtigen.

Richtplan-Gesamtkarte

Richtplan-Gesamtkarte

Richtplan-Gesamtkarte

4 |  V 1.1    Richtplan Kanton Aargau















1 |  V 1.1    Richtplan Kanton Aargau

Telekommunikation V 3.1
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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Die Bedeutung der Telekommunikation und insbesondere des Mobilfunks und der Breit-
bandkommunikation hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Eine gute Telekom-
munikationsinfrastruktur ist Voraussetzung für die im Fernmeldegesetz festgeschriebene 
Gewährleistung von Fernmeldediensten und zudem ein wesentlicher Standortfaktor für 
den Kanton Aargau als attraktiver Wirtschafts- und Wohnkanton.

Sendeanlagen des Mobilfunks verursachen wie alle elektrischen Anlagen und Geräte 
nichtionisierende Strahlung (NIS) und wirken sich auf das Orts- und Landschaftsbild aus. 
Entsprechend werden in den vorhandenen Rechtsgrundlagen Regelungen zu diesen 
beiden Aspekten festgelegt: Die vom Bund erlassene Verordnung über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung (NISV) legt Grenzwerte fest und bildet eine Rechtsgrundlage 
für den Schutz der Menschen vor den Immissionen der NIS.

Für die Bewilligung neuer Antennen oder Änderungen von bestehenden Anlagen sind 
zwar die Gemeinden zuständig, ihr Handlungsspielraum ist jedoch aufgrund der bun-
desrechtlichen Vorgaben sehr beschränkt. Um die Standorte von solchen Anlagen 
dennoch aus raumplanerischer Sicht optimieren zu können, verlangt der Kanton Aargau 
im Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und 
Gewässer (EG UWR) für die Suche nach geeigneten Antennenstandorten eine Abwä-
gung der Interessen von Gemeinden und Betreiberfirmen. Dabei müssen insbesondere 
Aspekte des Landschafts- und Ortsbildschutzes sowie der Siedlungsentwicklung be-
rücksichtigt werden.

Mobilfunkanlagen gehören zur Infrastruktur des Siedlungsgebiets und sind daher nur 
ausnahmsweise ausserhalb der Bauzonen anzubringen. Bei Standorten ausserhalb der 
Bauzonen führt der Kanton zusätzlich eine raumplanungsrechtliche Beurteilung durch.

Die Breitbandkommunikation und insbesondere Glasfasernetze stellen die Telekommu-
nikationsnetze der Zukunft dar. Es handelt sich dabei um eine vergleichsweise neue 
Technologie, weshalb ein Markt von verschiedenen Providern, welche solche Leistun-
gen anbieten entsprechend wenig entwickelt ist und rechtliche Grundlagen derzeit weit-
gehend fehlen.

Art. 1 FMG

NISV

§§ 59, 63 BauG

§ 26 EG UWR

§ 42 BauG

Art. 24 RPG



Herausforderung
Auch in Zukunft werden neue Antennenstandorte benötigt und bestehende Anlagen 
ausgebaut, denn neben dem eigentlichen Telefonieren erlangt auch die Übertragung 
von Daten mittels Mobilfunk immer mehr Bedeutung. Dafür sind die heutigen Sendeanla-
gen nicht ausreichend. Entsprechend besteht die Herausforderung darin, die Standorte 
neuer und bestehender Antennenanlagen so zu koordinieren und planerisch aufeinander 
abzustimmen, dass sie die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit erfüllen, gleichzeitig 
aber auch die negativen Auswirkungen (NIS, Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbilds) möglichst gering gehalten werden.

Die Breitbandkommunikation verfügt bezüglich Menge und Geschwindigkeit der über-
tragenen Daten über eine hohe Leistungsfähigkeit und gilt für Kommunikationsangebote 
wie Internet, Telefon, TV, Radio usw. als das Datenübertragungsmedium der Zukunft. 
Eine Breitbandkommunikationsinfrastruktur ist für den Wirtschaftsstandort von grosser 
Bedeutung. Aus diesem Grund gilt es, den Netzaufbau, insbesondere in den Vorzugs-
gebieten Spitzentechnologie und in den wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten 
voranzutreiben respektive Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Netzaufbau in 
diesen Gebieten begünstigen.

Stand / Übersicht
Hinsichtlich der Standorte von Mobilfunk-Antennen strebt der Kanton Aargau auf kanto-
naler Ebene weder eine Positiv- noch eine Negativplanung an, da dies der dynamischen 
Entwicklung der Netze und dem technologischen Fortschritt nicht gerecht werden kann. 
Mittels einer Vereinbarung, die der Kanton mit den Mobilfunkbetreibern abgeschlossen 
hat, wird die Standortevaluation und -koordination im Einzelfall geregelt. Dadurch ent-
steht für die Betreiber Transparenz und Planungssicherheit bei den mittel- und langfristi-
gen Netzwerkplanungen. Für die Gemeinden eröffnet die Vereinbarung die Möglichkeit, 
sich frühzeitig mit den Auswirkungen der Netzwerkplanungen zu befassen.

Um Fragen im Zusammenhang mit dem Aufbau der Glasfasernetze zu klären, wurde 
durch die ComCom und das BAKOM ein Runder Tisch eingerichtet, an dem sich ver-
schiedene Akteure beteiligen. Dank diesem Koordinationsgremium läuft die zunehmend 
beschleunigte Glasfasererschliessung in der Schweiz koordiniert. Die Akteure verstän-
digen sich auf einheitliche Standards, vermeiden den parallelen Bau neuer Netze und 
sind sich einig, dass alle Anbieter zu gleichen Bedingungen Zugang zum Glasfasernetz 
erhalten müssen, um die Wahlfreiheit der Endkunden zu wahren.
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.	� Bei der Standortwahl für neue Mobilfunkanlagen oder beim Ausbau von bestehen-

den Anlagen sind neben einer guten Flächenabdeckung mit Mobilfunkdiensten vorab 
der Schutz der Bevölkerung vor nicht ionisierender Strahlung sowie die Interessen 
von Natur-, Landschafts- und Ortsbildschutz zu berücksichtigen.

B.	� Die Breitbandkommunikation ist für den Wirtschaftsstandort von grosser Bedeutung. 
Die Schaffung der nötigen Infrastrukturanlagen und Vernetzungen wird durch den 
Kanton in seinem Kompetenzbereich unterstützt. 

Planungsanweisungen
1.	 Auswahl und Koordination der Mobilfunkanlagestandorte
1.1	� Ausserhalb der Bauzonen können Mobilfunkanlagen bewilligt werden, wenn sie 

standortgebunden sind. Dies ist namentlich der Fall, wenn:
	 – �die Mobilfunkanlagen aus technischen oder topographischen Gründen auf einen 

Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen sind oder,
	 – �der betreffende Standort ausserhalb der Bauzone vorteilhafter ist als mögliche 

Standorte innerhalb der Bauzone. Dies trifft in der Regel dann zu, wenn die Mobil-
funkanlage optimal in eine bestehende Infrastrukturanlage (zum Beispiel Hoch-
spannungsmast oder Sendeanlage, Einzelgebäude) integriert werden kann und 
dadurch die Landschaft nicht zusätzlich beeinträchtigt. 

	� Der Kanton koordiniert die Errichtung von Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzonen 
unter Berücksichtigung der Interessen insbesondere von Natur-, Landschafts- und 
Ortsbildschutz.

1.2	� Wenn immer möglich sind Netzbetreiber anzuhalten, bestehende oder gemeinsame 
Mobilfunkanlagen zu nutzen.

2.	 Breitbandkommunikation
2.1	� Ein spezielles Interesse für eine gute Breitbandkommunikationsinfrastruktur besteht 

in den Vorzugsgebieten Spitzentechnologie und in den wirtschaftlichen Entwicklungs-
schwerpunkten. Der Kanton schafft in diesen Gebieten gute Rahmenbedingungen 
zur Erstellung dieser Infrastrukturanlagen.
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